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Gesebsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

1.
(Ausgegeben am 17. März 1885.)

. .
vom 15. November 1884,die Bildung der e h Greiz betreffeud.

Die Gebäude der Fürstlichen Neuen Burz, des Fürstlichen oberen Schlosses, die
Marstallgebäude sowie die im Fürfllichen Parke in und bei Greiz gelegenen Gebände mit
Cinschluß des Gewächshaufes sind in Gemößheit der Bestimmung in Artikel 4 der Ge-
meindeordnung vom 25. Januar 1871 einem Gemeindebezirke nicht überwiesen.

Die dem hohen bandesfürstlichen Hause nicht angehörigen Bewohner dieser Ge-
beaude haben die Bildung einer neben Gememde unter der Bezeichnung „Schloßgemeinde
Greiz“ für den sich aus den gedachten Fürstlichen Besigungen zusammensehenden Bezirk
beschlossen, auch ein gewiffe Einrichmungen in der Gemeinde und das Verhältniß derselben
zum Fürstlichen Domanium regelndes Statut errichtet.

Nachdem nun der erwähnte Beschluß und das gedachte Statut nach bezuglichem
Gehör dor erstinstanzlichen Aufsichtsbehörde auf unterthänigsten Vortrag von Sr. Hoch-
fürstlichen Durchlaucht gnädigst genehmigt beziehungeweise bestätigt worden ist, wird dies
unter Bephuahn auf Art. 7 der Gemeindcordnung (in der Fassung des Gesetzes vom
6 ai 1864), bierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 15. November 1884.

Fürstlich nr- Landesregierung.Faber.

E. Perthes.

2. Gonsfistortalverordn#ung vom 13. Januar 1885,
die Errichtung einer Seminarübungsschule betreffeud.

Mut Lereninskmi Höchster Genehmigung wird; um einem längst fühlkar gewor-
denen Bedürfnisse abzuhelsen Folgendes hiemit verordnet:

Mit dem Furstlichen Schullehrerseminar zu Greiz wird von Ostern 1885 ab eine
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liebungsschule verbunden, in welcher den Seminaristen Gelegenheit zum Anhören eines
Musterunterrichts, sowic zur eigenen Uebung im Unterrichten geboten werden soll.

 r#i

Diese Seminarübungsschule gilt nach Rechten und Pflichten als eine öffentliche
Volksschule und steht unter der unmittelbaren Leitung des Seminardirektors. Der Unter-
richt wird theils von Lehrern des Seminars, theils unter Aufsicht derselben von Semi-
naristen ertheilt.

§. 3. «

So lange schulpflichtige Kinder Schüler der Seminarübungsschule sind, ruht ihre
Pflicht zum Besuch der Ortsschule und zur Entrichtung von Schulgeld an die Ortsschul-
kasse. Im Uebrigen bleiben die Verpflichtungen der betreffenden Eltern, zu den Lasten
der Schulgemeinde beizutragen, unberührt.

S. 4.

Als Schüler der Uebungsschule werden bis auf Weiteres nur Knaben ausge-
nommen, jedoch vorläufig nicht über 48.

§. 5.
Die Schüler dieser Uebungsschule werden auf Anmeldung ihrer Eltern oder son-

stigen Pfleger von dem Seminardirektor ausgewählt.
Ungeeignete Schüler können von demselben aus der Uebungsschule wieder entlassen

werden, doch soll dieses in der Regel nur am Ende eines Schuljahres geschehen.
Damit lebt deren Pflichtigkeit zur Ortsschule wieder auf.
Die von den Eltern oder sonstigen Pflegern gewünschte Ueberführung der Schüler

aus der Uebungsschule zur Ortsschule darf in der Regel auch uur am Ende des Schul-
jahrs und zwar nach vierteljähriger Kündigung stattfinden.

Die Schüler der Uebungsschule haben ein mäßiges Schulgeld zur Seminarkasse
zu entrichten, welches bis auf Weiteres auf vierteljährlich eine Mark für die zweite Klasse
und auf 1 Mark 50 Pfennige für die erste Klasse bestimmt wird.

r 5.Greiz, am 13. Jannar 1
Fürstlich Reuß-Pl. Consistorium.

Faber.
" C. Perthes.

3. Landesherrliche Verordnung vom 10. März 1885,
die Aufhebung der sogenannten Strafantheile (Denunziantenantheile) betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linic souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
verordnen auf Vortrag Unserer Landesregierung das Folgende:

Die in folgenden landesrechtlichen Vorschriften



3

1., der provisorischen Verordnung vom 3. November 1851, die Ausübung
der Jagd betreffend, in F. 40,

, der Regierungsverordnung vom 21. November 1853, die Abstellung
finer Uebelflände beim HBe 1. Fleischhauerhandwerks betreffng

8., oer Regierungsbekanntmachung vom 13. Oktober 1854, die Einschärfung

des Verbots wegen Schießens undgirgen der von Insekten lebendenWaldvögel betreffend, im letzten
und in etwa sonft noch bestehenden nsc eheg Erlassen vorkommenden Be-
stimmungen, vermöge deren solchen Personen, welche die in den in Bettracht kommenden
Vorschriften bezeichneten Zuwiderhandlungen zur Anzeige bringen, von den in Folge der
Anzeige verfügten Geldstrafen gewisse Antheile (Denunziantenantheile) zugewiesen werden,
treten vom 1. April 1885 ab außer Wirksamkeit.

Urlundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung UnseresFürftlichen Inslegels
Gegeben Neue Burg zu Greiz, am 10. März 1885.

(L. S.) Heiurich IXII.
Faber.





Gesctzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 8. Juni 1885.)

A. Patent vom 25. März1885,
die für das Jahr 1885 zu entrichtende Einkommensteuer betreffend.

Unter Bezugnahme auf das unterm 5. Dezember vorigen Jahres erlassene Patent
bezüglich der im Jahre 1885 zu entrichtenden Landesabgaben (Ges. S. v. 1384 S. 142)
werden die im lanfenden Jahre zu entrichtenden eilf Termine Einkommensteuer wie folgt
ausgeschrieben:

zwei auf den 15. April,
einer auf den 15. Mai,
zwei auf den 15. Juli,
zwei auf den 15. Septlember,
zwei auf den 15. Olktober,
zwei auf den 16. November.

Greiz, am 25. März 1885.
Fürstl. Neuß-Plauische Landesregierung.

v. Geldern-Crispendorf
#. V.

C. Perthes.

1 W 4 # 5. Mai 1 885,
Personalveränderungen in den für das —e“ SUichen und das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie besichenden Sachverständigen-Vereinen be-nesfe

Nach einer Mittheilung ddes Großetzoglih Sächsischen Slaatsministeriums zu
Weimar fsind aus dem für das Großherzogkthum Sachsen und für das Fürslenihum Reuß
Aelterer Linie gebildeten literarischen Sachverständigen-Verein ans Gesundheilsrücksichten
ausgeschieden:

das bisherige Mitglied Professor Dr. Adolf Schmidt in Jena
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und

ena

und es find an deren Stelle ernannt worden:
als Mitglied das bisherige stellvertretende Mitglied Direktor des Großherzog=

lichen Museums Hofrath Dr. Karl Heinrich Ruland in Weimar,
als stellvertretende Mitglieder masialdirektor,Dr. Ludwig Weniger und

Gymnasiallehrer Professor Dr. Otto Apelt, beide in Weimar.
Mit Bezugnahme auf die Regierungs-Bekanntmachung vom 16. März 1883

(Gesetzs. S. 59) wird dies andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 5. Mai 1885.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

. V.

C. Perthes.

das biehenige stellvertretende Mitglied Buchhändler Dr. Friedrich Frommann

6. Negierungsverordnung vom 23. Maidie Verhütung der Gefährdung!militärischer useraleps Tetjiend
Mit Höchster Genehmigung wird in Folge des Bundesrathsbeschlusses vom 12.

März 1885 zum Zwecke der Verhütung der Gefährdung militärischer Pulvertransporte
hierdurch das Folgende verordnet:

8. 1.
Niemand darf bei der Annäherung von militärischen Pulvertransporten, die nach

den für das Königreich Preußen bestehenden Vorschriften über das bei Versendung von
Schießpulver zu beobachtende Verfahren an dem auf den Manen der Wagen zu beiden
Seiten angebrachten Buchstaben P’ und an kleinen an den Wagen angebrachten schwarzen
Flaggen kenntlich sind, Tabak rauchen (als Cigarren oder in Pfeifen), noch weniger Streich-
hölzer anzünden, Feuer anschlagen (mit Stein, Stahl und Schwamm) oder auf sonstige
Weise Feuer oder Licht anzünden.

Dem bezüglichen ausdrücklichen Verbote des den Pulvertransport bcgieitendenUnteroffiziers oder des das Begleitungskommando führenden Offiziers ist von Jedermann
strenge Folge zu geben.

8. 2.
Jeder einem solchen Pulvertransporte begegnende oder denselben einholende Reiter

oder Wagen muß auf einer Entfernung von 10 Schritten vor dem nächsten Pulverwagen
in den Schritt fallen und darin solange verbleiben, bis er, ausweichend, den Pulverwagen
passirt hat, und wiederum von demselben entfernt *s72 Den dann folgenden Zwischenraum
bis zum nächsten Pulverwagen - zwar wieder bis zu einer Entfernung von 10 Schrit-
ten kann er im Trabe zurückle

Wenn die den Pulwellentoport begleitende Militär-Escorte die Führer entgegen-
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kommender oder einholender Fahrzeuge unter Bekanntmachung des Grundes zum Aus-
weichen und langsamen Vorbeifahren auffordert, so ist diese Aufforderung von jedem
Wagenführer streng zu befolgen. Dasselbe hat von Reitern zu geschehen, an welche die
gleiche Aufforderung ergeht.

8. 3.
Wird dem Gemeindevorstande eines Ortes (Vorstande eines selbstständigen Guts-

bezirkes, Polizeiverwalter eines Domanialbezirkes) die Annaherung eines militärischen Pul-
vertransportes von Seiten des bezüglichen Kommando-Führers gemeldet und muß nach
der erfolgten Ansage die Ortschaft zufolge bestehender Verhältnisse von dem Transporte
durchfahren werden, so hat die betreffende Ortspolizei-Verwaltung, wie dies auch schon
in §. 15 der Regierungs-Verordnung vom 17. September 1879 vorgeschrieben ist, da-
für Sorge zu tragen, daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthalt und mit Vermei-dung lener Gefahren erfolgen könne.

Die bezeichnete Ortspolizei-Verwaltung hat in dieser Beziehung ihr Augenmerk
besonders darauf zu richten, daß der von dem Pulvertransporte zu passirende Straßenzug,
der zuvor den betreffenden Kommando-Führer von einem Vertreter der Ortspolizei genau
zu bezeichnen ist, von anderen Fahrzeugen und sonstigen Hindernissen nach Möglichkeit
frei gemacht wird, daß sich auf dem zu passirenden Straßenzuge kein Feuer oder Licht be-
finde, daß in den Schmieden und sonstigen mit offenem Feuer arbeitenden Werkstätten
wührend des Vorbeifahrens der Pulverwagen nicht gearbeitet, das Feuer gedämpft und
dasselbe in den Backöfen, die etwa zu nahe an der Wagen-Passage sich befinden, ausge-
löscht und alles Tabakrauchen, wie sonstige nur entfernt feuergefährliche Gebahren von
Seiten des an dem Durchfahrtswege befindlichen Publikums eingestellt werde.

KS. 4. .

Zuwiderhandlungengegendieinden§§.1und2ausgedriicktenVorschriften
und gegen die nach Maßgabe des §. 3 von der örtlichen Polizei-Verwaltung im gegebe-
nen Falle getroffenen Anordnungen werden, soweit nicht nach den Gesetzen andere Stra-
fen Platz greifen, mit Geldstrafen bis zu 150 Mark oder entsprechender Haft geahndet.
Gemeindevorsteher und Ortspolizeiverwalter, welche der ihnen nach §. 3 zugewiesenen Ob-
liegenheit nicht genügend entsprechen, haben sich disciplinarischer Bestrafung ihres Verhaltens
zu gewärtigen.

8. 5.

Die unter den 88. 1 bis mit 4 enthaltenen Vorschriften haben, soweit dieselben
nicht ausschließlich auf militärische Pulvertransporte Anwendung finden können, auch in
Bezug auf andere Pulvertransporte Geltung und dienen in dieser Beziehung zur Er-
gänzung der in der Regierungsverordnung vom 17. September 1879 enthaltenen Be-
stimmungen.

2
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Anzeige.

5. 6.
Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage deren Publikation in Kraft.
Greiz, den 23. Mai 1835.

Fürfl. Ra- Plauische bundessegienung.Geldern-Crispendorf
C. Perthes.

7. Regierungs-Verordnung vom 29. Mai 1885,
die Anlage und den Betrieb von Steiubrüchen und Gröäbereien lbetreffend.

Mit Höchster Genehmigung idd unter Bezugnahme auf die Bestimmungen in
den §§. 120 und 147 Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung in Betreff der Anlage und
des Vetriebs von Steinbrüchen und Gräbereien das Folgende verordnet:

S. 1
Die Bestimmungen dieser Verordmung finden Anwendung auf Stein-, Kalk.,

Gyps- und sonstige Brüche, soweit nicht eiwa in Bezug aut solche die gesetzliche Verord-
nung vom 1. April 1857, den Bergbau im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie betreffend
EG#s, S. S. 61), Platz greist. bsewie auf Mergel.n Thon., Ziegelerde-, Kalk. und Sand-
gruben, falls diese Brüche und Gruben eine Tiefe von mehr 1,5 Meter haben oder in
denselben Schießarbeit betrieben werden soll.

§. 2.
Wer einen Bruch oder eine Grube neu anlegen und betreiben, bezw. einen ge-

schlossenen Betrieb wieder eröffnen will, hat dies der örtlich zuständigen Polizeibehörde
(in Bezug auf die Stadtgemeindebezirke den betreffenden Gemeindevorständen, bezüglich
des übrigen Landes dem Fürstlichen Landrathsamte) mindestens drei Tage vorher anzu-
zeigen. Gleiche Anzeige ist erforderlich, wenn der Betrieb eines Bruches oder einer Grube
nach Erlaß dieser Verordnung fortgesezt werden soll.

Werden Gruben oder Brüche außer Betrieb gesezt, so ist Anzeige hierüber binnen
längstens 14 Tagen nach der Einstellung des Betriebes an die zuständige Polizeibehörde
zu erstalten.

Bei Brüchen und Gruben mit zeitweisem Betriebe kann die Anzeige unter Angabe
der jeweiligen Betriebszeiten ein für alle Mal gemacht werden.

S. 3.
Die Anzeige muß enthalten:

1. Namen und Wohnort des zuntersehmeess,2. Namen und Wohnort des Aussehers(S. 4),
3. genaue Angabe der Oertlichkeit des Amches oder der Grube unter Bezeich-

nung der Nummer des betreffenden Grundstücks nach dem Kataster,
4. Angabe, in welcher Weise der Betrieb staltfinden soll.



AufVerlangen dder örtlich zuständigen Polizeibehörde ist binnen der von derselben
zu beflimmenden Frift einSitnatlonsplan. desn,

S. 4
Der Betrieb eines Bruches oder einer Grube darf nur unter Leitung, Aufsicht Aulleber.

und Verench einer dazu befähigten Person (Aufseher) geführt werden.
ufseher ist von dem lnternebmer innerhalb 3 Tagen nach dessen Aunahmeder u ehn namhaftzubefähigte Mstehes asn af Verlangen der Polizeibehörde sofort zu entfernen,

und ist iihh der Betrieb bis zur Stellung eines geeigneten Aussehers zu untersagen.
Liegen mehrere Gruben und Brüche nahe beisammen, so kann die Unterstellung

des Fatricbes unter einen geeigneten Aufseher gestattet werden.ßne Geschäfste des Aussehers können mit Genehmigung der Polizeibehörde auchvon demW selbst wahrgenommen werden.
5.

Die Cntfernung, in welcher ein S oder eine Grube von Nachbargrundstücken, Sicherung der
von öffentlichen Wegen und dergl. angelegt oder bis zu welcher eine bestehende Anlage Umgedungen.

ausgedehnt werden darf, bestimmt die Polizeibehörde,Auf deren Erfordern muß der Unternehmer, soweit nicht solches nach F. 367 3.
12 des Pwi lsnde für Gruben an Orten, an welchen Menschen verkehren, ohne.
hin vorgeschrieben ist, seinen Bruch oder seine Grube mit einer Gefahr für Menschen und
Vieh ausschließenden Einfriedigung versehen.

6.
Der Ausseher hat vor allen Dingen darauf zu achten, daß der Abbau in den urbeitsbe-

Brüchen oder Gruben unter Besolgung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln belrieben werde trieb.
So ist das Unterhöhlen der Wände bei rolligen Massen in keinem Falle gestattet, und
muß beim Unterschrämen (Unterhöhlen) fester Massen durch Verspreizung oder Stehenlassen
kleiner ier 4 vorzeitiges Niedergehen der Wandverhütet werdene der Abraum- und Abbau. Strossen (Siufen) darf icht über 6 m, die

Breite jeeerh *2 diejenige der zugehörigen Terrassen nicht unter 3 m betragen.
Der Böschungswinkel fester Gesteinswände darf in Zukunst nicht über 750 und

derjeuige der Grubenwände aus rolligen Massen nicht über 450 betrage
Mit der Gewinnung einer Steinschicht darf nicht eher vorgegangen werden, als

bies die, Hberlage (der Abraum, das lose Gestein) bis zum festen #astehenden Felsen ab-
geräutnigh Gesleinsstöhßen oder Grubenwänden von 6 m Höhe und darber muß die

horizontale Vreile der abgeräumten Fläche mindestens 3 m betragen, bei niedrigeren Ge-
sleinsstößen oder Grubemwänden muß sie mindestens gleich der halben Höhe der letzteren sein.

Vor dem jedesmaligen Beginn der Arbeil sind die Stöße, vor denen gearbeitet
wird, auf das Vorhandensein von Einfturz drohenden Massen, im Winter insbesondere

von Prosschalen zu untersuchen.Laufbrücken müssen mit festem Bohlenbelag und bei einer Höhenlage von über
1,.5 m au beiden Seiten mit einem sicheren Geländer versehen sein.

3
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Auf Schienenbahnen mit solcher Steigung, daß die Fördergefäße auf denselben
sich von selbst fortbewegen, müssen letztere gebremst sein.

S. 7.
Arbeitszeit. In den Tageseinbrüchen dürfen Steinbrecher= und Schießarbeiten frühestens eine

Stunde vor Sonnenaufgang beginnen; spätestens eine Stunde nach Sonnenuntergang
müssen die Arbeiten beendet werden.

Mit Rücksicht auf nahegelegene Verkehrsstraßen, auf in gewisser Nähe vorzuneh-
mende Feldarbeiten u. s. w. kann die Polizeibehörde besondere Tageszeiten bestimmen, an
welchen allein geschossen werden darf.

Verladungen und sonstige Transportarbelten sind stets, auch zur Nachtzeit, zulässig.
8. 8.

Sprengarbeit. Bei Sprengarbeit sind folgende Vorschriften zu beachten:
a.

S

4

*ie

r

Die Benutzung des reinen Sprengöls, der Schießbaumwolle, verdorbener
oder gefrorener Sprengmittel und des losen Pulvers zum Sprengen ist
untersa gt.
 Das Schießen mit Sprengstoffen ohne Patronen ist untersagt. Zu den

Sprengpulverpatronen darf nur gutgeleimtes Papier verwendet werden.
Die Anschaffung von Sprengmitteln ist nur dem Unternehmer und dessen
Beauftragten gestattet. Nur von diesen darf der Arbeiter Sprengmittel
in Empfang nehmen und nur nach ihrer Anweisung darf er dieselben ver-
wenden. Die nicht verbrauchten Sprengmittel muß der Arbeiter vor Ver-
lassen der Arbeit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten an dem zur
Aufbewahrung bestimmten Ort abgeben. Jede Mitnahme von Spreng=
mitteln ist untersa

.Als Besatzmittel dürfen nur weiche Materialien, welche keine Funken rei-
ßen, benutzt und diese ebenso wie die Patronen nur mittelst hölzerner oder
kupferner Ladestöcke in, die Bohrlöcher gebracht werden. Die Anwendung
eiserner Nadeln beim Besetzen ist verboten.

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das Fertigstellen der
Bohrlöcher zum Wegthun durch Einführung der Schlagpatronen und das
Wegthun der Schüsse selbst nur durch ältere, in der Sprengarbeit erfah-
rene und zuverlässige Arbeiter erfolgen.
Die Patronen dürfen erst unmittelbar vor ihrer Verwendung mit dem
Zündhütchen oder der Zündschnur versehen werden. Das Zünden der
Schüsse darf nur mittelst Zündungen erfolgen, welche so eingerichtet sind,
daß sie mindestens zwei Minuten breunen, bevor die Sprengung erfolgt.

. Die Schüsse sind vor dem Abbrennen so init geflochtenen Hürden, Faschi-
nen und dergl. zu decken, daß die Sprengstücke nicht in gefahrbringender
Weise umherfliegen bönnen.
Der Befehl zum Anzünden der Schüsse darf nur von dem Aufseher oder
einem ausdrücklich von demselben hierzu bestellten Vertreter und zwar erst
dann ertheilt werden, nachdem die Arbeiter von der Zahl der abzufeuern-
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den Schüsse in Kenntniß gesetzt worden sind und ein dreimaliges War-
nungszeichen vermittelst eines Signalhornes oder einer Glocke gegeben
worden ist.

Bei dem ersten Zeichen haben sich die Arbeiter in den vorgesehenen
Schutzraum zu begeben und müssen dort bleiben, bis nach erfolgter
Sprengung ein gleiches Zeichen ertönt.

Hat ein Schuß versagt, so darf das Zeichen zum Verlassen der ge-
schützten Stellung erst gegeben werden, nachdem seit dem Anzünden des
sebten Schusses wenigstens 10 Minnten verflossen sind.
 Schüsse, welche versagt haben, dürfen nicht wieder berührt oder benutzt

werden; das Tieferbohren rs stehengebliebener Pfeifen (Bohrlöcher mitalten Schisssen) ist verbot
Bei dem Transport 7 Spreugpalronen in den Aufbewahrungs- und
Verausgabungsräumen, beim Fertigen und Umarbeiten der Patronen,
beim Besetzen und Wegthun der Schüsse ist das Rauchen verboten.

. Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Aufthauen gefrorener
Sprengmittel darf nur unter Leitung des Aufsehers oder seines Stellver—
treters in gesondert gelegenen Räumen, fern von bewohnten Gebäuden,
erfolgen.

Das Aufthauen gefrorener Sprengmittel darf nie durch Auflegen
auf Oefen, sondern nur in trockenen Behältern geschehen, welche von Außen
durch lauwarmes Wasser erwärmt werden.

. Sprengmittel sind in abgelegenen, besonders eingefriedigten Lagerhäusern
aufzubewahren. Als geringste zulässige Entfernung der Lagerhäuser von
den Brüchen ist 120 m anzusehen.In größeren Brüchen können verlassene Gesteinsstöße zu Lagerkammern
für Sprengmittel eingerichtet werden, jedoch müssen dieselben wenigstens
120 m von öffentlichen Wegen und mindestens 50 m von den Arbeits-
Strossen, sowie von offenen Feuern, geheizten Oefen und Herden entfernt
und durch eine weithin sichtbare Tafel mit der Aufschrift „Spreng-
mittel“ bezeichnet sein.

Zündhütchen oder sonstige Zündstoffe dürfen weder unverschlossen
nochmit den Sprengmitteln in demselben Raum aufbewahrt werdenAufbewahrungsräume für Sprengmittel dürfen nicht mit ofenem Licht
betreten werden.

Zu der Wahl des usörwahrungbortes 4 in jedem Falle Genehmi-Zung der zuständigen Polizeibehörde erforder. Die Anordnung weiterer bhrne ersaden 2 den Fall, daß öffentliche
daWege in einer solchen Nähe an dem Buuche vorüberführen, daß die da-

selbst passirenden Personen durch die Sprengarbeit gefährdet werden kön-
nen, bleibt der Polizeibehörde vorbehalten. Dieselbe kann in einem sol-

chen Falle insbesondere anordnen, daß vor dem Anzünden der Schüsse auf
dem Wege oberhalb und unterhalb in einer Entfernung von 30 m von



der Grubenkante an gerechnel Wachlpossen mit chwankrroth egelben Fähn--chen zur Warnung der Vorbeipassirenden aufgestellt wer
S. 9

es n In dem Aufenthaltsraum für die Arbeiter, welcher auf Verlangen der Polzzei-
die —t behörde in erforderlicher Größe herzustellen ist, ist ein Abdruck der gegenwärtigen Ver-

ordnung dauernd anzuschlagen. Ist kein Aufemhaltsraum für die Arbeiter vorhanden,
so ist jedem Arbeiter ein Abdruck dieser Verordnung einzuhändigen. Der Arbeiter hat
den Empfang zu bescheinigen und der Ausseher diese Bescheinigung aufzubewahren.

§S. 10. v

Jasbkzkkche Arbeiter unter 18 Jahren dürfen nur unter Aufsicht erfahrener älterer Leute in
Brüchen oder Gruben beschäftigt werden.

§. 11.
aalaleunf. Der Auufseher ist verpflichtet, von jedem vorkommenden Ungläcksfalle der Polizei-

behörde binnen längstens 12 Stunden Anzeige zu erstatten.
 -

stebeist Bei dauernder Einstellung des Betriebes eines Bruches oder einer Grube müssen
von dem Unternehmer alle Vorkehrungen getroffen werden, welche für die öffentliche Sicher-

helt erforderlich sind.
S. 13.

g Niemand darf die zur Sicherheit der Brüche und Gruben, sowie des Lebens der
Arbeiter getroffenen Einrichtungen beschädigen oder solche ohne ausdrückliche Erlaubniß des

Aufsehers abändern, versezen oder unbrauchbar machen.
S. 14.

(5 Abweichungen von den vorstehenden Vorschriften bedürfen der Genehmigung Fürst-
lugnib. licher Landesregierung.

. 156.

Uebertrelungen dieser Vorschriften, sowie der in denselben der Yolizeibehörde vor-
behaltenen besonderen Anordnungen werden, insofern die Gesetze nicht höhere Strafen be-
stimmen, mit Geld bis zu 60 M. oder Hast- bis zu 14 Tagen bestraft.

u—

S. 16.
d##raluse eten Diese Bestimmungen treten mit dem 1. August lauf. Jahres in Kraft.

ordnung. Greiz den 29. Mai 1885.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung.
v. Geldern.Erispendorf

C. erthes.
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8. Regierungsverordnung vom 30. Mai 1885,
eine Ergänzung und Erläuterung der Regierungsverordnung vom 17. Sep-

tember 1879 über den Verkehr mit Sprengstoffen betreffend.
In Ergänzung und Erläuterung derKehierungoverorduung vom 17. September

1879, den Verkehr mit Sprengsloffen betreffend (Ges. S. v. 1879 S. 240), wird mit
Höchster Genehmigung Serenissimi Folgendes beslimmt:

1.

Am Shuste des §F. 2 der bezeichneten Verordnung ist folgender Say einzuschalten:
och sind alle zur Versendung auf Eisenbahnen jeweilig zugelassenen StoffeE zur Versendung auf Land· und Wasserwegen zuzulassen.“

2.
Der 8. 4 der gedachten Verordnung erhält am Schluß folgenden Zusatz:

„Die für den Eisenbahnverkehr jeweilig vorgeschriebene Verpackung genügt auch
für den Transport auf Land= und Wasserwegen.“

3.
a, wo in der Regierungsverordnung vom 17. September 187y9 der Ansdruck

„Polizeibehörde- gebraucht ist, dient derselbe zur Bezeichnung Fürstlichen kunhrathsamme,
Eine Ausnahme findet stalt im RKalle des drilten Absatzes von S. 13 der ange-zogenen Verordnung, an welcher Stelle unter „Polizeibehörde“ der ua r ur des

nächsten hierländischen Ortes, und, * dies ein Domanial. Bezirk, der für denselben be-
stellte Polizeiverwalter zu verstehen ist

s „diemit Wahrnehmung der Ortspolizei betraute Behörde“ in §. der
cit. Verordnung hat der Gemeindevorstand des betreffenden Gemeindebezirko zu tgurr
während in dem Falle des §. 10. mehrgedachter Verordnung unter der dort angewandten
Bcheichmns „Ortspolizeibehörde“" nur dann, wenn der betreffende Alsendungs ort eineStadt ist, der betreffende Gemeindevorstand, andernfalls das Fürstliche Landrathsamt zu
verstehen ist.

Greiz, den 30. Mai 1885.
Fürstlich Reuß-Pl. Landcsregicrung.

v. Geldern--Crispendorf
i. V.

C. Pertbes.

4. NRegierungsverordnung vom 30. Mai 1885,die abenb win v zur Ansführung des Reichsgesetzes vom 9. Zuni 1884

egen den verbrecherischen und geneingefährlichen Gebrauch von Spreng-##hfen in der Negierungsverordnung vom 6. September 1884 erlassenen
Bestimmungen betreffend.

Nachdem zufolge Vekannimachung des Reichskanzlere vom 13. Mai 1885 der
4
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Bundesrath auf Grund von 8. 1 Absah 8 des Reichsgesetzes gen den verbrecherischen
und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 denBegriff der-
jenigen Sptengstoffe, welche vorzugsweise als Schiehmittel gebraucht werden, näher be-
stimmt hat, ist es für — erkannt worden, an der Regierungsverordnung vom 6.
September 1884 (Ges.S.S. 101) einige Aenderungen eintreten zu lassen und es wird
daher mit Serenissimi Höchster Genehmigung verordunet, was folgt:

Die §5§. 5 und 6 der gedachten Regierungsverordnuung werden aufgehoben und
es treten an deren Stelle die folgenden Bestimmungen:

I.

Die Vorschriflen der 5§. 1 bis 3 finden keine Amwendungauf solche Personen,
welche Sprengsteffe, die vorzugsweise als Schiehmittel gebraucht werden, nur zu ihrem

eigenen Bedarfe und zugleich nichl in Mengen, welche mehr als 25 Kilogramm betragen,
in bestt- nehmen wollen oder beim Erscheinen dieser Verork#nung bereils in Bestth haben.Solche Personen sind jedoch zur entsprechenden Anzeige an Fürfiliches Landraths-
amt verbunden, sobald und so oft sie einen Vorrath von mehr als 1 Kilogramm der ge-
dachten Sprengstoffe in ihren Besitz bringen.

II.
Wer sich bisher bereits mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Sprengstoffen

der vorhngweise als Schießmittel benuhten Art befaßt, aber zufolge derFaslimgvonr Regierungsverordnung vom 6. September1884 die Erlaubniß hler
Hrstichen Landrathöamte noch nicht nachgesüch hat, ist verbunden, dies bis 4 . *x
guft laufenden Jahres nachzuholen.

III.
Diejenigen Personen, welche überhaupt Sprengstoffe in ihren Besitz nehmen, ohne

daß sie der Bestimmung des §. 3 der bezeichneten Regierungsverordnung unterfallen,
haben, sobald und so oft der betreffende Vorrath das Maaß von 5 Kilogramm übersteigt,
über die Verwendung deiselben schriftliche Nachweise zu führen, aus welchen die zum Ver-

brauch selommenen Menger und die Zeitpunkte des Verbrauchs ersichtlich sind.
Be lt dieß von den Besitzern vonSteinbrüchen, Gruben, Vergwerken 2c.,die regelmäßig Dan Sprengpulver u. f. w. in ihren Betrieben zu Sprengungen

verwenden und diese Stoffe des Behufs in gewissen Portionen an ihre Arbeiter abgeben.

Der Zeitpunkt der Abgabe, die gegebene Hanantitt und der Name des Empfängers
ist solhenfall in die schriftlichen Nachrichten aufzunehme6 FHürstliche Landrathsamt ist ebenso bercchust als weshtet, von diesen Nach-weihungen von Zeit zu Zeit resp. nach Einforderung Einsicht zu nehme

IV.
Die in Bezug auf den Verkehr mit Sprengstoffen in der Regierungsverordnung

vom 17. September 1879 gegebenen Vorschristen bleiben — sowest sie nicht durch das
Reichsgeseh vom 9. Juni 1884, durch die Regierungs-Verordnung vom 6. September
1884, soweit dieselbe in Wielfankeit verbleibt, und durch die gegenwärtige Verordnung

aufgehoben oder abgeändert sind — unberührt.
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Es verbleibt auch dabei, daß, soweit nicht die Strafbestimmungen in 8. 9 des
Reichsgesehes vom 9. Juni 1884 in Anwendung kommen, Zuwiderhandlungen gegen die

nGeltung bleibenden Vorschriften der Regierungsverordnung vom 17. September 1879
 m 6. September 16641 zch der Strafandrohung in F. 367 Ziffer 5 des Reichs-suh sLeahndtt werdselbft angedrohle,o fündet auch auf alle Zuwiderhandlungen wider dieAugerwmächte A— Anwendu
Greiz, den 30. Mai p665

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
v. eldern-Crispendorf

C. Perthes.





Geschsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

M3.
CAusgegeben am 20. Zuni 1685

Landesherrliche Verordnun vom 23. Mai 1885,
das Verfahren bei Ueberwachung des gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen

Besuchs der Volksschule betreffend.

Wir Heiurich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
verordnen in Bezug auf das Verfahren bei Ueberwachung des geselich vorgeschriebenen
regelmäßigen Schulbesuches der Kinder, sowie hinsichtlich der gegen unentschuldigte Schul-
versäumnisse zu treffenden Maßregeln und der Beurlaubung der Schulkinder, auf Vortrag
Unseres Consisloriums, was folgt:

§. 1.
Eltern oder diejenigen, deren Pflege schulpflichtige Kinder anvertraut sind, mit

Einschluß der Dienstherrschaften, sind verbunden, den Grund des Außenbleibens eines
Kindes aus der Schule, entweder schon vor oder wenigstens alsbald nach dem Wehbleiben
selbst oder durch eine andere zuverlässige Person dem Lehrer anzuzeigen oder die schrift.
liche oder mündliche Anzeige bei dem Schuldiener abzugeben.

S. 2.
Ald slatthafte Entschuldigungöursachen vorgekommener Schulversäumnisse sind —

abgesehen von der zuständigerseits angeerdneten Fernhaltung eines Kindes von der Schule,

sowie von . in F. 3 angegebenen Beurlaubungen — folgende anzusehen:
 erwiesene Krankheit des Kindes, oder ein solches Uebelbefinden desselben,
wodurch dessen Ausgehen gänzlich gehindert oder doch bedenklich gemacht
wir

. eine solche Krankheit des Vaters oder der Mutter, eines Bruders oder
einer Schwester, welche bettlägerig macht, jedoch blos in dem Falle, wenn
das Kind nur noch den Vater oder die Mutter am Leben hat oder wenn
diese oder jener auf Arbeit außer dem Hause gehen muß, und wenn in
beiden Fällen andere zu der infolge der Krankheit erforderlichen Hilfs-

5



leistung gesiguet Familienglieder oder Angehörige des Hausstandes nichtvorhanden find
für Kinder eingeschulter Orte oder von dem Schulhause enlfernt oder

bbgesondert liegender Ortstheile, — besonders in dem Falle, dah solcheKin-
der noch klein oder von schwächlicher Leibesbeschaffenheit sind, — eine durch
Eintrilt übler Witterung, oder durch Ungangbarkeit der Wege soerschwerte
Communikation, daß zu dem Schulhause ohne besorgliche Rochwle für
die Gesundheit der Kinder nicht zu gelangen ist.

Ob außer diesen Entschuldigungsursachen noch andere, von besonderen und außer-
ordentlichen Ereignissen in Familien oder von anderen ungewöhnlichen Umständen herge-
nommene Entschuldigungsursachen als statthaft angesehen und angemerkt werden können,
bleibt der gewissenhaften Beurkheilung des Schulvorslandes beziehungsweise des Vorsitzen-
den defselben anheimgegeben.

*

S. 3.

Für diejenigen Fälle, in denen Eltern oder Pfleger für ein AKnd die Erlaubniß
zum * aus der Schule erbitten, gelten folgende Bestimmung. Die von zufländiger Stelle ertheilte Suuins enthebt nte Cuern oder Pfle-ger der re für die betreffenden Schulversäumnisse.

iejenigen, welche die Erlaubniß ertheilt haben, sind ihren Vorgesehten und
den Schulbehörden überhaupt dafür verantwortklich.

2. Erxlaubniß hat zu ertheilen: bis zu 2 Tagen der Klassenlehrer, bis zu 14
Tagen in den Städten der Schuldirektor, auf dem Vande der Lokalschulinspektor; auf
länger als 14 Tage in den Städten der Lokalschulinspektor, auf dem Lande der Landes-
schulinspektor.

3. Der Bescheid auf das Urlaubsgesuch ist nur nach sorgfältiger Prüfung der

**i* Gründe zu ertheilen.
Gehen der n Urlanb ersuchten Stelle Bedenken bei, sei es gegen die Er-cheilung sei es gegen die Versagung des Urlaubs, namenllich aber wenn Urlaubsge-

suche für dasselbe Kind hh Jahresfrifl wiederholt werden, so kann der Antrag-
steller an die nächst höhere Slellc, schließlich an Fürstliches Consistorium verwiesen werden.

5. Ueber Gesuche um dauernde Befreiung von einzelnen Lehrstunden oder Lehr-
gegenständen — welche Gesuche durch Zeugniß eines inländischen approbirten Arztes
begründet sein müssen — entscheidet der vokalschulinspektor, und ei in den Städten
auf Antrag des Schuldirektors, auf dem Lande des betreffendenL,olche Befreiungen sind in der Regel höchstens auf die Daar- eines Jahres zu

genehmigen.
6. Versäumnisse troh versagten Urlaubes sowie in Ueberschreitung des bewillig-

ten Urlaubes gelten als unenschuldigte und werden als solche bestraft.
7. Wird das Gesuch um Urlaub erst nach bereils eingetretener Versäumniß an-
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gebracht, ohne daß die Unthunlichkeit rechtzeitigen Anbringens genügend nachgewiesen
wird, so tragen die Eltern oder Pfleger die gesebliche Verantwortung für die Ver-
säumuiß.

. 4.

Jeder Lehrer hat ein besonderes Versäumnißbuch zu führen, hierin an jedem
Schultage gewiffenhast und unparteiisch diejenigen Kinder, welche sich zur Schule nicht
eingefunden haben, mit gehöriger Aufzeichnnng der Entschuldigungögründe des Außen-
bleibens oder wenn ihm solche nicht bekannt geworden sind, als unentschuldigt anzumerken,
am Schlusse eines jeden Monats aber ein Verzeichniß derjeuigen Kinder ausstelen
welche unentschuldigt oder unter Anführung einer anderen als der nach 8. 2 Ziffer1
statthaften Entschuldigungen während des Monals gefehlt haben, unter Angabe der vor-
gebrachten oder sonst ihm bekannt gewordenen Versäumnißursachen.

Versäumnisse, deren Grund von den hierzu Verpflichteten nicht angezeigt wird,
sondern durch Nachfrage oder auf sonstige Weise dem Lehrer bekannt geworden ist, sind
als unentschulrigt einzutragen, jedoch mit Angabe des bekaunt gewordenen Grundes.

älle, in welchen dem Lehrer Zweisel darüber beigehen, ob die angegebene Ent-
schuldigung auf Wahrheit beruht, sind ebenfallo mit geeigneter Bemerkung in das Ver-
zeichniß aufzunehmen.

Das Verzeichnih ist bei Schulen mit einem behrer durch diesen, bei Landschulen
mit mehreren Lehrern durch den ersten Lehrer, bei städtischen Schulen durch den Direktor
an den Vorsitzenden des Schulvorstandes abzugeben.

8. 5.
Der Vorsitzende hat hierauf mit dem Lehrer beziehungsweise ersten Lehrer oder

Direklor die Statthaftigkeit der vorgebrachten Entschuldigungen zu prüfen, die mit einem
nicht slatthaften Grunde oder gar nicht entschuldigten Versäumnisse festzustellen, und die
Eltern der zu - Mal wegen solcher Versäumnisse angezeigten Kinder vor den Schul-
vorstand zu lad

Hierbei leibi es den seinem gewissenhaften Ermessen übrrlassen, bei Versäum=
nissen von weniger als3Tagen, wrun dieselben bei sonst regelmäßigem Schulbesuche nur
als Ausnahme sich vorsester. von der Vorladung der betreffenden Eltern . Abstand zu
nehmen. Die Vorladung hat jedoch auch bei Versäumnissen unter 3 Tagen dann zu er-
solgen, wenn solche in zwei aufeinanderfolgenden Monaten oder zum dritten Mal inner-

halb Jahreesfrist vorkommen.
Vorladung hat schriftlich zu erfolgen.

Der geladene Mann kann durch seine Ehefrau vertreten werden.

§. 6.
Vor dem hierauf zu versammelnden Schutvorstande sind die Vorgeladenen wegen der

vorgekommenen Schulversäumnisse zu befragen und nach Befinden zurechtzuweisen und zu
verwarnen. Es ist hierüber ein von denselben und im Weigerungsfall von den Milglie-
dern des Schulvorstandes mitzuunterzeichnendes Protokoll aufzunehmen.

54



. 7.

Kommen unstatthafte Schulversäumnisse solcher Kinder, deren Eltern 2c. binnen
Jahreefrist bereits einmal vor dem Schulvorstand zurechtgewiesen und verwarnt worden
sind, aufs Neue in der Schulversäumuißliste vor, so hat der Vorsitzende des Schulvor-
standes die betreffenden Eltern r2c. entweder vor den Schulvorstand zu laden oder bei dem-

selben * h bei dem Amtsamwalt zu beantragend dieser Antrag seitens des Schulvorstandes abgelehnt, so sind die betreffen-
en Eltern ur nächsten Sitzung des Schulvorstandes oder auch alsbald vor den Vor-

sitzenden Poct dessen Beauftragten zu laden (vgl. §. 10).
8. 8.

Wenn die Anzeige an den Amtsanwalt beschlossen ist, jedenfalls aber wenn inner-
halb der Frist eines Jahres nach bereits zweimal ersolgter Zurechtweisung vor dem Schul-
vorstand oder dessen Vertreter (ugl. F. 10) eine unstatthafte Versäumniß vorgekommen ist,
so hat der Vorsitzende die Anzeige bei dem Amtsanwalt anzubringen.

Die vom Vorsitzenden desSchulvorstandes sowie von dem betreffenden Gemeinde-
vorsland zu unterzeichnende Anzeige ist im Laufe des auf die Versäumuiß folgenden Mo-
nats einzureichen.

Die angezeiglen Eltern rc. find, neiren ihnen eine Verschuldung zur Last fällt, imersten Falle mit einer Geldbuße von 1 bis3Mark, im ersten Rücksalle mit Geldstrafe

von 4 bis 10 Mark boer usprechender f, bei wichrcholten calen mit erhohter Geld-strafe bis zu 30 k oder Haftb 4 Tagen zu beleAuch die arsteGeldstrafe ist. 1½ 7 binnen Monbefant nicht bezahlt wird, in
Haft zu verwandeln.

Die erkannten Strafgelder fließen in die Landesschulkasse.

5F. 9.
Wird der Vorladung keine Folge geleistet, so erlangt hierdurch die bloße Vor-

ladung die rechtliche Wirkung einer vor dem Schulvorstand erfolgten Zurechlweisung.
 Ausbleiben eines Vorgeladenen ist zu den Akten zu bemerken. Doch bleibt

es dem Schulvorstand überlassen, eine Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Ausge-
bliebene bei dem Vorsitzenden oder dessen Beauftragten nachträglich zur Vernehmung sich
einfinden kann.

Erfolgt diese Vernehmung innerhalb der bestimmten Frist, so hat die vom Vor-
stuenden oder dessen Beauftragten dabei bewirkte Zurechtweisung dieselbe Wirkung, wie
eine vom Schulvorstand ertheilte (vgl. Abs. 1).

S. 10.
Der Vorsitzende des Schulvorstandes ist ermächtigt,

wenn nicht mehr alg — auf dem Lande I, in den Städien 3 Versäumniß.
anzeigen zu erledigen sind, und kein Antrag auf gerichtliche Bestrafung zu
stellen ist, und wenn andere dem Geschäftokreis des Schulvorstandes zugehörige
Verhandlungsgegenstände nicht vorliegen,

ohne Zuziehung des Schulvorstandes gegen die betreffenden Eltern r. nach den Be-



stimmungen der §§. 5 und 6 zu verfahren, in den Städten auch hiermit den Schul-
direklor zu beauftragen.

Die Vorladung zu solchen Verhandlungen hat schriftlich und Namens des Schul-
vorstandes zu erfolgen.

ie über die Vernehmungen ausgenommenen Protokolle sind zu den Akten zu
heben und in der nächsten Sitzung des Schulvorstandes vorzutragen.

ie in Gemäßheit des gegenwärtigen F. vorgenommenen Vernehmungen haben
diegleict Rechtswirkung, wie die vor dem Schulvorstand vollzogenenVon der durch das erste alinen dieses §. ertheilten Ermächiigung. ist kein Ge-

uch zu machen, wenn seit der letzten Sitzung des Schulvorstandes 3 oder mehr Mo-nate vesfelien sind.
F. 11.

Kinder, die ohne Willen und Vorwissen der Eltern #c. die Schule versäumen, find
von dem Schulvorstand mit Strafen zu belegen, welche geeignetenfalls durch den Schul-
diener oder eine anstatt eines solchen fungirende Person zu vollziehen sind. Von der er-
solgten Beftrafung sind die Eltern rc. zu benachrichtigen.

egen Eltern rc., welche zwar anführen, daß sie von den Versäumnissen ihrer
Kinder nichts wissen und dieselben zußillgen, welche es aber an der nöthigen Zucht feh-
len lassen und die ihnen möglichen Maßregeln zur Verbütung solcher Versäumnisse unter-
lassen, ist gleichfalls und der Bestrafung der Kinder ungeachtet nach den Bestimmungen
gegenwärtiger Verordnung zu verfahren.

Auch kann der Schulvorstand anordnen, daß Kinder solcher Eltern durch den
Shuldiener oder eine andere geeignete erwachsene Person zur Schule abgeholt werden.Der Schuldiener ist in diesem Falle berechtigt, hiefür von Eltern, die im Schulorteselbft

wohnen, eine Vergütung von 20 Pfennigen, von solchen, die auherhalb defselben wohnen,
eine solche von 40 Pfennigen zu erheben.

Eltern 2c., welche ihre die Schule versäumenden Kinder erwiesenermaßen zu fal-
schen Aussagen über die Ursache der Versäumniß angestiftet haben, sind — ihre Bestra-
sung nach F. 8 vorausgeseht — mit einer besonderen Geldstrafe von 3 bis 30 Mark
zur Landeskasse oder entsprechender Haft, jeboch nicht über 14 Tage, zu belegen.

8. 12.
Bleibt das durch gegenwärtige Verordnung vorgeschriebene Verfahren ohne Erfolg,so hat der Schulvorstand die im Gesetz vom 27. December 1876 vorgesehenen Meßnoß-.

men bei der Gemeindebehörde zu beantragen.

S. 13.
Obige Vorschriften gelten auch bezüglich der in der Seminarübungsschule vor-

kommenden Schulversäumnisse, nur mit dem Unterschiede, daß die Funktionen des Schul-
vorslands von einer Kommission ausgeübt werden, welche aus dem Seminardirektor, als
Vorsitzendem, dem ersten Seminarlehrer und dem Ordinarius der Uebungsschule besteht.

S. 14.
Die Consistorialverordnung vom 12. December 1870 wird außer Kraft gesetzt.
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Uebrigens haben die Lehrert die Kinder zu regelmäßigem pünktlichem Schulbesuch
anzuhalten und das ganze Schulleben thunlichst so zu gestalten, daß die Kinder zu regel-
mäßigem Besuche und zu Elnhaltung ver Ordnung der Schule willig werden. Wo der

Erreichung dieses Zieles Schwierigkeiten erehenstehen, haben sie, sowelt möglich, dieMitwirkung der Familie durch angemefsene Rücksprache anzuftreben. Sle haben die Ur-
sachen unentschuldigten Ausblelbens eines Kindes thunlichst zu erkunden, sowie auf Ab-
stellung der Verfäumnisse noch vor Eintritt der am Schlusse des Monats zu erwartenden
Mahnahmen nach Kräften hinzuwirken, hierzu nach Befinden auch die Beihilfe ihrer
nächsten Vorgesetzten zu erbitten.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Inslegels.

Gegeben Neue Burg zu Greiz, am 28. Mai 18385.

(I. S)) Heinrich XXII.
v. Gelder#-Sispendori. B.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum * Aelterer Linie.

(Ansgegeben am .10.!4 1865.)

i s-Bekannt vom 14. Imi 1885,
die von Uebersichten und in, u 11 verschiedener

Kranken= und Hülfskassen betreffend.

Nachdem der Vundeoraih Aurch Beschluf vom 26. Mätz dieses Jahres bestimnthat, daß die nach §5. 9 und 41 des Krankenversicherungogrsehes sowie in §. 27
Gesetze# über die esahriebenen Hülsskassen vorgeschriebenen Uebersichten und l
nunggabschlüsse erstmalig nur das Kalenderjahr 1685 zu umfassen haben und zwar auch
dann, wenn ihre Thäligkeit bereito früher beziehentlich vom 1. Dezember 1884 a
gonnen hat, wird dies unter entsprechender Abänderung des Abschnittes III der Regie-
rungs-Bekanntmachung vom 6. Dercember 1384 hiermil behuss der Nachachtung zur

öffentlichen Kenniniß gebracht.
Greiz. am 14. Juli 1885.

Fürstlich Reuß-Pl. Landceregierung.
KSaber.

C. Perthes.

12. Negierungs-Verordnung vom 11. August 1885
bezüglich mehrerer aus Anlaß des Reichsgesetzes vom 20. Mai 1885, be-
treffend Abänderung des NReichogesetzes wegen Erhebung der Stempelabgaben

vom 1. Juli 1881 zu erlassender Bestimmungen.

Aus Anlas, des Reichögesetzes vom 29. Mai 1835, betreffend Abänderung des
Gesepes wegen Erhebung von Reichsstempela-gaben vom l. Juli 1881, und der in.
zwischen mil Anwendung des letzteren Gesetzes gemachten Erfahrungen wird unter Be-

zugnahme aul die mil der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3. Iuni 1885 (N.G. Bi. S. 179 ff.) veröffentlichte neue Redaclion des Geseles wegen Erhebung der
Wbm Viidn# vom 1. Juli ldz! und unier Anschluß an die Paragraphenein=

theilung desesn neu redigirten Gesetzes mit Höchsler Genehmigung Jerenissimi das Fol-
gende verordnel
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J.
Aufgehoben werden die §§. 1, 2 und 3 der Regierungsverordnung vom

22. August 1881 (G. S. vom Jahr 1881 S. 109 ff.) und die Regierungsverordnung
vom 6. Februar 1883 (G. S. 1883 S. 14) und es treten an Stelle der nurbezeich-
neten Vorschriften unter der Paragraphenbezeichnung der erstgedachten Verordnung die

solgenden Bestimmungen: 6 . 1.

Zur Erhebung der Stempelabgabe von Aktien, Reuten= und Schulbperschreibungen
(Nr. 1 bis 3 des dem angezogenen Gesete beigegebenen Tarifs) ferner von denin 8. 14
des Gesetzes bezeichneien Schriftstücken und zur Abstempelung aller Urkunden der vor-
stehends gedachten Arten ist bis auf Weileres für das Staatsgebiel des Fürstenthums
ausschließlich dos Fürstliche Steueramt zu Greiz zuständig.

Die Erhebung der Stempelabgabe von votterieloosen (Nr. 5 des dem ange-
zogenen Gesete beigegebenen Tarifs) und die Abstempelung solcher Loose erfolgt auch
fernerhin mit Zuständigkeit für das Staatsgebiet durch die Fürstlichen Steucrämter zu
Greiz und Zeulenroda.

5S. 2.

Der Verkauf der zu den Ehuhotrn zu verwendenden Sieupelmaarhen oder vor-
37 gestempelter Formulare (F.10Abs. 2 des angezogenen Gesebes) wird für das Ge-biet des Fürstenthums durch das Fursicge Steueramt zu Greiz besorgt.

Ungestempelte Formulare zu solchen Schlußnoten sind von der gleichen Stelle

zu bcziehen. 8. 8.
Die durch die Controlvorschriften des Bunbesrathes fefigesehte Abstempelung der

zuuter Voraussetzung der Beobachlung dieser Vorschristen unter den Nummern 1, 2 und3 des dem angezogenen Gesetze beigegebenen Tarifs als von der Stemwelabgabe befreit
bezeichneten Urkunden ist für das Staalsgebiet des Fürstenthums ausschließlich durch das
Fürstliche Steneramt Greiz vorzunehmen.

IL.

Die im letzten Absatze von F. 38 des angcbogenen Hesches, der Steuerdirektiv-
behörde beigelegte esuguah hat bie . Weiteresdernach F.4derRegierungsverord-nung vom 22. August 1881 (G. S. 109) fewenidg mit den wee dieser
Vehörde betraute Wrmibmideitrisr auszuüben.

Die gegenwärtige Verordnung trilt it dem 1. Oktober lauf. Jahres in Kraft.
Greiz, den 14. August 1885.

Fürsilich Neuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.



13. Reglerungs-Bekanntmachung vom 15. August 1885,
die am 1. December 1885 stattfindende Volkszählung betr.

Die für den 1. December Ifd. Is. von dem Bundesrathe des deutschen Reiches
angeordnete Volkszählung ist von den Gemeindebehörden vorzunehmen; Lebtere haben
hierbei nach der nachstehenden Instruktion, welche ihnen später auch in Separatabdrücken
nebst den erkorderlichen Formularen zugehen wird, zu verfahren.

reiz, am 15. August 1385.
Furstl. Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.

Instruktion für die Gemeindebehörden zur Ausführung der Volkszählung
am 1. December 1885.

. 1.

Wichtigkeit und Gegenstand der Volkszählnng.
Auf Anordnung des Bundesraths des deutschen Reiches findet am 1. December

1885 im Gebiele des deutschen Reiches eine Volkszählung flatt.
Dieselbe ist sowohl für die verfassungsmäßigen Zwecke des deutschen Reiches wie

für die Staalsverwallung unseres Landes von solcher Wichtigkeit, daß deren hervorragende
VBedeutung nicht genug betont werden kann. Es ist Taher die dringendste Pflicht der
zur beitung der Volkszählung berufenen Organe, alle dabei vorkommenden Geschäfte mit
der hröhten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu erledigen, namenklich ist auch mit allem
Eifer dahin zu wirken, daß die Bevölkerung durch sachenisprechende Aufklärung und Be-
lehrung über den Zuwrck der Zählung zu bereitwilligen und wahrheitsgetreuen Angaben
veranlaßt wird.

Die Zählung erstreckt sich auf alle zur Zählungszeit im Lande amwesenden Personen,
sowie auf die abwesenden Mitglieder der in den Zählungslisten eingetragenen Haushalt.
ungen. Eine ausführliche Anleitung über die zu erhrbenden Thalsachen ist auf jeder
Jählungsliste abgedruckt. —

8. 2.
Zuständige Ortsbehörden für die Volkszählung.

Die Ausführung der Volkszählung isl Sache der Gemeindevorstände. In Orten
von mehr als 2000 Einwohnern können jedoch von dem Gemeindeverstaude die diesem
für die Vokszählung obliegenden Funktionen einer zu diesem Zwecke zu bildenden Zähl-
ung ccommission übertragen werden. Dieselbe set sich zusammen aus dem Gemeindevor-
stande, Milgliedern des Gemeinderalhes und aus Privatpersonen, welche sich nach ihren
persönlichen Kenntnissen und ihrer Stellung zu jenem Ehrenamte besonders eignen. Die
JZahl der Mitglieder wird von dem Gemeindevorstande nach der Größe des Orls bestimml.
Die Bildung der Zählungocommission muß spätesteus bis zum 10. November erfolgt sein

6.
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und die Namen der gewählten Mitglieder sind in greigneter Weise öffentlich bekannt zu
machen.

§S. 3.
Geschäfte der Ortsbehörden und Zählungscommissionen.

#u. Ausführung der Zählung.
Nachdem jeder Gemeinde bis spätestens den 15. November der zur Anoführung

der Zählung nöthige Bedarf an Zählungslisten, Kontrellisten, sowie Ortsbevölkerungs-
listen und Instruktionen geliefert sein wird, hat der Gemeindevorsland resp. die Zählungs-
commission dafür Sorge zu tkragen:

1. daß die nöthigen Zählbezirke festgesteilt werden. Die Größe derselben isl in
der Art zu bemessen, daß das Geschäft der Aufnahme innerhalb der vorge-
schriebenen Zeit mit Sicherheit bewirkt werden kann. Regelmäßig hat ein
Zählbezirl nicht mehr als 50 Hauehaltungen zu umfassen,
daß die zur Ausführung der Zählung nolhwendigen, gehörig qualificirten Per-
sonen ernannt und unter Bezugnahme auf ihre Instruktion gründlich unter-
wiesen werden,

· daß durch die ernannten Zähler während der Tage vom 28. bis 30. November
in jede vorhandene Hausholtung eine mit der Hausnummer zu versehendeZählungsliste abgegeben wird.

Bei Austheilung der Listen ist den Haushaltungsvorständen das Nöthige wegen
der Ausfüllung, sowie wegen der Zeit, biunen welcher die Listen wieder abgeholt werden,
einzuschärfen.

Jeder Zähler erhäll zur gehörigen Kontrole der von ihm auczutragenden und
wieder einzusammelnden Zählungolisten eine Kontrolliste, in welcher die Gebäude nach
Straße und Nummer, die Namen der Haushaltungsvorslände, die Nummer der ihnen
übergebenen Zählungolisten und die Summe der in jeder Zählungsliste als anwesend und
als vorübergehend abwesend angegebenen mämlichen und weiblichen Personen zu ver-
zeichuen sind und in welchen außerdem auch sämmtliche unbewohnte, aber zu Wohnzwecken
bestimmie, im Bau vollendele Gebäude einzeln aufzuführen sind (§§. 8 und 16 der In-
struklion für die Zähler).

Nach Ziffer 1 der der Zählungolisse vorgrdruckten Anleilung sind zu den Haus-
hallungen auch alleinstebende Personen, welche, ehne einer im Hause wohnenden Familie
anzugehören, eine besondere Wohnung inne haben und eine eigeneHauowirthschaft führen,
zu verstehen.

Die Gäste in Gasthsfen und Herbergen, sowie die Insassen von Anstalten aller
Arl (Nasernen, Erziehungs-, Armen-, Kranken-, Strafanslalten, Gefängnissen 2c.) sind in
besonderen Jählungelisten zu verzeichnen, welche zu diesem Zwecke von dem Zähler mitl
der besonderen Ueberschrift „Anstallszählungoliste“ zu versehen sind.

In diese Liste werden nur diejenigen Personen eingetragen, welche zu den beson-
deren Zwecken der Anslalt in dieselbe ausgenommen sind; die Nachrichten über die Haus-
baltungen der Inhabrr, Direkloren, Verwaller und Beamten der Anslalt werden nicht in

4%
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die Anstaltszäblungsliste, sondern in die gewöhnlichen Zählungslisten aufgenommen. Die
zsteahtungais wird vom Direktor, Verwaster oder Besitzer der Anftalt ausgefällt.

i der Zählung der Militär= und der Civilpersonen ist bliichmäß zu verfahrenund sind * Kasernen ebenso, wie die sonftigen Anstalten zu behandeln.ie in Lazarethen, Arresthäusern, Zeughäusern und anderen bnsezeksden, so-
wie die in Privathäufern wohnenden einquartierten und übernachtenden Militärpersonen sind
deshalb als in diesen Gebäuden Anwesende zu verzeichnen. Für Wachtlokale sind gleich-
salls Zählungslisten zu verwenden, und Mannschaften, welche die Nacht vom 30. Novem-
ber zum 1. December dort zubringen, als in dem betreffenden Wachtlokale Anwesende zu
behandeln. Andererseits sind Mannschaften, welche aus den Kasernen und Quartieren
über Nacht oder länger vorübergehend abwesend sind, in die Zählungslisten der Kasernen
und der betreffenden Quartiergeber als Abwesende einzutragen.

Die ausgefüllten Zäblungslisten sind vom 1. December Mittags 12 Uhr an
wieder einzufordern. Die Einsammlung muß unnunterbrochen ferteelett und auch in volk-
reicheren Hen spätestens am 2. December Abends vollendetWährend der Einsammlung sind die Zählungslisten von bn einsammelnden Per-
sonen inz Haushaltung sofort einer genauen Prüfung zu unterwerfen, etwaige Un-
richtigkeiten und Weglassungen aber nölhigenfalls durch Befragen der Bewohner der Haus-
hallung zu berichtigen und zu ergänzen.

b. Herstellung der Ortsbevölkerungslisten aus den Zählungslisten.

Nachdem die einzelnen Jählungslisten geprüt und elwaige Mängel, soweil nöthig,
auf Grund unmiltelbarer, in den einzelnen Haushaltungen mündlich einzuziehender Er-
lundigungen beseitigt sind, ist unverzigglich die Ortobevöllerungsliste nach dem vorzeschrie-
benen Formular zusammenzustellen. In dieselbe sind in Spalte 1 und 3—3 die einzel-
nen bewohnten Wohnhãuser und andere bewohnte Baulichkeiten (S. 8 der Instruktion
für die Zähler). sowie die Namen der Haushaltungsvorstände und der Anstalten, die
Nummern der Zählungslisten und Anstaltezählungslisten und das Hauptzählungsergebniß

einzutragen.In Spalle 2 der Liste sind die unbewohnten, aber zu Wohnzwecken bestimmten,
im Bau vollendeten Gebäude in der Reihenfolge der Hausnummern auszunehmen, derge-
stalt, daß alle übrigen Spallen der Liste auf derjenigen Linie, auf welcher der Eintrag
eines unbewohnten Hauses sich befindel, unausgefüllt bleiben

Alle mit einem Gemeindebezirke verbundenen oder cazu Vehörigen einzeln Gelege-
nen Höse, Güter, Mühlen, Weiler und sonstige bewohnte Niederlassungen sind bei jedem
Orte spreiell namhaft zu machen, deren Vevölkerung ausszuscheiden und besonders anzugeben.

Sobald die Ortobevölkerungsliste aufgestellt und mit dem Zeuguiß der Prüfung
und MWuch durch den Gemeindevorstand eventuell die Zählungokommission versehen ist,
hat der Gemeindevorstand dieselbe nebst sämmtlichen Zählungslisten, Kontrollisten und
seustigen Nachweisungen bis spätestens zum 20. December an das Fürslliche Landrathsamt
Greiz, in den Ortschaften des Amtsgerichtobrziikes Burgk an den Fürstlichen Amtrichter
in Burgk einzusenden, welche das gesammte Malerial mit den etwa nöthig erschienenen Be-
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merkungen bis spälestens zum 31. December dem slalistischen Bureau vereinigter Thü-
ringischer Staaten zu Weimar zu übermitteln haben.

Hierbei find die Zählungslisten jedes Ortes nach der Reihenfolge der Hausnummern
zu ordnen und mit einem Umschlage mit solgender Aufschrift zu versehen:aählungslistenin Gemäßheit der Valltzäblen am 1. December 1885

für
den Ort

Amtägerichtsbezel
Verwallungsbezirk

Die Zählungslisten uer zumGemeindebezirt etwa gehörenden mehreren Orte, sowieeinzeln gelegenen Höfe, Güter, Mühlen r. sind besonders zu legen und mit besonderem
Umschlag und entsprechender lieberscrin zu versehen.

i

8. 4.
Da dem statistischen Büreau verelnigter Thüringischer Staaten zu Weimar

dle Revislon und weitere Bearbeitung des gesammten Materials der Volkszählung über.
tragen ist, so haben die sämmtlichen Gemeindevorstände allen Anordnungen, welchevdem Direktor des slatistischen Büreaus behufs der Berichtigung, Feststellung und ans.
lärung der erhobenen Thatsachen an sie gelangen, unweigerlich und mit der durch die
Dringlichkeit der Sache gebotenen Veschleunigung sorgfältigst nachzukommen.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

T
(Ausgegeben am 26. September 1885.)

14. Reglerungs= Verordnung vom 23. September 1885,
weitere Bestimmungen zur Ausführung des Reichsgesetzes über die Erhebung
von Reichsstempelabgaben in der demselben durch die Bekanntmachung vom
3. Juni 1885 (Reichsgesetzblatt Seite 179 ff.) gegebenen Fassung betreffend.

Nachdem die Ausführungsvorschristen des Bundesrathes zu dem Reichsgesetze,
betreffend die Erhebung von Reichsftempelabgaben, in der demselben durch die Bekannt-
machung des Reichskanzlers vom 3. Juni 1885 (Reichsgesetzblatt Seite 179 ff.) gegebe-
nen Fassung erschienen sind (S. Centralblatt S. 417), wird in Berücksichtigung derselben
zur Ausführung deo besagten Gesetzes beziehentlich auf Grund von §. 37 Absatz 2,
§. 38 Abs. 2 desselben mit Serenissimi Höchster Genehmigung weiter das Folgende
verordnet:

5S. 1.

Auch die in den obengedachten Ausführungobestimmungen des (undesrathes ber
Dsseltwehöe zugewiesenen Befugnisse und Obliegenheiten (Ziffer4 11.19b. u. 31. und sonst in den Auoführungsvorschriften unter A., ähr 5. 3 14
14. 13 ’00. 18. 19. und sonst in den Ansführungsvorschriften unter B.) sowie die in
Folge weiterer Bundesrathsvorschristen enpa der Direktivbehörde zufallenden Geschäfte
werden neben allen im gedachten Reichsgesetze selbst der Direktivbehörde beigelegten Zu-
ständigkeiten für das Staatsgebiet des K#rskerthuna durch einen mittels öffentlicher Be-
lanntmachung zu bezeichnenden Regierungskommissar ausgeübt beziehenklich besorgt.

8. 2.
Demselben Regierungskommissare steht auch die nächste Kontrole über den Ge-

schäftsbetrieb der unter I. F.S. 1 bis mit 3 der Regierungsverordnung vom 14. Auguft
1385 (Gesetz-Sammlung Seite 23) bezeichneten Steuerstellen zu, wie sich derselbe nach
dem angezogenen Gelehe über Erhebung der Reichsslempelabgaben, den jeweiligen bezüg-
lichen Ausführungsvorschristen des Bundesrathes und den einschlägigen landesrechtlichen
Bestimmungen regelt.

Bei Ausübung dieser Ueberwachung kann sich der Regierungskommissar der ihm
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zu diesem Behufe seiten Fürstlicher Landesregierung überwiesenen Rechnungsverständigen
und sonstigen Hülfsbeamten bedienen.

3.

Zu Vornahme der Revisionen, welche nach S. 38 Absatz 2 des Gesetzes in Be-
zug auf die Schriftstücke der ebenda näher bezeichneten Anstalten, soweit solche im
Fürstenthume jeweilig bestehen, in Gemäßheit der näheren Vorschriften des Bundesraths
vorzunehmen sind, wird bis auf anderweite Anordnung der Vorstand des Fürstlichen
Rechnungsbureau bestimmt.

§. 4.
In dem administrativen Strafverfahren, welches nach §. 35 des im Eingange

angezogenen Reichsgesetzes stattfindet, insoweit und so lange für die Untersuchung und
Bestrafung nicht nach 8. 34 des Landesgesetzes vom 1. Mai 1838 die Gerichte zuständig
sind, wird die erftinstanzliche Entscheidung auf Grund der von den Steuerämtern des
Fürstenthums im Verwaltungswege geführten Untersuchung durch den General-Inspektor
des Thüringischen Zoll= und Handelsvereins ertheilt. Von demselben geht ebenso die
nach §. 34 des Landesgesetzes vom 1. Juni 1838 zulässige Verweisung der einzelnen

Untersuchungssachen zum gerichtlichen Versabren aus.
5.

Die Untersuchung im Forualkungen. wird, wenn die nach vorstehendem F. 4
im administrativen Strafverfahren zu erörternde Zuwiderhandlung in dem Bezirke des
Steueramtes Zeulenroda oder in dem der Fürstlichen Steuerrezeptur Burgk zu verfolgen
ist, vom erstgedachten Steueramte, dafern die Untersuchung im Bezirke des Fürstlichen
Steueramtes Greiz zu bewirken ist, von diesem geführt.

Bei dem hiernach im Einzelfalle zur Untersuchung zuständigen Steueramte haben
die nach den §.5S. 33 und 39 des oben bezeichneten Reichsgesetzes zur Ueberwachung der
gehörigen Entrichtung der Reichsstempelabgaben verpflichteten Behörden und Beamten
daher die zu ihrer Kenntniß gelangenden Zuwiderhandlungen gegen das gedachte Gesetz
zur Anzeige zu bringen.

§. 6.
Die Vorschriften der §.§F. 3 bis mit 7 der Regierungsverordnung vom 22. Ang.

1881 treten, insoweit als sie mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung in
Widerspruch stehen, und nicht etwa hinter dem 1. Oktober 1885 zurückliegenden Fälle
nach diesem Zeitpunkte in Betracht kommen, außer Wirksamkeit. Die Regierungsverordnung
vom 19. Oktober 1881 (Gesetz-Sammlung Seite 115) wird insoweit aufgehoben, als
es sich nicht nach dem 1. Oktober 1885 um vor diesem Zeitpunkte stattgehabte Fälle von
Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz vom 1. Juli 1881 über die Erhebung von Reichs-
stempelabgaben handelt.

S. 7.
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1885 in Kraft.
Jedoch ist Vorkehrung getroffen, daß mit der Abstempelung von Privatformularen

zu Schlußnoten nach den Bestimmungen unter 12c der Bundeörathsvorschriften unter A.
(Centralblatt 1885 Seite 417) sowie mit dem Verkaufe gestempelter und ungestempelter
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Formulare zu Schlußnoten und neuer Reichsftempelmarken (Nr. 12a.und 12 b. derselben
Vorschriften) vor dem 1. Oktober laufenden Jahres durch das Fürstliche Steueramt Greiz
begonnen werden kann.

Bei derselben Steuerstelle ist die Erstattung derjenigen Stempelabgaben zu be-
antragen, welche für Formulare zu Schlußnoten und Reichsstempelmarken der bisherigen
Art entrichtet worden find, die sich nach dem 1. Oktober laufenden Jahres, von welchem
Tage ab die gedachten Sormulare und Stempelmarken ihre Gültigkeit verlieren, noch im
Besitze der Steuerpflichtigen befinden.

Greiz, den 23. September 1885.

Füiestlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
6% #

(Ausgegeben am 21. November 1885.)
—..——

15. 572— 1 G. AL, 4 vom 29. September 1885,
den Wiederabdruck des Gesetzes vom 22. Innnar 1841 über die Erbfolge
ohne Testament und Vertrag (Intestaterbfolge) und über die damit in

nächster Berbiudung stehenden Nechtsverhaltuisse betreffend.
Nachdem die vorhanden gewesenen Druckeremplare des Gesetzes vom 22. Januar

1641 über die Erbfolge ohne Testament und Vertrag (Inteslaterbfolge) und über die
damit in nächster Verbindung stehenden Rechtsverhältnisse vergriffen sind, wird dasselbe
nachstehend anderweit zum Abdruck gebracht.

Greiz, am 29. September 1885.

Fürstl. Reuf= Plauisge Landesregierung.
*% C. Perthes.

Gesetz
über die Erbfolge ohne Testament und Vertrag (Intestat-Erbfolge) und über

die damit in nächster Verbiudung stehenden Rechtsverhältnisse.
Wir Heinrich der Zwanzigste von Gottes Guaden Aelterer Linie

souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.

thun hiermit kund und fügen zu wissen:

N Wir dem von Unserer getreuen Nitter= und Landschaft schon vorlängst ausge=
sprochenen Wunsche, daß, bei der gesehlichen Allodial-Erbfolhe, das bis jebt bloo in ab.
steigender inie stattgefundene, socenannte jus reprnescutationis, auch bei der Erbsolge
in der Seitenlinie eingeführt werden möge, zu willfahren beschlossen, hierbei aber sich die

ð
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Ueberzeugung aufgedrungen, wie nothwendig es sei, in der Gesetzgebung über die Erb-
folge ohne Testament und Vertrag, in Ansehung welcher das gemelne und das in Unseren
Landen geltende ältere sächsische ettt. sowie die verschiedenen Orts-Statuten und Ge-
wobnheiten in den wichtigsten Punkten von einander abweichen, für Unsere gesammten
Lande Einheit und Bestimmtheit herbeizuführen: so haben Wir, nach dem Vorgang in
andern benachbarten Staaten und mit Beirath Unserer getreuen Ritter- und bandschaft,
folgendes Gesetz zu erlassen beschlossen:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Die gesetzliche Erbfolge (zuecessio ab intestato) tritt bei jedem Nachlasse ein,
44. weit über denselben weder durch Teftament noch durch Vertrag rechtsgültig verfügt t.oder diese Verfügung aus irgend einem Grunde nicht zur Wirksamkeit gelangt.

8. 2.

Auf Lehen, Fideikommisse und ähnliche Einrichtungen, deren Nakur eine besondere
Srrccessions-Art und Ordnung mit sich bringt, leldet gegenwärtiges Gesetz keine An-
wendung.

8. 3.

Hat der Erhlasser nur zu elnem, in Beziehung auf d% „Gaue beflimmten (quo-tativen) Theile seines Nachlasses einen Erben ernannt (z. B.zu½,zu ½ kc.), wegenaien des Uebrigen aber nichts verfügt: so findel in Ansehung des *t lediglich die gesetz-
kliche Erbsolge Statt; daher denn der ernannte Erbe, wenn er zugleich einer der gesetz-

lichen Erben ist, im Zweifel auch in dieser zweiten Eigenschaft mit erbt.

S. 4.

Eben so trikt, wenn mehre Erben ernannt sind, die jedoch aus irgend einem
Grunde nicht alle wirklich Erben werden, hinsichtlich des erledigten Erbtheils die gesetz-
liche Erbfolge ein.

S.5
In beiden Zällen (F. 3 und F. 4) so aan der Erblasser nicht etwasAnderes bestimmt hat, die Erbschaftslasten, z. t zu AUbentrichtung der Ver-mächtnisse, gleichzeitig auf den Testaments-Erben und For 4.— gesetzlichen Erben über, je

nach Verhältniß dessen, was jeder bekommt.

S. 6.

Wer einen in Beziehung auf den hanen Nachlaß bestimmten (guotativen) Theildesselben empfängt, wird slels als Erbe belrachtet.
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S. 7.
Sind hingegen durch eine letztwillige Verfügung keine solchen (guotativen) Erb-

theile, bee 9 auf den ganzen Nachlaß beziehen, sondern nur E—- Icgenstände oderSumm cortac) einer oder mehren Personen zugedacht: so ist das Zugedachte,wenn R vessen Werth den größten Theil der Verlafsenschaft alsnach, nicht als Erb.
theil, sondern blos als Vermächtniß (Legat) zu betrachten und es tritt im Uebrigen

die gesebliche Erbfolge ein.
 —

Wäre aber ein so Bedachter ausdrücklich als Erbe bezeichnet (heres cx re corta):
so erbt er, je nachdem zu dem übrigen Nachlasse eingesetzte Erben vorhanden sind
oder nicht, entweder mit diesen, oder mit den zum ledigen Theile des Nachlasses eintreten-
den gesetzlichen Erben, zu einem Kopftheile, wobei dss ihm einzeln Zugedachte (res
certa) auf seinen Erbtheil zugerechnet, und, so weit es diesen überftiege, als Voraus=
Vermächtniß (Prälegat) betrachtet wird.

Hat ein Erblasser zwar über die Gesammtheit seines Vermögens verfügt, jedoch
eine oder mehre beflimmte Gegenstände zur weitern Verfügung vorbehalten, letztere aber
späterhin auf göltige Weise nicht getroffen: so fallen diese Gegenftände den zur geseglichen
Erbfolge berechtigten Personen zu, die alsdann wie Vermächtnihnehmer zu beurtheilen sind.

S. 10.

o oft gesezliche Erbfolge an die Sielle eines Testaments trilt, ifl der gefetzlicheErbe aentek die Auflagen des Erblassers zu erfüllen, in wie weit sic in der Eigen-
schaft von Kodizillen (Codicilli ab intestato) rechtsgültig bestehen können. Einer aus.
drücklichen diesfallsigen Erklärung des Erblassers (clunsule codicillaris) bedarf es nicht.

S. 11.

arauf, von wem der Erblasser sein Vermögen erworben hat, kommt durchausnichts * und dieser Ursprung begründel niemals ein Vorzugsrecht unter den verschiede-
nen zur Erbfolge berufenen Personen.

Berufen zur gesetzlichen Erbsolge sind lediglich die Verwandten und Ebe-
gatten, ingleichen die unten im fünsten Abschnitle ausgeführten Versorgungsan
stalten

Jweiter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Verwandten.

S. 13.
Die gesetzliche Erbfolge ist verschieden, je nachdem die Verwandten Bluts- oder

Wahl-. (Adopliv.) Verwandte des Erblassers f#nd.
9.

Die Kodizillar,

Snnrsnlich v ibsi.

Aus den Urr.

spi zrlssener-mogen
ni

Wer3lichenWberusen

1neerschieh zwi-schen Bluts. u
ohlver-

wandtschaft.



Erbsolgebiea
A.e#rechtder-

lelben.
11 Erbrecht der
Ehelichgebor-
nen.

z5 am Noachlassehrer Aeltern
u. Vorällern.

b. am Nachlasse
ihrer Seiten-
verwandien.

Wer für ehelich
zu achien sei.

§S. 14.

ebeichgeboren gobähn ein gesetzliches Erbrecht:
an dem Tadh asse ihres Vaters und ihrer Mutter;ion dem Nachlasse ihrer entfernteren Vorältern (Agerndemten) väterlicher
und mülterlicher Seite, ausgenommen, wenn und in soweit eine der Per-
sonen, durch welche sie mit dem Erblasser verwandt sind, wegen ihrer un-
ehelichen Geburt (§. 20.) unfähig der gesetzlichen Erbfolge in die fragliche-
Verlassenschaft war.))

S. 15.

Ehelichgebornen gebührt ferner3) ein Erbrecht an dem Nnochlast sämmtlicher Seitenverwandten von väter-
licer und mütterlicher Seite, ausgenommen, wenn entweder sie oder der
Erblasser ganz oder theilweise unfähig (§F. 14.) wären, den gemeinschaft-
lichen Stammvater oder die gemeinschaftliche Stammmutter, im Falle es
sich von deren Verlassenschaft handelte, zu beerben.2)

. 16.

Für ebelich zu achten sind nur 18. aus einer durch prieslerliche Trauung oder sonft
nach gesehlicher Form vollzogenen Ehe, oder doch nach vorhergegangenem gültigen Verlöb-
aise ihrer Aeltern Gezeugte oder Geborne, wenn gleich dort die Ehe nachher gelchiedenoder für nichtig erklärt, ingleichen hier die Ehe unter den Verlobten aus irgend einem
Grunde nicht vollzogen worden wäre. Nur dann sind sie den Unehelichen beizuzählen,
wenn der Verbindung ihrer Aeltern ein noch bestehendes Eheband des einen oder beider
Tbeile, oder eine so nahe Verwandtschaft oder Schwägerschaft entgegenstand, daß keine
Dispeusation erkheilt und die Ehe nicht geduldet werden konnte, und wenn dieses Hin-
rerniß beiden Aeltern zur Zeit ihrer Verehelichung oder Verlobung bekannt war.

Anmerkung 1) In Tleigennen Falle z. B.
1 steht dem ehellchen her A kes unehelich Gebornen B ein Erbrecht zu am Nach-

lasse der E, des II und der I, als der zusitberlichen etendenen geiden iuahehgebornen Vaters B (5. sisam Nachlasse 7 bingeg- * erlichenGroßvaters, steht ihm ein Erbrecht nur Kinn 4 bie auf f sechste Thel (§.
20),quachlass-pksl-andoekbabkkanlkankbmätsuG20)

A

Anmerkung 2) 3.B
der ehelicheSon A des zurhelchk Gebornen M hat * ein Erbrechl am Nach-
lasse des B, C, D, L, nichta mNachlasse des#undderIl und eben sowenig am gact= tchutebrh, Mbomeen 1 um dessen ehelichen Sohnes K.
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S. 1
Gleich zu achten den Ehelichgebornen r wo von diesen im gegenwärtigen Ge- Wsinsmunge.

setze die Rede ist, darunter mit zu verstehen) sind Unehelichgeborne, deren Aeltern sich
nachher mit elnander verehelicht oder verlobt haben, von der Zeit dieser Verehelichung
oder Verlobung an; ausgenommen, wenn die Verbindung von der Art war, dah daraus
keine ehelichen Kinder erzeugt werden konnten. (F. 16.)

. 18.

Ist ein Unehelichgeborner vor- der, zwischen seinen Aeltern eingegangenen Ehe oder
Verlobung verstorben: so ist gleichwohl in Ansehung seiner Abkömmlinge —. sowohl der
ehelichen als der legitimirten, ja bei einer beanneerse auch ihrer unehelichen — an-zunehmen, daß der Verstorbene durch diese Ehe oder Verlobung legitimirt worden sei;
daher treten solche Abkömmlinge des Verstorbenen mit seinen Aellern und übrigen Ver-
wandten in das Verhältniß Chelichverwandter.

. 19.

Unehelichgeborne jeder Art, also auch die in Ehebruch und die zwischen den näch-
sten Verwandten erzeugten, haben ein Erbrecht an dem Vermögen ihrer Mutter und der

mütterlichen Vorältern, ingleichen sämmtlicher Seitenverwandten von mütterlicher S
soweit diese Personen auch von Ebelichgebornen beerbt werden können (F. 14 undDieses Erbrecht steht ihnen zu, sie mögen allein vorhanden sein oder mit S#a-
verwandten zusammentreffen.*)

. 20.

An dem Nachlasse ihres Vaters, in wieweit dieser nicht darüber verfügt hat —
gebührt ihnen nur dann — und wenn es mehre find, auch nur allen zusammen — ein

gesebliches, nach ihrem Tode auch auf ihre ehelichen Abkömmlinge übergehenden Erbrechtauf den sechsten Theil, wenn keine Pflichttheils-Berechtigte (S§. 74, 77, 80) vorhan-
den sind. An dem Vermögen der Verwandten von der väterlichen Seite hingegen, so-

wohl in der geraden als in der Seitenlinie,alebt ihnen gar kein Erbrecht zu.)

Haben uneheliche Geschwister *m Vater und dieselbe uit so sind sie
doch unter sich nur als halbbürtige Geschwister zu betrachten. (§. 40.)5#)
Anmerkung. 3) 3. B.

6 der zortelis, brne, A hat ein Erbrecht an dem Nachlasse seiner Mutter
P#n 6 fern deni , seiner Verwandten mlterlicher Seite; nicht1 . 4 4 0. k., ien nen 1 (65. 14. 15). Eden so

din stehlzunE#Erbrrchtzu, an dem Nachlasse des K. I., M. N und
): am Nachlasse seines Vaters B aber, vorausgesetzt, daß vessen Aeltern
r mehr leben, nur bis auf einSchhewell.

Anmerkung 4) 3. rn"3und C stehen unter sich eben so im Verhältnisse halbbürtiger Geschwister, wie
tin Pethältntsse zu und es hat daher B kein größeres Recht auf den Nachlaß
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§. 27.
Unehelichgeborne können auf Ansuchen ihres Vaters Behufs der Erbfolge landes-

*|7 fürstliche Legitimation erlangen. Sie beerben dann ihren Vater wie eheliche Kinder, und
den zur Zeit der Legitimation etwa schon vorhandenen ehelichen Kindern steht vor ihnen
kein Vorzug zu.

5. 23.
Ferner sollen dergleichen Legitimirte beerben:

1) 8; *Wimis vor oder nach ihrer Legitimatlon gebornen Kinder ihres
2) ers logitimirte Kinder ihres Vaters,

und zwar wie vollbörlige oder halbbürlige Geschwister (5. 40.), je nachdem sie mit den-
selben Eine Mutter haben oder nicht;

3) die ehelichenAbtämmlinge ihrer so eben unter Ziffer 1 und 2 erwähn-
ten Brüder, ingleichen die ehelichen und unehelichen Nachkommen ihrer
umter denselhen Ziffern gedachten Schwestern

und zwar ebenfalls entweder als vollbürtige oder als holbbörtige Verwandte (F. 47),je
nachdem sie mit denselben Gine Stammmutter (F. 45) haben oder nicht.

6. 24.
Kein gesehliches Erbrecht haben sie an dem Vermöten der Aeltern, Vorältern und

Seitenverwandten ihres Vaters, soweit sie nicht defselben, nach vorhergegangener Ein-
willigung dieser Personen in der Legitimations-Urkunde für fähig erklärt worden sind.
Die Abkömmlinge der Einwilligenden beerben sle nur dann, wenn jene die Erben der
ketztern geworden sind.

5. 25.
Das Erbrecht, welches durch Reseript begitimirke erlangt haben (§§. 22—24 und

§. 52) gebührt auch ihren nachgelassenen ehelichen, ingleichen, dafern eine Tochtr legiti-
mirt war, auch deren unehelichen Abkömmlingen.

8. 26.
er nach den in den §5. 14 bis 25 enthaltenen Beflimmungen Von einem Bluts-

verwandten beerbt werden könnte, ist auch umgekehrt ihn zu beerben berechtigt

8. 21.

Diese Gesenseiglei. des Erbrechtes leidet nur und allein in den folgenven Lällen
keine E—#6—näulichkein Erbrecht zu:

1) dem Vater eines unehelichen Kindes am )Nachlaffe defselben (§. 20),
2) dem Vater eines unehelichen Kindes, am Nachlasse der Abkömmlinge des

lehztern (§. 14 Ziffer 2),
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3) dem Vater, welcher wissentlich eine Ehe geschlossen, die wegen eines noch
bestehenden Chebandes oder wegen zu naher Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft ulcht einmal geduldet werden könnte (§. 16), am Nachlasse eines
aus sasher Verbludung entsprungenen Kindes und der Nachkomthen des-selben

5S. 28.
Wicht sämmtliche Blutsverwandte, denen ein gesetzliches Erbrecht zusteht, gelangen

zugleich zur Erbfolgr, sondern es finden hierbei nachstehende fünf Klalsen stakt, von
welchen jede vorflehende gänzlich die nachfolgende ausschließt.

Es folgen nämlich in das freie vererbliche Vermögen:
1) vor allen Anderen die Abkömmlinge (Descendenten) des Erblassers;

in deren **2) die Aeltern, nachd3) des Erblassers oalburnn z0 halbburtige Geschwister und deren Ab-
kömmlinge, dann

4) die Großältern, ürgrohältern oder noch entferntere Vorältern, undwenn auch diese alle fehlen, zuledt
5) die Seltenverwandten der aufsteigenden Linien

Wlefern in jeder dieser Abtheilungen der Nähere dem GErtzerneren vorgehe, ist
im §. 32 und den folgenden bestimmt.

S. 29.
Ist Jemand mit dem Erblasser auf mehrfache Weise verwandt: so erbält er, aus-i in der letzten Klasse (S. 46) auf jeder Seite und in jedem Hiomme den

ihm daraus gebührenden Erbtheil.
S. 30.

Wie weit in einzelnen Fällen, durch das Zusammentreffen der Verwandten mit
dem Ehegatten des Erblassers, der Ersteren Erbrecht beschränkt werde oder ganz weg-
falle, ist nach den im dritten Abschnitte enthaltenen Vorschristen zu beurtheilen.

Erste Klasse
der Blutsverwandten.

.31.
Hinterläßt Jemand nur EinKind- so beerbt ihn dieses allein, vorbehltlich des

Milerbrechtes des überlebenden Ehegatten (§. 30). Mehre Kinder erben zu gleichen
Theilen. Daher sind jüngere nicht befugt, deswegen, weil auf ihre Erziehung weniger
verwendet worden ist, als auf die Erziehung ihrer älteren Geschwister, Etwas voraus zu
verlangen. Eben so wenig kann der jüngere oder der ältere Sohn fordern, daß ein von
seinem Vater hinterlassenes frei vererbliches Gut ihm vorzugsweise äberlassen, oder dafür
ein Kührgeld entrichtet werde.

. hee——kransebten
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Erbsolge der
Eltern.

F. 32.

Enkel, Urenkel und noch entferntere Abkömmlinge von noch lebenden näheren
Nachkommen werden durch diese von der Erbsolge ausgeschlossen.

5. 33.

Zu „lebrigen erben alle Abkömmlinge, ohne Unterschied der Nähe des Grades,
nach Stä eän, so daß mehre Geschwister zusammen immer nur so viel ehalten alsur Vater lbe ihre Mutter erhalten haben würde, und dieses unter sich zu gleichen

Theilen erben. 5)
8. 84.

Dazu, daß entferntere Abkömmlinge zur Erbfolge gelangen, ist nicht nöthig, daß
sie Erben ihrer vorher verslorbenen, zwischen ihnen und dem Erblasser gestandenen Eltern
geworden seien. Sie können daher die Erbschaft der Eltern ausschlagen und gleichwohl
die Großeltern beerben.

5. 35.
Es sollen aber entferntere Abkömmliuge jedesmal dasjenige in die Erbschaft ein-

werfen und sich auf ihren Erbtheil anrechnen lassen, was der vorher verstorbene Näherec,
dessen Antheil sie bekommen, einzuwersen gehabt hätte, wenn er zur Erbfolge gelangt wäre.

Anmerkung 5) Z. B. in folgendem Falle:
A erben von dem Nachlasse des A dessen Enkel B und C jedes ein

Zehn thell, der Urenkel D wegen der doppelten Bemandlcan29) zwel Fünftheile, der Sohn E ein Fünftheill, der
ukel 6 ein Zehntheil und die Urenkel II und 1 jedes eein

Jwanzigiheil-

Zweite Klasse.
S. 36.

Hinterläßt ein Erblasser weder Kinder noch Nachkömmlinge derselben: so sind seine
Eltern seine einzigen gesetzlichen Erben, vorbehältlich des Miterbrechtes des überlebenden
Ehegatten (§. 30).

F. 37.
Leben beide Eltern noch: so erben sie zu gleichen Theilen; ist aber nur eins von

ihnen noch vorhanden: so bekommt dieses den Nachlaß allein.
§. 38.

Hinterläßt der Erblasser einen der Erbsolge unfähigen Vorfahr (F. 27): so wird
er von den übrigen Verwandten auf eben die Weise beerbt, als wenn jener Unfähige vor
ihm verstorben wäre.
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Dritte Klasse.
§. 39.

Ist keins der Aeltern mehr am Leben: so gelangen des Erblassers vollbürtige und 6 erbfelze er
halbbürtige Geschwister und die Abkömmlinge bereits verstorbener Geschwister gleichzei- des Mbrbinenuen
tig zur Erbfolge. ge der letztern.

S. 40.
Sind nur Geschwister vorhanden: so theilen diese die Erbschaft unter sich nach der

Personenzahl. Jedoch ist bei dem Zusammentreffen ollbürtiger und halbbürtiger jedesder ersteren für zwei Personen zu rechnen. Daher bekommt z. B., wenn zwei vollbür-
tige und zwei halbbürtige Brüder oder Schwestern vorhanden sind, jedes der vollbürtigen
ein Drittheil und jedes der halbbürtigen Geschwister ein Sechstheil des Nachlasses.

F. 41.
Kinder eines Bruders oder einer Schwester gelangen nur dann zur Erbfolge, wenn

ihr Vater oder ihre Mutter, durch welchen, oder durch welche sie mit dem Erblasser ver-
wandt sind, vor diesem verstorben ist. Noch entferntere Abkömmlinge der Geschwister
erben nur dann, wenn keine von den Personen mehr am Leben ist, welche zwischen ihnen
und dem Erblasser standen, werden aber durch des Erblassers noch lebende Geschwister,
oder durch deren — wenn gleich dem Grade nach dem Erblasser näheren — Abkömm-
linge von der Erbschaft keineswegs ausgeschlossen.

KS. 42.

Gelangen in Gemäßheit der im vorstehenden §. enthaltenen Bestimmung Kinder
oder entferntere Abkömmlinge verstötbener Geschwister allein, odet mit noch lebenden Ge-
schwistern des Erblassers zur Erbfolge: so treten sie in Nücksicht des Erbtheiles an die
Stelle desjenigen Bruders oder der Schwester, von welchem oder von welcher sie abstam-
men (F. 33). Es bekommen also auch die Nachkömmlinge vollbürtiger Geschwister doppelt
so viel, als elbbürtge Geschwister oder deren Abkömmlinge.

D f die Abkömmlinge eines Bruders oder einer Schwester fallende Erbtheil
wird unter ihnen weiter nach Stämmen und in jedem Stamme nach Köpfen ver-
theilt. 6)

Anmerkung 6). In folgendem Falle z. B.

kommt von dem Pchliss des C, auf iichen Stamm der vollbürtigen Ge-
schwister 10, EL, Fund Gein Fünuftheil und auf jeden Stamm der halb-
brigen nm'mPme r. und B ein Shepmthen! (5. 40). Es erhalten daher

d isde ein Zwanzigtheil, Bein I3 06 n. Dein Fünftheil,L an M jedes ein Zwanzigtheil, K ein Jehntheil und N wegen der
doppelten Leranaüschan (5. 29) zwei Fünftheile des Nachlasses.
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S. 48.
Abkömmlinge der Geschwifter gelangen auch dann zur Erbfolge, wenn sie nicht

Erben der zwischen ihnen und dem Erblasser gestandenen Personen geworden sind (§. 34).

Vierte Klasse.
8. 44

t#• Ist von allen zu den drei vorstehenden Klassen gehörenden Verwandten Niemand
noch entsernler= vorhanden: so trifft die Erbfolge die noch lebenden Großällern oder die Urgroßältern,
en Vorältern. oder die noch entfernter stehenden Vorältern. Von allen diesen schließen jedoch die dem

Erblasser dem Grade nach näheren die entfernteren aus, und unter den gleich nahen
erfolgt die Theilung der Erbschaft stets nach Seiten, so daß nur die auf derselben
Seite stehenden unter sich nach Köpfen theilen.7)

Fünfte Klasse.
F. 45.

e Von den Seitenverwandten der aufsteigenden Linien (F. 28) gebührt demjenigen
btender aufstel= der Vorzug,-velcher ut4 dem Erblasser einen nähern. gemeinschaftlichen Vorfahr (Stamm-uo—Bele. vater oder Stammmutter) bat, als die übrigen. Unter mehren in dieser Hinsicht gleich

nahen schließt derjenige die andern aus, welcher dem Erblasser dem Grade nach am

Anmerkung 7) Es erhalten daher in seten Falle:
d D sedes ein Achtthell. l- ein Vierthell, und B die

i*x- Send el es

In folgendem Falle hingegen:

gebührt von dem Nachlasse des F do 4„ elin Vierthell, dem D und der E. 6 sedemein Achtthetl, demB3undderCaber, wegen der doppelten Verwandi-
schaft(S.29), jedem ein un
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nächsten sieht. Mehre auch in dieser Hinsicht gleich nahe Verwandte erben zu gleichen
Theilen.3)

5. 46.

Hierbei macht es keinen tinbrsche, ob die Erben mit dem Erblasser mehrfach(5. 29) oder nur einfach verwandt sind."#

S. 47.
Treffen aber durch Vollgeburt Verwandte mit durch Halbgeburt Verwandten glei-

chen Grades zusammen: so erben zwar lettere mit, die ersteren enthalten aber ein jedes
zwei Kopftheile (F. 40). .)

S. 48.
Unter Wahlkindern lind sowohl an Kindes oder Enkels Statt Angenommene, die

bieher unter keiner väterlichen Gewalt mehr flanden (arrogati), als auch vollkommen oder
unvollkommen an Kindes oder Enkels Stelle Angenommene zu verstehen, die sich bis dahin
noch unter väterlicher Gewalt befanden (adoptati).

8. 49.
Was für ein Erbrecht denselben an dem Vermögen ihres Wahlvaters, oder, wenn

die Wahlkinds-Annehmung von einer Frauensperson geschehen ist, an dem Vermögen der
Wahlmutter zustehe, ist zunächst nach dem Wahlkindschafts-Vertrage zu beurtheilen.

S. 50.
st aber in diesem Verkrage darüber nichts bestimmt: so beerben die Wahlkinderden BaethhesmD oder die Wahlmutter wie eheliche Kinder, jedoch, wenn Pflichltheils-

berechtigte vorhanden sind, unter der in den §5. 57 und 78 vorgeschriebenen Beschrän-
kung.

F. 5.
Den Chegatten, die Kinder und andere Verwandte desjenigen, der Wahlkinder

annimmt, beerben letztere nicht.

Anmertung 8) In lelenden Falle z. B.
d und C von der Erbschaft desAauuelchasen. E und F erhaltenpe 7 ohne Rücksicht auf die doppelte Verwandtschaft des ersten, jeder iwel

Fünftheil und der durch Halbgeburt Verwandte D einFünsthei
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F. ön.

Ist ein Wahlsohn vor seinem Wahlvater oder seiner Wahlmutter mit Linterlossungehelicher, oder eine Wahltochter mit Hinterlassung ehelicher oder unehelicher Abkömmlinge
kaltergen so bekommen diese den Erbtheil, welcher ihrem Vater oder ihrer Mutter ge-bührt hätte.

Legitimirte Abkömmlinge eines Wahlsohnes erhalten diesen Erbtheil, so weit sie
dazu, unter Einwilligung des Erblassers, in der Legitimations-Urkunde für fähig erklärt
worden sind (§. 24).

5. 53.
Wahlkinder und deren Abkömmlinge behalten ihr gesetzliches Erbrecht an dem

Vermögen ihrer eigenen Blutsverwandten,

S. 54.
Auch werden sie nur von diesen, nicht aber von ihrem Wohtvater oder ihrer

Wahlmutter, oder deren Verwandten beerbt; sofern der Wahlvertrag ulcht etwas Anderes
ausdrücklich bestimmt.

F. 55.

Das Erbrecht eines Wahlkindes fällt nicht weg, wenn durch Entlessung° (Ern-
Watien oder auf eine andere Art die Wahlkindschafts-Verbindung aufgehoben wird, da-fern nicht mit des Wahlkindes Eluwilligung das Gegenthell feftgesezt worden ist.

Dritter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Ehegatten.

8. 66.

Nach dem Tode des einen Chegatten erhält der überlebende Theil, ohne Unter-

schied, ob er isnes Vermögen befitzt oder nicht, bei dem Zusammentreffen:
1) mit Ablommlingen des Erblassers (IH. 31—35) einen vollen Kindes-thei
2) mit Gurnen oder beren Abkömmlingen, Aeltern oder Vorältern (58, 36

bis ie Hälfte Nachlasses, und3) 8 3½ wenn 7½8n Schenberonde der aufsleigenden Linien (§. 45)
vorhanden sind.

8. 57.

Hinterläßt jedoch ein Erblasser keine anderen, der geseßlichen Erbfolge fähigen,
Abkömmlinge als Wahlkinder, die erst während der Ehe angenommen worden: so ge-
bührt seinem Ehegatten ein doppelter Kindestheil. Sind außerdem auch noch Aeltern
des Erblassers vorhanden: so wird vorerft deren Pflichttheil aus dem Nachlasse entnommen
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(K. 78) und dann der doppelte Kindestheil des Ehegatten blos nach der Größe des
Restes ausgeworfen. 7)

*ie
Ebensoviel gebührt der Ehefrau, wenn sie nur mit Kindern zusammentrifft, die

auf Ansuchen ihre Mgnnes während der Ehe legitimirt worden sind; ingleichen dem
Manne, wenn dis Frau nur FKinder aus einem Ehebruch hinterläßt, dessen sie sich wöhrend
der mit ihm bestanpenen Ehe schuldig gemacht hat.

S. 59.
Die im römischen Rechte bestimmten gesetzlichen Nachtheile der Wiederverehe-

lichung (poenae secundarum nuptiarum) werden, insoweit sie noch bestanden haben,
hiermit aufgehoben.

Abgeschafft ist daher auch die Bestimmung der Novelle 22, nach welcher der
Wiederverehelichte dem zweiten Ehegatten nie mehr aus seinem Vermöten zuwenden kann,
als das am mindesten bedachte Kind erster Ehe erhält.

8. 60.
In gllen den Zällen, wo der Vater, wenn er noch lebte, den gesetzlichen Nieß-

brauch am Vermögen seiner Kinder gehabt hätte, soll nach seinem Tode derselbe Nieß-
brauch ebeuso der überlebenden Mutter zuslehen, wobei jeroch dem Vater das Recht vor-
behalten bleibt, durch lebtwillige Verordnung der Mutter, für den Fall einer anderweiten

rehellchg derselben, diesen Niehbrauch wleder zu entziehen.Dleser Nießbrauch, des Vaters sowohl als der Mutter, dauert bis zu Volljähr!
kelt des Kindes, ist es aber eine Tochter, nur bis zu deren Verheirathung, wenn bich

früher erfolgk.
Bei unverheiratheten Kindern, die wegen Geistesschwäche noch nicht verfügungs.

fählg. — sind, dauert dieser Nießbrauch auch nach ihrer Volljährigkeit fort.
bringt die Verbindlichkeit zu Ernährung und Erxziebung der Kinder, soweitdiese ben nlrert nicht ohnehin schon obliegt, so wie die Besugniß zu Verwaltung ihres

Vermögens mit sich, unbeschadet jedoch des Rechts und der Pflicht des Vormundes, nach
seinem und der competenten obervormundschaftlichen Behörde Ermessen sowohl von dem

Anmerkung 9) In folgendem Falle

grd dahterdyr Jachtß des A WehlhuffeAtebatbet dem währendr D angenoinmenen Wahlsohne E, i ünf NeUntheilndChefron Dund 5u einem Sechstheile den Neltern des Erblaffers
C (F. 75) gebühren.
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Vater als von der Mutter hinlängliche Sicherheitsleistung für die Erhaltung des Be-
standes des Vermögens zu sordern, auch darauf zu sehen, daß die Kinder eine dem Ver-
mögen angemessene Erziehung erhalten.

F. 61.
Errungenschaft und während der Ehe gemachte Schulden werden im Zweifel ledig-

lich zum Vermögen des Ehemannes gerechnet, sofern nicht die Ebhefrau einen, während
der Che gemachten Erwerb als von ihr mit Genehmigung des Ehemannes für ihre eigene
Rechnung geschehen nachweist, oder eine während der Ehe entskandene Schuld als von
ihr gültig auf eigene Rechnung gemacht, nachgewiesen wird.

. 62.

Hat die Frau bei der Eingehung der Ehe sich die freie Verfügung, sei es hinsüchtlich
der Verwaltung und Verwendung der Nutzungen, oder auch in Ansehung des Bestandes
(der Substanz) ihres Vermögens, oder eines Theiles desselben ausdrücklich vorbehalten,
oder ist ihr von einem Dritten Etwas geschenkt oder vermacht und die freie Verfügung
darüber ihr vorbehalten worden: so bleibt dieses Alles dem Abwurfe, wie der Substan
nach, Eigenthum der Ebefrau. Gleichwohl hat alles dieses auf den Betrag des Erbtheiles
des Ehemannes keinen Einfluß, sondern es sind vielmehr bei dessen Berechnung auch
die vorbehaltenen Güter der Ehefrau (bons receptitin) mit zum Nachlaßbestande
zu zählen.

S. 68.
Was Abkömmlinge des Erblassers zu ihrer Ausgleichung unter sich in den Nach-Einzu-

lah einwerfen müssen (F. 35), ist auch bei Berechnung des Erbtheiles der Ehegatten mit
zu berücksichtigen.

S. 64.
Dieser Erbtheil gebührt dem überlebenden Ehegatten ohne Einwerfung seines eige-

nen Vermögens, mithin auch einer Wiltwe außer dem ihr aus dem Nachlasse ihres
Ehemannes zurückzugebenden Eingebrachten und ctwaigen besondern Erwerbe (. 61).

8. 65.
Das Recht auf die in den vorstehenden §§. 56 u. folg. geordnete Erbfolge der

Ehegatten entsteht lediglich durch die prieslerliche Trauung oder die sonst nach gesetzlicher
Form geschehene Vollziehung der Ehe.

Verlobten gebührt dosselbe in keinem Falle, sofern nicht etwa die priesterliche Trau-
ung zur Strafse Ungehorsams durch ein rechtskräftiges Erkenntniß für vollzogen geachtet
worden ist.

8. 66.
Außer der priesterlichen Trauung ist zu jener Erbfolge nichts weiter erforderlich,

oats daß die Ehe bis zu dem Tode des Erblassers beflanden babe. Sie tritt folglich nicht
ein, wenn die Ehe vor des Erblassers Ableben aus irgend einem Grunde rechtskräftig
kür nichtig erklärt oder geschieden worden ist.
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S. 67.
Scheidung von Tisch und Vett hebt, sofern sie auf Lebenszeit erkannt wird und

nicht eine Versöhnung und völlige Vereinigung zwischen den Eheleuten wieder erfolgt, die
Erbfolge ebenfalls auf.

5. 68.
Verwandte und andere Erben oder sonft Betheiligte sind jedoch nicht befugt, dem

noch nicht geschiedenen Ehegatten ihres Erblassers das Erbrecht deswegen zu bestreiten,
weil ein Grund zur Nichtigkeitserklärung oder Scheidung der Che vorhanden gewesen ist;
außer wenn der überlebende Ehegatte mit dem Erblasser wissentlich eine solche Ehe einge-
gangen hat, die wegen eines noch beftehenden Ehebandes ungültig war oder wegen zu
naher Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht einmal geduldet werden könnte (§F. 16).

8. 609.
Die Vorschriften der §§. 65 —68 sind auch in Ansehung dessen anzuwenden, was ae de

einem Chegatten aus dem Vermögen des andern auf den Todesfall kraft einer Ebestiftung anlbse Bere
oder einer andern Verfügung gebührt. Verliert jedoch diesem gemäß ein Chegatte etwas, Eheganen
was er nur gegen die Hingabe eines Theiles seines eigenen Vermögens bekommen sollte histangen ader,
(4. B. die Ehefrau ein Leibgeding, wegen dessen sie ihr Ehegeld zurücklassen sollte): so anderen Ver-
erhält er — vorausgeseht, daß nicht etwa in dem Scheidungsdekret auf Verluft des einge- äeungen=
brachten Vermögens einer Ehefrau erkannt worden ist — das Seinige unverkürzt zurück.

rt

§S. 70.
Die im Vorstehenden geordnete geseliche Erbfolge der Ehegatten soll ohne Unter- Lona der

schied des Standes des Erblassers Statt finden und jede andere zeither bestandene, gesetz- # iiebe
liche, statutarische oder auf Gewohnheitsrecht gegründete Erbfolge der Ehegatten hiermit ttgeleg·
aufgehoben fein. achr ed n

. ri.
Daher kommt künftig in Wegfall
1. das causschleßliche Recht r Chemämner auf den Mobiliar-Nachlaß ihrer Ehe-

rau
2. das aiutarische Erbtheil der Verwitwete
3. die gesetzliche Morgengabe und dasMapiten adelicher Witwen; ingleichen
4. die Erbfolge in die Gerade und das Heergeräthe.

8. 72.
Rücksichtlich des den adelichen Witwen zustehenden Rechts, von den Lehensfolgern

ihrer Chemänner ein Leibgeding geselich zu fordern, soll jedoch der Witwe zwischen*2 und dem durch gegenwärkiges Gesetz ihr ewdiesenen Erbtheil die Wahl frei
stehen

S. 7ie Annahme eines brvtrage Salbten beibgedinges thut an sich dem gesetz- abeti ug
lichen de der Witwe keinen Eintrag (F. 87). Bestellt der Besitzer eines Lehen..



bestellten Lelb-gedinges.

1 AchtibellberVess#ichr M##
k### ul u.Nelte#rn.

Dessen Betrag.

tthell
der Wohlkinder.

zutes seiner Ehefrau ein Leibgeding: so ist bieses zwar, wenn das Lehen an Personenaut, die des Bestellers Verfügungen über dasselbe aus irgend einem Grunde anerkennendunmdt nach den bisher üblich gewesenen Grundsätzen (jedoch unter Berücksichtigung der
Vorschristen des F. 69) zu beurtheilen; diejenigen Lehensfolger hingegen, welchen keineVerbindlichkeit zur Anrrkerhung der das Lehen betreffenden Verfügungen des verstorbenen
Lehensbesitzers obliegt, sind auch nicht schuldig, das Leibgeding abzuführen, außer wiefern
sie dazu durch Familienverträge verbunden sind oder in dessen Bestellung eingewilligt haben.

Vierter Abschnitt.
Von dem Pflichttheil.

§. 74,
Der Pllichttheil gebührt allen leiblichen Abkömmlingen, ingleichen dem Vater

und der Mutter eines Erblassers, soweit sie, nach obigen Vorschriften, der gelethlichen
Erbfolge in dessen Nachlaß fähig sind und die Erbfolgeorduung sie trifft; also auf der
väterlichen Seite auch den durch landesfürstliche Gnade —* (5. 22), ingleichen Eoder mütterlichen Seite auch unehelichen Kindern, und von diesen der Mutter (26). Am vöterlichen Nachlasse aber steht unehelichen Kindern selbst biusichllich 465%

in (K. 20) kein Pflichttheil zu.

8. 75.
Dir Pflichttheil brträgt von jetzt an:

1) bei Kindern jeder Art und deren Abksmmlingen die Hälfte — uand
2) bei Aeltern ein Drittheil des eigentlichen gesetzlichen, das heißt

desjenigen Erbtheils, welches der Pflichttheilsberechtigte bekommen würde, wenn
der Erblasser ohne alle Verfügung über solnen Nachlaß verstorben wöre.

. 76.

Wenn Kinder, welche durch vundegsürsliche Gnade (F. 22) legitimirtsind, mit
ehelichen — seien diese auch vor 5 Legitimation geboren — zusammentreffen, so findste bei der Berechnung des Pflichktheils dieser Kinder mit zu zählen.

5S. 77.

Wahleinder und deren Abkömmlinge (F. 52) haben, riu- in dem Wahlkindschaftt-Veritage nicht etwas Anderes bestimmt ist, gleiche Rechte auf den flichtihell in Anset-
ung des Wahlvaters oder der Wahlmutter, wie deren zhenden Kinder; also auf *
Hälfte dessen, was sie nach der gesehlichen Erbfolge nchoalten haben würden (5.7Sie dürfen daher auch nur aus deuselben Gründen und nur unter Besbachtung Eriernt
Vorschriften, welcht hiafichtlich vieser Kinder Stant finden (5. 89), enterbt werven.
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S. 78.
Es soll jedoch durch Annahme eines Wahlkindes der Mlichttheil der dazu berech-

tigten Blutoverwandten in keinem Falle geschmälert werden oder gar wegsallen. Demnach
erhält z. B. in dem Falle, wenn Jemand mit Hinterlassung eines Wahlkindes und eines
leiblichen Vaters verstirbt, dieser einen Driktheil des ganzen Nachlasses als Mflichttheil,
jenes aber zwei ODrittheile als gesetzlicher Erbe; ingleichen muß in demselben Falle der
Erblasser, dafern er über sein Vermögen auf den Todesfall verfügt, dem Wahlkinde ein
Drittheil und dem leiblichen Voter ebenfalls ein Driktbeil der Erbschaft als Pflichttheil
hinterlassen. Ferner ergiebt sich hieraus, daß bei dem Vorbandensein zweier eheleiblicher
Kinder und eines Wahlkindes der Pflichttheil cines jeden der Ersteren ½, des Leytern
aber nur ½ des Nachlasses beträgt.

79.

Dagegen fällt künftig dasjenige Recht weg, welches unmündige Wahlkinder, die u.Wege der
bei ihrer Annahme an Kindes Statt nicht mehr unter väterlicher Gewalt standen, bisher wen **“
auf den Fall einer Enterbung oder Emaneipation auf ein Viertheil des Vermögens ihres
Wahlvaters hatten.

5. 80.

Der Pflichttheil gebührt ferner dem überlebenden Ehegatten des Erblassers, so- ant lliche
weit ersterer der gesevlichen Erbsolge in den Nachlaß des letztern fähig ist. er Ebeaotten.

81.

Dieser Pflichttheil ah in der Hälfte der für überlebende Ehegatten festge. Desten Vetrog.sebten W (§5. 56—
5. 62. V. Gemein=

Be-
Plichttheiloberechtigte sind binsichh ihres Pflichltheiles nicht als Singular-Suc- Aa *rWs

cessoren, sondern wie Erben zu beurtheilen Sachsren
8 ten.

8. 83. Weniall
Der Anspruch auf den Pflichttheil fällt weg, wenn hierüber mit Ein willigung p8werrr M

des Pflichttheilsberechtigten eltwas Anderes bestimmt worden ist. a it Ein ·

5. 84. brscge fer
aag.

Dieses ist jedoch im Zweifel nicht schon dann anzunehmen, wenn ihm vertrags- *
weise, z. B. in der Ehestistung, aus demVermögen des Erblassers irgend elwas auf den
Todesfall (z. V. eine bestimmte Summe, eine Rente, insonderheit, soviel die Eheweiber
betrifft, ein Gegenvermächtniß, ein Leibgeding cc.) ausgesetzt worden ist, oder wenn der-
selbe, vermöge eines unler seiner Zustimmung mit einem Dritten abgeschlossenen Vertragee,Etwas aus einer von dem Erblasser veräußerten Sache, z. B. einen Auszug, nachd
lehtern Tode erbalten soll.

10



K. 85.
Dasselbe gilt, wenn ihm in einer einseitigen Willenserklärung des Erblassers eine

bestimmte Summe oder Sache (res certa), ohne Ernennung zum Erben (55. 7, 8), auf
den Todesfall ausgesetzt ist und er dieses annimmt.

F. 86.
Vielmehr bleibt in diesen Fällen (65. 84, 85) dem Pflichttheilsberechtigten der

Anspruch auf Ergänzung des Pflichttheiles, unter Zurechnung des bereits Empfangenen,
vorbehalten.

5. 87.

Auch hinsichtlich des übrigen Vermögens, soweit der Erblasser aict darüber ver-fügt hat, bleibt dem Pflichktheilsberechtigten auch in den in 55. 84 und 85 gedachten
Plen sein gostoiche Erbrecht (. 7), soweit ihn nähere gesetzliche Erben nicht aus-
schließen (§5. 7, 5“ 88.

. gen Ent. Das Recht auf einen Pflichttheil fällt ferner weg, wenn der Verechtigte gültig
enterbt wird.

F. 89.

Die Enterbung eines Pflichttheilsberechtigten ist nur gültig, sofern sie unter aus-
drücklicher Angabe einer in diesem Geseve anerkannten Ursache dazu und mit Beobachtung
derjenigen äußeren Förmlichkeiten geschieht, welche zur Errichtung eines Testaments er-
sordert werden. Im Uebrigen genügt es, wenn die auf Entziehung selbst des Pflicht-
theiles gerichtete Absicht deutlich ausgesprochen ist, ohne daß es dazu des Ausdrucks:
Enterbung oder sonsliger Feierlichkeiten, noch auch der Einsezung anderer Erben be-
darf (F. 108).

5. 90.
Wird die Wahrheit des angegebenen Enterbungsgrundes vom Dflichttheilsberech-

ligten geläugnet: so ist sie von dem anf Herausgabe des Pflichttheils Verklagten (F. 98)
zu beweisen.

S. 9
gukebung Sowohl hinslchtlich lcseteii#ine Verwandten als hinsichtlich der Ehe-
a. Gemeinschaft gatten kann die Enterbung gültig geschehen:
Hchalilich dn 1) wenn der Plicheheiich-echeom- dem Erblasser oder einer zu dessen nächster
Sllichtheilobe. Familie gehörigen Person nach dem Leben getrachtet, oder dergleichen Nach-
techtigten. flellungen Anderer absichtlich nicht verhindert hat;

2) wenn er den Erblasser oder eine zu dessen nächfter Familie gehörige Person
eines peinlichen Verbrechens wider besseres Wissen, fälschlich vor Gericht ange-
schuldiget hat;

83) wenn er den Erblasser in hülfsbedürftiger Lage böslich verlassen, oder ihm in

solcher sase die gesuchte und in seinen Kräften stehende Unterstützung ver-sagt hat
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4) wenn er den Erblasser an Errichtung eines letzten Willens durch Gewalt

Drohungen oder List zu hindern, oder deuselben auf bicheWeise zu einer ihmünstigen letztwilligen Verordnung zu bestimmen versucht hat
5) wenn der Pflichttheilsberechtigte wegen peinlicher, nicht blos uilposer Verbrechen

zu einer mehr als dreijährigen Zuchthausstrafe, oder zu einer derselben
gesetzlich gleichlommenden oder härteren Strafe rechtskräftig verurtheilt werden.

Unler dem Auedrucke: „nächster Familie“ sind in diesem S. Ebegatten, Abkömm-
linge, Aeltern, Vorältern und Geschwister, ohne Unterschied zwischen vollbürtiger und halb-
bürtiger Bluts= und Wahl-Verwandtschaft zu verstehen.

§. 92.

Demnächst können Aeltern und Vorällern ibren Abkömmlingen, Wahlkinder ein- m n
schlüssig, den Pflichiter auch gültig entziehen

1) w der zsies an sich an einem Aecendenten auf strafbaren- thätlich vergangen
2) wenn derselbe einen solchen durch schwere Injurien (injurino atroccs) be-

leidiget hat
5. 93.

Dagegen dürfen Kinder ihren Aeltern den Pflichttheil besonders auch dann entziehen: bch rert
1) wen tn der Pflichttheilsberechtigte den Erblasser in seiner Kindheit ausgesetzt, 1s
2) — sich jeder pflichtmäßigen Fürsorge für ihn gänzlich und boshaft

entschlagen
5F. 94.

Der überlebende Ehegatte kann insbesondere noch enlerbt werden r6derr1) wenn der Pllichttheilsberechtigte den Erblasser zur Eingehm der Ehe durch gigi
Zwang, Drohung oder Bekrug veranlaßt, oder2) ihn böslicher We verlafsen, oder

3) sich eines Ehebruchs gegen ihn schuldig gemacht hat, sofern vom andern
Ehegatten die eheliche Treue nicht auf gleiche Weise verletzt worden ist.

§. 95.

Nur aus vorstehend (5P. 91—94) angeführten, nicht aber aus anderen, wenn ebkrsbun
auch denselben ganz gleich oder ähnlich scheinenden Ursachen kann der Pflichtkheil entzogen, a
geschmälert oder belastet werden. seneFüllede.

8. 96. chränkl.
Kann jedoch ein enlerbter Pflichttheilsberechtigter darihun, daß der Erblasser vor Sie hebt sich

oder nach der Enterbung ihm ausdrücklich oder stillschweigend verziehen habe: so ist ihm dug Verzei-
der Pflichttheil zu überlassen.

§. 97.

Enterbung aus guter Absicht (exheredatio bona mente) findet trcht weiter undsdn 8
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huter wassch Statt als zu Beschränkung der Dispositions-Befugniß über die Substanz des Pflicht-
talt sfindet. theils, wenn

1) der Pflchtheiltberchtige sich einer unordentlichen und verschwenderischenLebensart eben hat,2) oder kierisere ist.
In solchem Falle kann der Pflichttheil, unter Beobachtung der im §. 89 gegebenen

Bestimmungen, seinem Bestande nach der Disposition des Berechtigten unter Lebenden
hültig entzogen und eben so verordnet werden, daß die Gläubiger desselben an diesen Ve-
stand desPflicht=oder Erbtheils überhaupt sich zu halten nicht berechtiget, sowie daß
jedenfalls von den Abnutzungen eines solchen Pflicht= oder Erbtheilo die nothdürftigen
resp standesmäßigen Alimente vorbehalten und jedem Aufpruche der Gläubiger entzogen
sein sollen.

Alsdann ist vom Erbschaftsgerichte, wenn sich die Wahrheit des angegebenen
Grundes durch eine anzustelleude gerichtliche Erörkerung (cnhusac cognitio) ergiebt, eine
Vormundschaft zur Verwaltung anzuordnen und die Beschränkung, soweit sie Immobilien
betrifft, dem Gerichte der belegenen Sache zur Eintragung in das Hypothekenbuch
anzuzeigen.

8. 98.

FolgenderZu. Ist ein Pflichttheilsberechtigter in einer lebtwilligen Verfügung oder in einem Erb-
ut vertrage übergangen, oder ohne Anführung einer geseblichen Ursache enterbt, oder die

angeführte nicht erwiesen (5. 90), oder ist ihm weniger als sein Vflichttheil beträgt,
hinterlassen worden: so ist die letztwillige Verfügung oder der Erbvertrag in so weit
unkräfti 56 Pflichttheilsberechtigte kann daher gegen die Erben nach Verhältniß ihres
cnücheur n so weit der Erbtheil derselben nicht elwa auch nur in einem Pflichttheile
bestehet, ingleichen gegen jeden Besitzer der Erbschaft, so weit er sie besitzt, auf Heraus-
gabe oder Ergänzung seines Pflichttheils klagen. Im Uebrigen aber bleibt der letzte
Wille oder der Erbvertrag bei Kräften.

S. 99.
Es gelten bei dieser Klage auf den Pflichttheil alle Grundsätze der Klage auf

eine gesetzliche Erbschaft (hereditatis petitio ab intestato).

8. 100.

Ist jedoch der in einer solchen Verfügung über gangene vlbeeönerst nach datnn Punschn geboren, oder durch Legitimation (§§. 2 fg. 74),WMoptton- (55.48fg.77)oder Verebelichung (5§. 56, 30) — ge ·
worden, oder 47 be Erblasser die Pflichtlheilsberechligung zur Zeil der errichteten
Versügung erweislich unbekannt: so bleibt dem Ueber gangenen, der Verfügung unge-
achtet, sein volles gesetliches Erbrecht.

Ausgesetzte Vermächtnisse find daher in solchem Falle nur von den etwaigen
übrigen Erben zu ihren Antheilen zu entrichten, vorbehälllich der Vestimmung im §. 106.
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8. 101.
Hinsichtlich pflichtwidriger Freigebigkeit, durch welche der Erblafser bei seinem ta t6924

Leben die Rechte der Pflichttheilsberechtigten verleht hat (donatio inotkiciosa) bleibt es bei sichtasdngenen.den geltenden gesehlichen Grundsähen. eigebigle
§. 102.

Hinterläßt Jemand ein Lehen, auf dessen Erwerbung er sein Allodial-Vermögen Shen
ganz oder zum Theil verwendet hat, und Blutsverwandte, Wahlkinder oder Chegatten, dem Lehen.
welche den Pflichttheil zu sordern berechtiget sind, die ihm jedoch nicht, oder nicht alle in
das Lehen nachfolgen können: so ist bei Berechnung des Pflichttheils solcher Personen
außer dem Allodial-Nachlasse auch der Werth jenes Lehens, wie er nach Abzug der
Lehensschulden, zur Todeczeit des Erblassers besteht und in wie weit das Lehen durch
Allodial-Vermögen erworben worden, mit in Anschlag zu bringen. Zur Tilgung des auf
diese Ark berechnelen Pflichttheils soll Snä das verhandene Allodial-Vermögen ver-wendet werden. Reicht dieses dazu nicht hin: so ist das Fehlende aus den Früchten —ja, wenn der Lehensherr einwilliget, selbst aus Fn Bestande des Lehens (ex substantia
feudi) abzuführen; versteht sich, soweit der Pflichttheil, den der Lehensfolger etwa selbft
zu fordern hätte, sowohl der Substanz als dem Abwurfe nach, dadurch nicht leidet.

8. 103.
Nicht weniger isl bei Berechnung des Pflichttheils solcher Verwandten und Che-

gatten, wenn der Erblasser bei alten Lehen sein Allodial · Vermogen, oder einen TheilEelben, zu Abtragung von behensschulden, oder sonst in die Substanz des Lehens ver-
wendet hat, der Betrag dieser Verwendungen mit in Anschlag zu bringen, und der
Pflichttheil ebenfalls zunächst aus dem Allodial-Vermögen, soweit aber dieses nicht reicht,
auf gleiche Weise, wie in dem vorhergehenden 8. bestimmt ist, aus dem Lehen abzu-
gewähren.

8. 104.
Der Pflichttheil soll in diesen Fällen nicht weniger betragen, als in den 88. 75,

77 und 81 festgesetzt worden ist. Es müssen sich aber auch die Pflichttheilsbercchtigten
dabei Alles anrechnen * was ihnen in anderen Fällen in den Pflichttheil eingerechnet
werden kann (55. 35 63). Töchter, welche den flichttheil aus einem neuen Lehen
erhalten haben, * noch außerdem eine Ausstattung aus diesem oder anderen
von ihrem Vater besessenen Lehen fordern.

S. 105.
Die angeorduete Ergänzung des Pflichttheils aus dem Lehen (§§. 102, 103) 38iTainetor

kindet nicht slatt, soweit der Erblasser durch die Veräußerung eines alten Lehens die zung desssticht.
Summe gewonnen hatl, welche er zur Erwerbung eines neuen Lehengutes, zu Abtragung n u1i
von veheneschulden, oder sonst verwendete; ingleichen, wenn das Lehen für kein neuezu achlen ist, so daßes bei dessen Erwerbung dem Erblasser nach den Grundsätzen 7

gegemcchte nicht frei stand, Mitbelehnte dem Lehnhofe vorzuftellen.
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Auch finden die Bestimmungen der §§. 102—104 auf den Pflichttheil der Ehe-
gatten nur dann Anwendung, wenn währ end der Ehe das Lehen erworben, oder die
Verwendung in das Lehen gemacht worden ist.

S. 106.
Ist der PMflichitheil dem dazu Berechtigten zwar hinterlassen, aber von einer Be-

4. dingung abhängig gemacht, oder sonst, z. B. mit einem Vermächtnisse, beschwert: so ist
die Bedingung oder die Beschwerde für nicht beigefügt zu achten.

8. 10 7.
Es soll jedoch in diesem Falle der Pflichttheilsberechtigte, wenn er die Verfügung

des Erblassers nicht anerkennen will, nur den Pflichttheil, nicht aber auch das ihm etwa
außerdem Vermachte erhalten, ohne daß es von Seiten des Erblassers eines besondern
Vorbehaltes deshalb (cautelu Socini) bedarf.

5. 108.
Wenn ein Mlichttheilsberechtigter — mit Ausnahme des Falles der Enterbung

aus guter Absicht (§. 97) — gültig enterbt wird (§. 88 2c.), oder seinem Rechte entsagt,
oder sonst wegfällt (SH. 120, 127): so geht das Recht, den Pflichttheil zu fordern, auf

die nach ihm nächsten Pflichttheilsbercchiigten über, indem alsdann auch die gesetzliche
Erbfolge so zu bestimmen ist, als wäre der wegfallende Pflichttheilsberechtigte vor dem
Erblasser verslorben (5. 116).

Fünfter Abschnitt.
Von der gesetzlichen Erbfolge der Versorgungsanstalten.

§. 109.
Diejenige mit den Rechten krommer Stiftungen verjehene öffentliche oder Privat-

Anstalt, in welche Jemand auf Lebencozeit unentgeltlich zur Verpflegung aufgenommen
worden und darin verstorben ist, hat auf einen Drittheil des Nachlasses dieser Person
ein, alle andere Erben ausschließendes, Erbrecht.

Dieses Erbrecht fleht auch der Gemeinde selbst zu, welche den ganzen Verpflegungs-
aufwand für eine Person bis zu deren Tode beftritten hat.

8. 110.
Hinsichtlich der übrigen zwei Drittheile bleibt es bei der gesetzlichen Erbfolge der

Verwandten und Ehegatten: jedoch sind die aufgewendeten Verpflegungs-- und Begräbniß-
kosten vorerst aus dem ganzen Nachlasse zu erstatten.

§. 111.
Am Nachlasse solcher Personen, die nur Verpflegungs beiträge aus einer Anslalt
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oder von einer Gemeinde gereicht bekommen haben, steht der letztern jenes Erbrecht nicht
zu (. 109). Es kann dieselbe jedoch die gezahlten Verpflegungsbeiträge aus dem Nach-
lasse ersetzt verlangen, soweit jene Beiträge nicht durch eine Gegenleistung, Eintrittsgeld,
Einkaufsgeld und dergl. als bereits vergütet sich darstellen.

Sechster Abschnitt.

Von Erwerbung, und Verlust einer angefallenengesetzlichen Erbschaft.
8. 112.

Demjenigen, welchem nach diesem Eesete ein Grteect zusteht (§. 12) ist eineErbschaft an ge fallen (delatio horec#tatis), wenn er den Erblasser überlebt und durch
keinen eingesetzten oder näheren gesetzlichen Erben ausgeschlossen ist. Daß derselbe bei
dem Tode des Erblassers noch nicht geboren gewesen, hindert den Anfall nicht, wenn er
nur bereits erzeugt war.

§. 113.
Erworben wird eine angefallene gesetzliche Erbschaft durch die ausdrückliche Er-

klärung des vom Gesetze Verufenen, Erbe sein zu wollen (hereclitatis alitio), oder durch
Handlungen, welche nach den Umständen einen sichernSchluß auf diese Absicht zulassen
(pro herele gcstio).

8. 114.
Ist der, welchem eine Erbschaft nach dem Gesetze angefallen, wegen Abwesenheit,

Mindersährigkeit Geisteskrankbeit, oder aus einem andern Grunde nicht fähig, diese Ab-
sicht mit Rechtsbestande kund zu geben: so wird ihm dieselbe auf gleiche Weise durch die
Erklärung oder Handlungen seiner gesetzlichen Vertreter (tator, curator, paterfamilias)
erworben.

§. 115.
Der Erwerb einer gesetzlichen Erbschaft kann sogleich nach erfolgtem Anfalle der-

selben eintreien; und es ist auf Antrag dabei betheiligter Personen (z. B. nachfolgender
Erben, Legatare, Gläubiger sc.) demjenigen, welchem eine gesetzliche Erbschaft angefallen
ist, vom Erbschaftsgerichte aufzugeben, binnen einer sechsmonatlichen, von Einhändigung
der Auflage an zu rechnenden, Frist sich über den Ankrikt der Erbschaft, bei Verlust seines
Erbrechts, zu erklären.

Dieser Verlust tritt alsdaun mit dem fruchtlosen Ablause jener Frist von selbst
ein, und Handlungen, welche auf die Absicht, die Erbschaft zu erwerben, nur schließen
ließen (F. 113), gelten dann nur zum Nachtheile nicht zumVortheile des Aufge-
forderten.

Ist jedoch der zur Erbschaft Berufene vor Ablauf der Frift, ohne slch erklärt zu
haben, verstorben: so ist leie Erben eine sechsmonatliche Frist unter denselben Vestim-mungen zu verwilligen (§. 128).

I. Anfoll und E#
werbung einer

64 lichenrb —

2. Erwerbung.



Näbe der Erb-
berechtigung.

II. Berlu#t einer
angesallenen

1 ost.

1. wegen Aus,
schlagung.

S. 116.

War der zur Gubschest Verufene zur Zeit des Aufalles derselben noch nicht ge-
boren (nasciturus venter) (I. 112): so kann ihm dieselbe nur erst dann wirklich erworben
werden, wenn er lebens= und rechtsfähig geboren wird.

ur unter dieser Voraussetzung findet in diesem Falle auch die in den 9§. 128,129 bestimmte Uebertragung des Erbrechts Sta

S. 117.
Wird Jemand zum Erben eingesetzt, dem ohnehin das Erbrecht schon gesetlich

gebührt: so sleht ihm frei, die Erbschaft auf dem Grunde des Testamentes, oder, dafern
nur kein substituirter Erbe vorhanden ist, nach dem Gesetze anzulreten. Jedenfalls aber
ist er verbunden, alle gültigen Verfügungen des Testamentes (z. B. begate) zu erfüllen
(. 10).

F. 118.
ie Nähe der Erbberechtigung ist in jedem Falle nach der Todeszeit des Erb-

lassers zu beurtheilen.
Wenn daher die Erbschaft einem 10 im Mutterleibe befindlichen Kinde aufge-

hoben wird, dieses aber todt, oder doch nicht lebens= und rechtsfähig zur Welt kommt
(§. 116): so trifft die Erbfoige denjenigen, welcher bei dem Tode des Erblassers, nach
der Leibesfrucht, der nächste gesebliche Erbe war und, wenn dieser inmittelst verslorben

wäre, —Erben (F. 12chergestalt, wenn nicht sofort bei dem Tode des Erblassers, sondern erst später
sich — vat die gesebliche Erbfolge Statt findet, z. B. wenn der in einem Testamente
ernannte oder der nächsle gesetzliche Erbe die Erbschaft ausschlägt oder derselben für un-
würdig erklärt wird (§5. 120, 127) oder wenn ein eben solcher Erbe bedingungsweise
eingesetzt ist und es erst nach dem Tode des Erblassers gewiß wird, daß die Bedingung
nicht eintritt, so ist derjenige, welcher zur Todeszeit des Erblassers dessen nächster gesetz-
licher Erbe war, und wenn dieser vor dem Eintritte der Gewißheit, daß die 1 eariceErbfolge stattfinde, mit Tode abgeht, dessen Erbe zur Erbfolge zuhzulassen (5.1

S. 119.
Wird ein Abwesender (Verschollener) für todt erklärt: so ist die Nähe der auf die

Erbschaft Anspruch machenden Verwandten nach dem Zeilpunkte der Rechtskraft des die

Todeserklärung aussprechenden Erkenntnisses zu beurtheilen, über wachen, Zeitponkt hinausdem Abwesenden auch keine Erbschaft mehr anfallen kann (55. 114, 128).

5.120.
Schlägt ein gesezlicher Erbe die ihm vermöge des Gesetzes angefallene Erbschaft

oder den ihm gebührenden Erbtheil aus, oder erklärl er sich nicht in der ihm etwa ge-
setzten Frist (§. 115): so soll die Erfolge so bestimmt werden, als wenn der Aus-
schlagende bei dem Tode des Erblassers nicht mehr vorhanden gewesen wäre (F. 118),
und es tritt dann auch hier die Verbindlichkeit des Aufrückenden zu Erfüllung der vom
Erblasser gemachten Auflagen ein (§. 117).
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C. u31.

Des sä Erbrechtes unwürdig ist derjenige, welcher: Se een un
den Eblesse- selbst oder eine zu dessen nächster Familie gehörende Person wurdiakeinE 91) vorsätlich tödtet, oder einer dieser Personen auch nur nach dem
Leben trachtet, oder

2) durch Zwang oder Betrug bewirkt, daß der Erblasser eine Verordnung
zaf- den Todesfall macht, oder nicht macht, abändert, oder nicht abändert,

5eineschriftliche Verfügung des Erblassers auf den Todesfall oder die Ur-
kunde über eine mündliche Verfügung auf den Todcfall, zum Nachtheile
eines Dritten, unterdrückt, verfälscht oder absichtlich verfälschen läßt.

Andere Ursachen der Unwürdigkeit, als 2 im 8. 121 ausdrücklich festgesetzten,

sind bei der gesetzlichen Erbfolge nicht zninh
Ist der Unwürdige ein Fnusfürchon so verliert er auch den Pflichttheil.
Erbt statt eines Unwürdigen ein in G. älterlicher Gewalt (§F. 60) stehendes

Kind: so gebührt jenem von des letztern Erbtheile weder der Nießbrauch noch die Ver-
waltung.

S. 1
Die Folgen der Unmsrdigeet. fallen 7 wenn der Schuldige darthut, daßihm der eer verzlehen hat.

S.126.
Auf Verlust des Erbrechtes wegen Unwürdigkeit ist nicht Amtshalber, sondern

nur auf Antrag der Betheiligten (§. 127) zu erkennen.
§. 127.

Hat ein Blutsverwandter, ein Ehegatte, oder ein Wahlkind sich des geseylichen eere 8
Erbrechtes unwürdig gemacht: so ist die Erbfolge so zu bestimmen, als wäre derselbe mtmb“ts
vor dem Erblasser verstorben; der in die Stelle eines Unwürdigen Einrückende aber ist solge unwürdig

gerchwohl die dem erstern vom Erblasser etwa gemachten Auflagen zu erfüllen verbunden(6. 1

i

F. 1Hat ein gesetzlicher Erbe den Erdase Stberlebt (§6. 112, 116): so geht dessen u. nebelire.
Recht auf die Erbschaft, auch vor deren Antritt, sofern es nicht durch Entjagung oder 3
auf eine andere Art erloschen ist, auf seine Erben jeder Art über. Daher kann, wenn wigio berecf-
der Erbe, ohne sich über den Antritt erklärt zu haben, stirbt, oder derfelbe bei seiner
Verschollenheit erst nach dem Tode des Erblassers für lodt erklärt wird (5§. 115, I8,
119), dessen Erbe die jenem angefallene Erbschaft noch immer antreten oder ausschlagen,
sofern sich nicht etwa ein Kurator jenes ersten Erben bereits darüber erklärl hat (S. 114).

§. 129.
Im Zweifel, welche von zwel oder mehren Personen zuerst mit Tode abgegangen
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sei, muß derjenige, welcher den früheren Todesfall des Einen oder des Anderen behauptet,
seine Behaupkung erweisen. Kann er dieses nicht: so werden, unter Aufhebung aller
deshalb bestehenden geseblichen Vermuthungen (pruesumtiones juris), alle als zu gleicher
Zeit verstorben vermuthet, und es kann vom Uebergange des Erbrechtes des Einen auf
den Andern keine Rede sein.

§. 130.
Der Verlust anfallender Erbschaften wegen Unfähigkeit, welcher nach gemeinem

*Rechte Kinder der Hochverräther, Abtrünnige und Keher, zum Tode verurtheilte Personen,
das Trauerjahr verletzende Wittwen, und bei incestuosen Ehen betheiligte oder aus solchen

grhrugt. Personen trifft, ist aufgehoben, die Ursache der Unfähigkeit mag vor oder nachein Anfalle eingetreten sein.
8. 131.

Wer als Verwandter, Ehegatte, oder nach dem fünften Abschnitte Berechligter auf
" Herausgabe einer ihm, als gesehlichem Erben, angefallenen Erbschaft eine Klage (heroditatis
:petitio ab intestato) austellt, ist schuldig, seine angeführte Eigenschaft zu erweisen.

Der Antrag des Klägers ist auf Ausantwortung des Nachlaßbetrages, und zwar
# in der Regel nur mit Zinsen oder sonstigem Abwurf von Zeit der Klagerhebung an, zu
. richten. Weitere Nutzungen des Nachlasses konnen nur insoweit eingeklagt werden, als

der Rläger, auch den bösen Glauben des Erbschafts-Inhabers erweislich zu machen, vermag.
.132.

Kann der Verklagte gegen den Kläger beweisen, daß ein näherer oder gleich naher
b. Erbe bei dem Tode des Erblassers am Leben gewesen sei: so liegt dem Kläger auch der

Beweis der Replik ob, daß dieser seinem Anspruche nicht hinderlich sei.
133.

Behauptet der Beklagte, daß ai ganz oder zum Theil ihm gehöre, in-
dem er von dem Erblasser zum Erben ernannt sei, oder weil er mit demselben in einem
näheren oder gleich nahen Verhältnisse, wie der Kläger, stehe: so liegt ihm der Beweie
seiner Behauptung ob.

F. 134.
Auch wenn der Richter einen Nachlaß unter Aussicht genommen hat, braucht der,

dessen Ausantwortung suchende, gesetzliche Erbe zu seiner Rechtfertigung (Legitimation)
icht nicht mehr beizubringen, als er, wenn er gegen eine Privatperson eine Klage austellte,
c nach dem Vorstehenden darzuthun hätte. Es ist also der Richter in der Regel nicht be-

fugt, demselben auo dem Grunde, weil noch andere nähere oder gleich nahe gesetzliche
Erben vorhanden sein könnten, die Ausantwortung der Verlassenschaft zu verweigern
und Amtehalber öffentliche Vorladungen zur Auemittelung solcher Erben zu erlassen;
ausgenommen, wenn der Richter vom Dasein näherer oder gleich naher Verwandten ge-
gründete Vermuthungen hat, die, wenn sie es noch nicht wären, sogleich aktenmäßig zu
machen sind.

In solchem Falle hat der Richter eben so, wie wenn gar kein bekannter Erbbe-
rechtigter vorhanden ist (S. 143), einen Erbschaftsvertreter zu bestellen und ist den Ediktal-
Prozeß zu eröffnen berechtiget, vorausgesetzt, daß eine besondere Aufforderung an die ver-
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muthlichen Erbberechtigten zren ellnbelennscha ihres Namens oder Mesiusbalte nicht
erlassen werden kann, und daßd Nachah aber 50 Rihlr. an Betrag i

Will Jemand, als geseblicher Erde, 1ns einzelnes Recht ausüben (z. B. mit einem
Grundstücke beliehen sein, eine Hypothek bestellen, eine Forderung eintreiben, einen Ver-

Ferner, wenn
nurvon der Aus ·

Fleich eingehen): so hat er entweder zu bescheinigen, daß er sich bereite bei der Gerichts- 4u1

bobüre, welcher der Erblasser bersönlich unterworfen war, als Erben ausgewiesen habe,
oder er hat seine Rechtfertigung in Bezug auf das auszunbende Recht besonders, und
zwar ebenfalls nach den Vorschriften zu bewirken, die im Vorstehenden hinsichtlich des-
jenigen, welcher auf die Herausgabe der ga ngzen Erbschaft geklagt hat, gegeben sind.

1
Ein Richter oder jeder Andere, der Jemanden, welcher sich auf die bisher vorge- n

schriebene Art als den gesetzlichen Erben eines Verstorbenen ausgewiesen hat, den Nachlaß
oder etwas dazu Gehöriges, ausankwortet, oder eine Zahlung leistet, ingleichen derjenige,
welchem von einer auf diese Art sich ausweisenden Person auf eine, erweislich nicht
lukrative, Weise ein Recht oder eine Befreiung in Ansehung einer zum Nachlasse ge-
hörigen Sache eingeräumt wird, ist keinem Anspruche der später sich etwa vorfindenden
wahren Erben ausgesetzt, vielmehr müssen lehztere in Bezug auf ihn das Geschehene als
gültig anerkennen; sie könnten denn beweisen, daß derselbe mit ihrem vorzüglicheren, oder r

noh-oleich starken Erbrechte bekannt gewesen sei.
S. 137

Wird Jemand als gesetzlicher Erbe. auf EErfüllung einer Verbindlichkeit verklagt:
so muß gegen ihn nur dargethan werden, r! er die Erbschaft erworben (F. 113) habe.

Dieser Beweis ist auch gegen selche 1-8 zu fübren, welche bei dem Tode des
Erblassers sich noch in dessen väterlicher Gewalt befanden, indem solche Personen künftig.
überhaupt rücksichtlich eines ihnen anfallenden Nachlasses ganz wie andere Erben beurtheilt
werden sollen.

§. 139.
Kein Erbe ist schuldig, über die Kräfte der Erbschaft binans für die Erbschafts-

Hhnern zu haften, wenn entweder — jei es auf seinen Antrag oder Amtshalber —
urch das Gericht ein Nachlaßverzeichniß (Inventarium) gleich bei dem Anfalle der Erb= ha

sudch gefertiget worden, oder der Erbe ein selbst gefertigtes eidlich bestärkt. Jedoch darf
er sichim Falle ihm bekannter Unzulänglichkeit des Nachlasses keine willkührliche, ungleiche
Bebandlung der Erbschatsgläubiger erlauben, und es bleibt jedenfalls den Erbschafts-
hläubigern der Beweis der Unvollständigkeit des Nachlaßverzeichnisses vorbehalten.

140.
Auch in Ausehung solcher Erbschaften, welche Verwandten, Ehegalten, oder anderen

Personen in einer unwiderruflichen, oder widerruflichen, Verfügung auf den Todesfall be-
chieden sind, sollen die Bestimmungen über Anfall und (rwerbung in den §§. 112— )
119, über Verlust der Erbschaft durch Ausschlagung im §. 120, wegen Unwürdigkeit in

Verhällnisle

deren Erden.

In wieweit der
 be fur Erb-

schastaschulden
astel.

VI. Anwendung
der in diesem

den 88. 121—127 — vorauzgeseht, daß der Erblasser die Unwürdigkeit zur Zeit der ordnungen
Verfügung nicht kannte (F. 125), in welchem Falle jene auch den Verlust etwaiger Ver-
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machtnifse nach sich zieht — uber Uebertragung des Erbrechtes in den 88. 128, 129,
über Unfähigkeit im §. 130, über Aufhebung des Unterschiedes zwischen suis heredibus
und anderen Erben in den §. 137. 138, endlich über die Verbindlichkeit des Erben
zur Bezahlung der Erbschaftsschulden im §S. 139 analog, wie bei der gesetzlichen Erb-
folge, gelten, und namentlich auch auf Vermächtnisse in allen entsprechenden Vorschriften
Anwendung finden.

Siebenter Abschnitt.
Von dem Rechte auf erblose Verlassenschaften.

8. 141.
Hinterläßt ein Verstorbener Niemand, der ihn Kraft einer vorhaudenen Verfügung

rie auf den Todesfall, oder Kraft dieses Gesehes beerbt; so fällt dessen Nachlaß dem landes-
fürstlichen Fiskus und, wo es sich von Erbschaften der Hintersassen der mit Obergerichten

½. beliehenen Vasallen handelt, diesen anheim. In den Städten verbleibt es bei dem Sta-
tutenmäßigen Rechte der Stadtkämmereien auf erblose Verlassenschaften.

Ist jedoch auch nur zu einem Theile des Nachlasses ein eingesezter, oder vom
Gesetze berufener Erbe vorhanden (5. 3, 4, 8, 20); so tritt dieser hinsichtlich des erb-
losen Theiles der Verlassenschaft an die Stelle der nach §. 141 Berechtigten.

Ein Nachlaß kann jedoch nicht eher für erblos angesehen werden, als bis die
Mmöglicher Weise vorhandenen unbekannten Erben öffentlich vorgeladen worden sind. Ist
indessen der erblose Nachlaß nicht über 50 Rthlr. an Betrag, so doß er für die unde-
kannten Erben durch den Ediktal-Prozeß ohnehin großen Theiles erschöpft werden würde:
so ist derselbe ohne vorgängige öffentliche Ladung sofort an den Giskus, dem dazu berech-
tigten Vasallen resp. Stadtkämmerei oder an den nach §F. 142 Berechtigten abzugeben.

5S. 144.

Der Fiskus, oder der berechtigte Vasall resp. Stadtkämmerei und eben so auch der
nach §. 142 Berechtigte ist in jedem Falle, wo sich in der Folge, jedoch vor Ablauf der
Verjährungozeit, Erbberechtigte melden, schuldig, den empfangenen Nachlaßbetrag an diese,
nach den vom Besitzer in gutem Glauben geltenden Grundsätzen, jeden Falles aber ohne
Zinsen oder sonstigen Abwurf bis zur Zeit der Anmeldung herauszugeben.

145.
Wer einen erblosen Nachlaß erhält hat in Ansehung desselben alle Rechte und

Verbindlichkeiten eines gesehlichen Erben.

Achter Abschnitt.
Bestimmungen über die Anwendbarkeit dieses Gesetzes.

5. 146.
Sämmtliche Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes sind vom lsten Mai 1841

an zur Anwendung zu bringen, soweit nicht im Nachstehenden eine Ausnahme hiervon
gemacht wird.
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8. 147.
Erbfälle, wo der Erblasser erweislich noch vor gedachtem Tage verstorben, oder

für todt erklärt worden ist, sind nach dem bisher bestandenen Rechte zu beurtheilen.
5. 148.

Auch vor jenem Tage errichtete letztwillige Versügungen sind daher nach den
Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, soweit solche überhaupt darauf anwendbar, zu
beurtheilen; sofern nur der Erbfall nicht vor dem gedachten Tage eingelreten ist (§. 147).

.149.
Auch das außerhalb Landes besschtan frei vererbliche, bewegliche und unbeweg-

liche Vermögen eines Erblassers, der zur Zeit seines Ablebens seinen ordentlichen Gerichts-
stand (lorum domicillü) im hiesigen Lande hatte, unterliegt dem gegenwärtigen Gesetze,
soweit nicht Staatsverträge oder die besonderen fremden LandeSgesetze entgegenflehen.

Eben so ist auch, vorausgesetzt, daß die einschlagenden Staaksverträge oder frem-
den Landesgesetze nicht ein Anderes bestimmen, in welchem HFalle dasselbe auch im hiesigen
Lande beobachtet werden soll, das im hiesigen Lande befindliche Vermögen eines im Aus-
lande domicilirten Erblassers hinsichtlich der Erdfolge der Verwandten und Ehegatten

lediglich nach den Gesezen jenes Gerichtsstandes zu beurtheilen.
Hatle der Erblasser zur Zeit seines Ablebens zugleich im hiesigen Lande und im

Auslande einen ordentlichen Gerichtsstand: so treten hinsichklich der Erbfolge die Gesetze
desjenigen Domicils ein, wo er sich zulebt wirklich aufgehalten; es sei denn, daß Staats-
verträge ein anderes bestimmen.

150.
Demnächst sind sämmtliche in den älteren Landesgesetzen, in dem im hiesigen

Lande geltenden älteren sächsischen Recht, und in den gemeinen Rechten, sowie in den
verschiedenen Orts-Statuten und Gewohnheiten sich findende Bestimmungen über die ge-
setzliche Erbsolge in frei vererbliches Vermögen, in allen durch das gegenwärtige
Gesetz bestimmten Punkten mit dessen Eintritt für aufgehoben zu achten.

Da aber, wo die Bestimmungen gegenwärtigen Gesetzes nicht ausreichen sollten,
sind lediglich die Vorschristen des gemeinen Sächsischen Rechts und aushülfsweise
die in Deutschland geltenden gemeinen Rechte zur Auwendung zu bringen.

irkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und mit Unserem Re-
gierungs-Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Greiz, am 22. Januar 1841.

(L. S.) Heinrich XK
# C. F. v. Grün.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W 7.·r
(Ausgegeben am 26. November 1885.)

16. Reglerungsverordnung vom 28. September 1385,
die Befugniß des Fürstlichen Amtörichters in Burgk zur Ausstellung von

Wandergewerbescheinen zum Feilbieten von Waaren betreffend.

Mit Höchster Genehmigung wird von Fürstlicher Landesregierung auf Grund des
letzten Absabes von §. 3 des Gesetzes vom 21. November 1878, Aenderungen der be-
stehenden Gerichtsorganisation betreffend, dem einzigen Amtrichter in Vurgk die Befug-
niß beigelegt, in Vertretung des Fürstlichen Laudrathsamtes gegenüber in Burgk sich ein-
findenden Gesuchstellern für das Gebiet des Fürstenthumes Reuß Aelterer Linie Wander-
gewerbescheine zur Feilbietung von Waaren (F. 55 Nr. 1 der Reichsgewerbeordnung), —
sowelt deren Äbsah im ungerhiehen nicht verboten ist (§. 56 daselbst) — auszuftellen,

nach Befinden auch die Ausstellung nachgesuchter Wandergewerbescheine zu versagen oder
einen bereils ausgestellten Wandergewerbeschein zurückzunehmen (55. 57, 578, 57b, 58
der Reichsgewerbcordnung).

Greiz, den 28. September 1885.

Fürstl. Neuß Plouisa Landesregierung.a .

C Perthes.

17. Reg 6 chung vom 26. Oktober 1885,
die Mitwirkung der Polizei= und Gemeindebehörden bei Ausübung der

militairischen Kontrole betreffend.
Die nachstehende

„Anweisung für die Polizei= und Gemeindebehörden zur Mitwirkung bei
Ausübung der militairischen Kontrole"“

wird andurch zur Nachachtung Seiten der betreffenden Behörden zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht und zugleich im Anschluß an die Konlrolvorschristen in F. 182 der früheren
Ersab-Instruktion vom 26. März 1868, welche in die Wehrordnung vom 28. September
1875 nicht ausdrücklich mit übernommen worden sind, eine weitere Anweisung in folgen-
dem Sinne erhheilt:
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Die mit der Führung des Meldewesens betrauten Vehörden und Beamten
haben von allen neuanziehenden, im Alter vom vollendeten 20. bis zum
vollendeten 42. Lebensjahre befindlichen männlichen Personen einen Aus-
weis über ihre Militairverhältnisse zu verlangen und, falls dieselben sich
dieserhalb nicht auszuweisen vermögen, hiervon dem Ciwvilvorsitzenden der
Ersatz-Kommission sofort Anzeige zu machen.
Eine entsprechende Prüfung der Milltairverhältnisse ist ferner zu veran-
lassen bei allen wehrpflichtigen Personen, welche einen Paß zur Reise nach
außerdeutschen Ländern nachsuchen. Auch wenn sonst keine Anstände vor-
liegen, sind Mannschaften des Beurlaubtenstandes und der Ersatz-Reserve
I. Klasse Pässe so lange vorzuenthalten, bis der Nachweis der militairischen
Abmeldung erbracht worden ist (§. 3, §. 4 Nr. 3, F. 7 Nr. 10, 8. 15
Nr. 4 der Kontrol-Ordnung).

6. Die Gendarmen, Polizei= und Sicherheitsbeamten haben lhre besondere

*·

r*i

Greiz, den 26. Oktober 1865.

Aufmerksamkeit auf die Prüfung der Mititairverhältnisse der bel der Re-
vision von Herbergen und Gastwirthschaften angetroffenen und der auf
der Wanderschaft befindlichen Personen zu richten
Zur Vermeidung der Aufnahme verstorbener Personen in die Rekrutl-
rungs-Stammrollen und zur Verhütung der dadurch häufig veranlaßten un-
nöthigen Recherchen wird darauf zu halten sein, daß die Stammrollenführer
die ihnen gemäß F. 45 zu 9 der Ersatz-Ordnung zugehenden Auszüge
aus den Sterberegistern der Standesbeamten jahrgangsweise in besondere
Beleghefte bringen und letztere sorgfältig aufbewahren.

 Der Civil-Vorsitzende der Ersatz-Kommission wird dies besonders zu kon-
troliren haben.

Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.

Anweisung
für die Polizei= und Gemeindebehurden zur Mitwirkung bei Auslibung der

m sitannn Kontrole.
leitung.Bel Handhabung der wülilairge Non#e ist davon auszugehen, daß regelmäßig

jede männliche, im Alter vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 42. Lebensjahre slehende

dem bbeusschen Reiche angehörige Person sich im Besitze eines Militair-Papieres befinden
Die Kontrole hat sich vorzugsweise auf Personen im Alter vom vollendeten 20.

bis zum vollendelen 31. Lebensjahre zu erslrecken.
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I. Abschustt.

Arten der Militair-Papiere und Geschtoemir. nach welchen bei Prüfung derselben zu

(Die Aen #anie sind nachstehend in alyhabetischer Reihenfolge aufgeführt.)
1. Annahme

Inbüler ist als legitimirt zu erachten, wenn aus dem Schelne ersichtlich
ist, daß er den ihm obliegenden Meldepflichten beim Bezirksfeldwebel nachge-

en ift.
Andernfalls ist gegen denselben nach den Bestimmungen im Abschnitt III. A

zu verfahren.
2. —

Inhaber unterkiggt keiner Kontrole und ist daher als legitimirt anzusehen.
3. Ansschließung Sicenwie —
4. Venhimsstein in einjährig-freiwilligen Militalrdienst.

Inhaber ist als legitimirt zu betrachten, wenn der auf dem Scheine ein-

betragene JZurucssrslungslermn noch nicht abgelaufen ist.
Andernfalls ist nach schi III. B zu verfahren.5. ern L(inBInhaber ist als boninint zu erachten

A wenn der im Paß angegebene Gestellungstermin noch nicht ver-
strichen ift, «

b. wenn derselbe den ihm auferlegten Meldepflichten beim Bezirksfeld-
bel nachgekommen und dies ans dem Passe ersichtlich ist.Anbemals ist in dem Falle

zu 1.*- den Inhaber * Abschnitl II .
zu 77. u 7½7 *

zu vrrebr#n
6. Erfatz-Reserve-ScheinI.

Inhaber ist als legitimirt zu betrachlen, wenn die in demselben vorge-
schriebenen An= und Abmeldungen beim Bezirkofeldwebel erfolgt und bescheinigt

sind, oder wenn sich auf den Etens der Vermerk befindet, daß Inhaber zurErsatz-Reserve II übergefühAndernfalls ist nach gtm— III. A. zu verfahren.
7. Ersatz-Reserve-Schein II.

Inhaber unterliegt keiner Kontrole und ist daher als legitimirt anzusehen.
B. LoosungsscheinIhhaker ist als legitimirt zu erachten, wenn er

8 * den Mufterungsterminen erschienen.n ihm in dem Scheine auferlegten Meldepslichten nachgekommen ist.aeinna ist in dem Falle
zu a. gegen den Inhaber nach elbschnitt III. B.



# b. gegen den Inhaber nach Abschnilt III. A.zu verf9. 2— zum freiwilligen Eintritt
Inhaber ist bis zum Ablauf der auf dem Scheine (am Schlusse) bezeich-

neten Gültigkeitsdauer als legitimirt zu erachten.
Ist die Frist abgelaufen und befündet sich Inhaber bereits im militair-

Aichtigen Alter (vollendetes 20. Lebensjahr) so ist mit ihm nach Abschnitt II.3.zu verfahren.
Hat Inhaber das militairpslichtige Alter noch nicht erreicht, so unterliegt

derlelbe einstweilen keiner weiteren Kontrole.

10. Mltaina (in BuchsormInhaber ist als Fiüni zu erachten, wenn sich in dem Passe einer der
nachstehenden Vermerke befindet

odauernd ganz inboalide ·
„zum Landsturm übergetreten“
waus dem Seewehr-Verhältnisse entlassen“
oaus dem Heere oder der Marine ausgestohen".

Anderenfalls ist zu kontroliren, ob Inhaber seinen Meldepflichten beim

Briersseldwebel nach Maßgabe der dem Passe vorgedruckten Bestimmungenenügt hat.
6 40%%Inhaber diese Melbepfichtn verabsäumt, so ist gegen denselben nach
Abschnitt III. A. zu verfahren

11. Seewehr-Schein.
Inhaber it# als legitimirt zu erachten, wenn sich in dem Schein der

Vermerk befindet:
„aus dem Seewehr-Verhältniß entlassen."“
enfalls sit die Kontrole und das Verfahren wie vorstehend zu 10.12. ur Rekr

a) istin demselben E uepenangetern angegeben, so ist Inhaber bis zum
n dieses Termins als legitimirt zu erachten, wenn er die vorgeschrie-

benen Meldungen beim Bezirksfeldwebel bewirkt hat.
Wenn der angegebene Gestellungstermin verstrichen, so ist mit dem Be-

treffenden nach Abschnitt III. B. zu verfahren. Ist nur die Meldung beim

Hatersselbwehel versäumt, so ist nach Abschnitt III. A. zu verfahren.b) ist indemPasse kein Gestellungstermin angegeben und hat Inhaber in-
zwischen e Gestellungsordre zum Eintritt bei einem Truppentheil erhalten,
so ist nur die Erfüllung der Meldepflicht beim Bezirksfeldwebel zu kontro-
liren, eventuell nach Abschnitt III. A. zu verfahren.

II. Abschnitt.
Grundsätze, nach welchen mit denjeuigen innerhalb der im Eingange bezeichueten Alters

" — zeb ! a13n ist, welche keine Aonere haben. erbgreuze
1. Jeder Reichsangehörige, welcher sich im Alter vom vollendeten 20ften bis
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zum vollendeten 42sten Lebensjahre befindet und keine Militair-Papiere hat
oder sich über seine Militairverhälktnisse nicht anderweit glaubhaft auszu-

weisen berng ist, wenn er am Orte seinen Wohnsitz hat, der mit der
Führung der Rekrutirungsstammrolle betrauten Behörde (Guts-, Gemeinde-
vorsleher rc.) zur Anzeige zu bringen, anderenfalls derselben zuzuführen.
Die zu 1 genannte Behörde hat alsbald eine eingehende Prüfung der
Militairverhältnisse des Betreffenden zu veranlassen.

Ergiebt sich, daß derselbe noch militairpflichtig, h. über seineDienstpflicht von den Ersatzbehörden noch nicht # is entschieden ist,
so sind seine persönlichen Uerhälasst unter Benußung eines Formularsder Rekrutirungsstammrolle festzustellen

Stellt sich bei der Vonnehmung heraus, daß der Militairpflichtige
seiner Melde- und Gestellungopflicht (beim Stammrollenführer bezw. bei

der Ersatz-Kommission) nicht nachgekommen ist, und hat der Betreffende
am Orte oder in dem betreffenden Aushebungsbezirke keinen festen Wohnsitz,
so ist derselbe — unter gleichgeitiger Uebersendung des ausgefüllten For-
mulars — dem Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission zuzuführen.

Hat der Militairpflichtige am Aufgreifungsorte oder in dem betreffen-
den Aushebungsbezirke seinen Wohnsitz, so genügt schriftliche Anzeige und
Uebersendung des Formulars an den Givil-Vorsitzenden der Ersatz-
Kommession.
Ergiebt sic, daß der Vetreffende als Rekrut ausgehoben, aber noch
nicht zur Einstellung gebracht worden, so ist in einer mit demselben auf-
zunehmenden Verhandlung festzustellen

a) Vor- und Zuname,
b) Tag und Ort der Geburt,
c) Wohnort oder zeiltiger Aufenthaltsort,
4) in welchem Aushebungsbezirke und für welchen Truppentheil

ausgehoben,
e) wo bisher oder zuletzt in Kontrole

Diese Verhandlung ist sofort dem nächsten Wezirksfeldwebel oder Be-
zirks-Kommando zur weiteren Veranlassung zuzustellen.

Läßt sich dagegen bei der Vernehmung nicht mit Sicherheit feststellen,
daß der Betreffende seiner Melde= und Gestellungspflicht nachgekommen
ist, so ist derselbe — bei gleichzeitiger Uebersendung der Verhandlung —
dem Bezirksfeldwebel bezw. Bezirks-Kommando zuzuführen.

. Ergiebt sich, daß der Betreffende seiner aktiven Dienstpflicht bei
einem Truppentheile ganz oder theilweise gengt hat, so ist in der mit
demselben aufzunehmenden Verhandlung festzustellen:

or. und Zuname,
b) Tag und Ort der Geburt,
c) Wohnort oder zeitiger Aufenthaltsort,
d0bei welchem Truppentheil gedient,



e) Dalum des Diensteintritis und der Entlassung,
H wo bisher oder zuletzt in Kontrole.

Wegen Einsendung der Verhaudlung oder Zuführung des Betreffenden
gilt dos zu vorslehend 4 Gesagte.

6. Ergiebt sich, daß der Betreffende der Ersatz-Reser ve I. oder See-
wehr angehört, so ist in der aufzunehmenden Verhandlung festzustellen:

a) Vor. und Zuname,
b) Tag und Ort der Geburt,
c) Wohnork oder zeiltiger Aufenthaltsort,
4) wann und in welchem Aushebungsbezirke die Ueberführung zur

Ersatz-Reserve I oderServor stattgefunden hat,) wo bisher oder zuletzt in Kontrole.
Wegen Einsendung der orzandlung' oder Zuführung des Betreffenden

gilt das zu 4 Gesagte.

III. Abschnitt.
Grundsäge, wel t d lb d Ein b ten Alterscin * zadengeninerr is nn2 en #übieer Erfllung der Melde= oder Gestellungspflicht nicht ausweisen können.

A. Nichter füllung der Meldepflicht.
Wer nach Maßgabe feines Militairpapieres zur Meldung

a) bei dem Stammrollenführer
oder b) beim Bezirksfeldwebel

verpflichtet ist und diese Verpflichtung nicht erfüllt bat, ist unter Abnahme und Ein-
sendung der Mitltairpapier bei gleichzeitiger Angabe seines Wohnsitzes oder Aufenthalts-ortes in den Fälle

1 a. bei dem Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission, in den Zällen
zu b. bei dem nächsten Begzirksfeldwebel oder Landwehr-Bezirks-Kom-

mando zur Anzeige zu bringen.

B. Nichter füllung der Gestellungspflicht.
Wer nach Maßgabe seiner Militairpapiere zur Gestellung

a) vor den Ersapbehörden oder
b) vor den Militairbehörden (kandwehr-Bezirks-Kommando oder

ppentheil
verpflichtet isl und diese Werpsichug nicht erfüllt hat, istin den Fällen zuunter *sn# der Militairpapiere dem Civil-Vorsiyenden der Ersatz-

Kommission,
in den Fällendem — Bezirksfeldwebel oder Landwehr-Bezirks-Kommando

zuzuführen.
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IV. Abschnitt.

Eichemug derSi ann der wegen Berletzung der Wehmflicht ergaugenen Erkenntnisse.über die eainebinnee der Einwanderer.
1. Die Gemeinde= und Polizeibehörden sind verpflichtet, von allen zu ihrer

Kenntniß gelangenden Fällen, in welchen den wegen Verletzung der Wehr-
pflicht bezw. wegen unerlaubter Auswanderung verurtheilten Personen
Vermögen durch Erbschaft oderVermächtniß zufällt, im ersteren Falle dem
Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission, im letzteren Falle dem Landwehr-

Bezirks-Kommando sofert Anzeige zu erstatten.
Wandern Personen im Aller vom vollendeten 17ten bis zum vollendeten
42sten Lebensjahre zum Zwecke der Niederlassung vom Auslande ein, oder
kehren solche Personen nach erfolgter Answanderung in das Inland zurück,
so sind die Betreffenden dem Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission
bei gleichzeitiger Uebersendung ihrer Legitimationspapiere (Paß, Bürger-
brief r2c.) namhaft zu machen.

rmplb

18. Regierungs-Verordnung vom 3. November 1885,
die Bedentung der Befugniß zum Kleinhandel mit Brauntwein oder

Spiritus betreffend.
Zurnäheren **# Win, was aunter Kleinhandel mit Vrauntwein oderSpirltus zu verftehen ist, 6 sich um die nach § 33 der Reichsgewerbeordnungerforderliche Concesslon "4 ke#n dermrtigen quhpn fragt, wird mit Höchfter

Genehmigung erenissimi das Folgende verordnet:

S. 1.

Als Kleinhandel mit Brauntwein und Spiritus gat der gewerbsmäßige Verkaufdieser Flüssigkeiten in OQuamttäten unter fünf LiterzugeltenAls Branntwein ist dabei jede gebraunte geistige Funsfigtet sowie jede aus einer

solchen rWt oder damit gemischte berauschende Flüssigkeit zu verstehen.t dabei keinen Unterschied, ob der Vranntwein, welcher zum Verkaufkommt, in aachtn eingeschlossen ist und mit diesen verkauft wird oder nicht.
Ausgenommen von den vorersichtlichen Bestimmungen soll jedoch bis auf Weiteres

der Handel mit Branntweinen insofern bleiben, als der Verkauf derselben dabei in
ettquettirten und versiegelten Flaschen zum Freise von mindestens1Mark 25 Pg. für
das halbe Liter des in der FHlasche eingeschlossenen Stoffes (z. B. Likör, Rum, Arac,
Cognac u. s. w.) zu geschehen pflegt.

ie Concession zum inhandel mit Branntwein und anderen Spirituosen
schließt die Erlaubniß zum Ausschanke von solchen Hlüssigkeiten nicht in sich. Zu
letzterem ist vielmehr besondere Conression erforderlich.
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Diese Verordnung tritt mit dem Dezemder laufenden Jahres in Kreft.
Greiz, am 3. November 1885.

Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.

109. Regierungs-Verordnung vom 6. November 1885,
Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetze vom 23. Mai 1885 über

die Ausdehnung der Unfall= und Krankenversicherung betr.

Zur Ausführung des Neichsgeseoes vom 28. Mai 18865 über die Ausdebnung
der Unfall- und Krankenversicherung im Fürstenthume Reuß Aelterer Linie wird auf
Grund von F. 109 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 mit Vorbehalt
weiterer Bestimmungen mit höchster Genehmigung Serenissimi vorläufig das Folgende
verordnet.

5S. 1. "
Die durch das Unfallversicherungsgeseh vom 6. Juli 1884 und das Reichsgeset

vom 28. Mai 1885 den „Ortspolizeibehörden“" zugewiesenen Zuständigkeiten (§. 51
Abs. 1, §. 52, 5. 53 Abs. 1, §S. 55, §. 80 u. s. w. des Unfallversicherungsgesetzes vom 6.
Juli 1884, §. 13 Abs. 1 des Reichsgesetzes vom 28. Mai 1885) kommen, insoweit die
betreffenden Vorschriften in Wirksamkeit sind beziehentlich mit dem Inkrafttreten derselben
für die städtischen Gemeindebezirke den Gemeindevorständen, in Rücksicht ouf das platte
Land und die einem Gemeindebezirke nicht angeschlossenen Fürstlichen Domanialbesitzungen
dem Fürstlichen Landrathoamte zu.

2.

Die nach dem Reichsgesetze vom 6. Juli 1884 in dessen Anwendung auf das
Reichsgeseb vom 28. Mai 1885 von den „unteren Wnri zu

übenden Verrichtungen (verge §. 11 Abs. 1. 2. 3. 4, 5. 35 Abs. 1, §.36Abs. 1.2. 3, 8. 37 Abs.3.4.5,§.38Abs.I,§. 49 Abs. , F. 59 Abs. 4,F. 62 Abf. 1,
g. 62 Abs. 5 §. 84 und sonst) werden beziehentlich nach eingetretener Wirksamkeit der

betreffenden Vorschriften der gedachten Reichsgesetze in Ansehung der flädtischen Gemein-
debezirke gleichfalls von den Gemeindevorfländen, in Rücksicht auf die einem Gemeinde-
bezirke nicht angeschlossenen Fürstlichen Domanialbesitzungen, sowie auf alle Ortschaften
und selbstständigen Gutsbezirke des platten Landes von dem Fürstlichen Landrathsamte
wahrgenommen.

8. 3.

höhere Werwaltungsbeborde!. im Sinne der auf solche bezüglichenVorschric i §. 11 Abs.4und5,§.40 Abs. 1 und §. 85 des Reichsgeseges kungirt,
beziehentlich nach künftig eintreiendr- Geseveskraft derselben, in Rücksicht auf die städtischen
Gemeindebezirke die Aufsichtsbehörde über städtische Gemeindeverwaltung, hinslchtlich der
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ländlichen Gemeindebezirke und selbstständigen Gutsbezirke der Landesausschuß, in An-
sehung der keinem Gemeindebezirke angeschloisenen Fürstlichen Domanialbesitzungen der
Vorsitzende ded Landesausschusses.

Insoweit nach dem Reichsgesetze den „höheren Verwaltungsbehörden“ noch weitere
Zuständigkeiten zugewiesen sind oder die Zutheilung weiterer Befugnisse in Srage kommen
kann, bleibt deshalbige Bestimmung vorbehalten.

Die in Absatz 1 dieses §. bezeichneten Behörden resp. der Vorsitzende des Lau-
deSausschusses haben auch nach Maßgabe der Bestimmung in §F. 13 Absah 1 des Reichs-
gesetzes vom 28. i 1885 für die betreffenden Zuständigkeitobezirke als die „der
Ortspolizeibehörde vorgesetzte Behörde“ zu fungiren.

8. 4.
Die Bestimmungen in 88. 4, 5, 6 der Regierungs-Verorduung vom 4. August

1884, einige Ausführungsbestimmungen zu dem Unfallversicherungsgeseve vom 6. Juli
1884 betreffend, leiden auch bei Handhabung des Reichsgesetzes vom 28. Mai 1885
Anwendung.

8. 5.
Die Ausführungsvorschriften zum Reichsgesehe über die Krankenversicherung der

Arbeiter vom 15. Juni 1883 in den Regierungs-Verordnungen vom 11. Juni 1884
(Gesetzsammlung Seite 63) und vom 19. Juli 1884 (Gesebsammlung Seite 87) greifen
auch bei Anwendung der Vorschristen des Krankenversicherungsgesetzes nach Maßgabe des
Reichsgesetzes vom 28. Mai 1885 Plat.

Greiz, am 6. November 1885.

Fürtlich Neuße#. Laudesregierung.
aren C. Perthes.

O. Regierungs-Bekanntmachung vom 7. November 1885,
die Ausführung des Reichstempelabgabengesetzes betreffend.

Aus Anlaß eines vom Bundesralhe in der Sihung vom 25. September dieses
Jahres gesaßten Beschlufses werden die nachstehenden Grundsätze zur Beachtung Seitens
der bei Ausführung des abgeänderten Reichsstempelabgabengeseczes betheiligten Behöcden
und Beamten des Fürstenthums bekannt gemacht.

1. (Tarisnummer 1 bis 3.)
Genußscheine und ähnliche zum Bezug eines Aniheils an dem zur Vertheilung

Helangenden Reingewinn einer Aktienunternehmung berechtigende Werkhpopiere sind, wenn
dieselben dem Eigenthümer oder Inhaber auch einen verhällmißmäßigen Antheil an dem
Vermögen der Gesellschaft gewähren, wie Aktien bezw. Aktienantheilscheine zu besteuern,
wenn dies nicht der Fall ist, als Schuldverschreibungen.
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Als Kapitalwerth der lehteren ist zutreffendenfalls der 25fache Betrag der durch-
schnittlichen Jahresrente, eventuell der Kurswerth und, falls ein solcher nicht befteht, der
Schätzungswerthkanzusehen.

2. (Tarifnummer 4.)
Tauschgeschäste unterliegen der Abgabe als ein Anschaffungsgeschäft. Ist der

Werlih der beiderseitigen Leistungen ein verschiedener, so ist die Abgabe nach dem höheren
dieser Werthe zu berechnen.

8. (Tarifnummer 4.)

Lombardgeschäfte sind auch dann nicht als Anschostongegelchäft über die Pianstüce anzusehen, wenn dem Darlehnsgeber ausdrücklichdasRecht eingeräumt ist,dletzteren zum Zwecke seiner Befriedigung im Falle der Nichteüllng der Wient, die
des Darlehnsnehmers zu veräußern.

Uneigentliche Lombardgeschäfte, desgleichen uneigentliche Leih-, Mieth- und Depot-
geschäfte, bei denen der Empfänger befugt ist, an Stelle der empfangenen Gegenstände
andere Gegenstände gleicher Art zurückzugeben, unterliegen der Abgabe, und zwar als
ein Anschaffungsgeschäft.

4. (Tarifnummer 4.)
Wenn bei Anschaffungsgeschäften, welche ein Beauftragter im Namen des Auf-

traggebers abschließt, der erstere an dem Risiko des Geschäfts l#elninen, so enthält die
zwischen Auftraggeber und Beauftragtem slattfindende Abwickelung kein Anschaffungsgeschäft.

5. (Tarifnummer 4.)
Die Erfüllung abgeschlossener Geschäfte im Wege der Skontrirung enthält kein

Anschaffungsgeschäft.
6. (Tarifnummer 4 A.)

A. Die Uebernahme von Werthpapieren zur Einführung in den Verkehr
(Emsssion) für eigene Rechnung des Uebernehmers bildet ein Anschaffungs-
geschäft im Sinne des Tarifs und ist als solches nach Maßgabe des

Uebernahmepreise sleuerpflichtig.d die Einführung der Papiere von einem Kommissionär (Han-’#ß# Art. 360) mit dem Auftrage übernommen, dieselben in

zigenen mu aber 7 Rechnung des Atrgebers — sofindetder8. 7 Absah3des Gesetzes AnwenduW die Einführung der Papiere mit dan Auftrag übernommen,
dieselben im Namen des Auftraggebers auszugeben, so daß gegen den
letzteren unmistelbar der Anspruch auf Lieserung der Papiere für die
Zeichner oder sonstigen Nehmer derselen begründet wird, so ist der Ueber-nehmer nur Vermitkler im Sinne des Gesezes.
Findet zum Zwecke der Emission von Werthpapieren die Auflegung der-
selben zur Zeichnung slatt, so bestimmt sich die Steuer nicht nach der

*5#
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Höhe der gezeichneten, sondern der zugetheilten Stücke. Der Betrag der
Steuer berechnet sich nach dem Emissionspreis. Es begründet hierbei
keinen Unterschied, ob nach den Emissionsbedingungen der Emissionspreis
auf einmal einzuzahlen ist oder nicht. Der Tag, an welchem die Zu-

Hheilung resohy, gilt als der Tag des Geschästeabschlusses.. die bei Errichtung einer Aktiengesellschaft oder Kommanditzesellschaft
e Mkien erfolgende Zutheilung der Aktien auf Grund vorhergegangener
Zeichnung (Handelsgesetzbuch Artikel 175 und 209e) sowie die bei Er-
richtung einer Aktiengesellschaft stattfindende Uebernahme von Aktien durch
die Gründer (Handelsgesetzbuch Artikel 209 Abs. 1, 209 b Abs. 2, 209 d)
ist als Anschaffungsgeschäft im Sinne des Tarifs zu behandeln.

D. Die Leistung von Einzahlungen auf Werthpapiere, sowie die daraufhin
erfolgende Aushändigung von Interimoscheinen oder definitiven Stücken,
desgleichen der Umtausch der Interimsscheine gegen die definitiven Stücke
sind keine Anschaffungsgeschäfte. Dasselbe gilt für die Einlösung ausge-
loofter oder gekündigter Stücke durch die zur (einlösung bestimmten Stiellen,
sowie für den Umtausch älterer Schuldverschreibungen gegen neue, sofern
das durch die gersteren beurkundete Rechtsverhältniß unverändert bleibt.
(Vergl. Nr. 6, Abs. 1 der zuesihimngtworscrien A vom 15. Septbr.d. J. zum Reichsstenmpelgeseetze.)

7. (Tarifnummer 4 A.)
Anschaffungsgeschäfte über Zinskoupons und Dividendenscheine sind der Reichs-

stempelabgabe nicht unterworfen.
8. (Tarifnummner 4 A und§.7Abs. 2.)A. Das „Hineingeben von Effekten“ (### Deportgeschäfte) enthält zwei

abgabepflichtige Anschaffungsgeschäfte.
B. Die Prolongation (Hinausschiebung der Erfüllung) des Geschäfts zwischen

denfelben Kontrahenken ist abgabefrei, wenn sie glalt (ohne Report, De-
port oder sonstiges Entgelt) und ohne sonstige Aenderung der Vertrags-
bestimmungen geschieht.

Dagegen unterliegt die Prolongation zwischen denselben Kontrahenten
einer und zwar nur einfach zu berechnenden Abgabe in dem Falle, wenn
sie unter Ausbedingung eines Entgelts (Reporks, Deports 2c.) oder unter
san Aenderung der Vertragsbestimmungen erfolgt.

9. (Tarifnummer 4, Verechnung der Abgabe.)
Vermittlergebühren (Provisionen, Courtagen) bleiben bei der Berechnung der Ab-

gabe uer 4haht4.
tellagegeschäften ist das Stellzer bei der Berechnung der Abgabe als Theildes —’“: mit in Ansatz zu bringen.

10. G. 7, Absot 3.)
Besteht zwischen mehreren Firmen eine Meta-Geschäftsverbindung. so sind die

Abrechnungen zwischen den Metisten über die von einem derfelben auf eigenen Namen,
13“
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aber für gemeinschaftliche Rechnung der Metisten abgeschloffenen Geschäfte nicht PKt. Ab--wickelungsgeschäfte zwischen Kommissionär und Kommiltenten im Sinne des §. 7, Abf.3
des Gesetzes zu betrachten.

II. (. 7, Absath 4.)

A. Bei Geschäften, welche vorbehaltlich der MgebeGeschegi werden, ist dieAusgabe innerhalb der im §S. 7 Absaatz4des Gesetzes bestimmten Frist
auch dann steuerfrei, wenn sie zu einem anderen Kurse als dem in dem
angenommenen Auftrage bestimmten erfolgt und der Auftragnehmer die
Differenz erstatiet. Die Abgabe ist nach dem zwischen dem Auftraggeber
und Auftragnehmer vereinbarten Preise zu Rüeh.Wird die Aufgabe zurückgewiesen, so bleibt auch eine anderweite
Aufgabe steuerfrei, wenn sie innerhalb der Bee Frift bewirkt

. Wenn zwei Auftragnehmer, von denen jeder seinen Auftrag vorbehaltlich
der Aufgabe angenommen und damil ein abgabepflichtiges Geschäft mit
seinem Auftraggeber abgeschlossen hat, zur Herbeisührung des Abschlufses
des definitiven Geschäfts zwischen den beiderseitigen Auftraggebern lediglich
als Vermittler thätig sind, so entsteht zwischen ihnen ein Anschaffungs-
geschäft nicht auch ist das Geschäft zwischen den beiden A#steoghebersteuersrei, wenn die beiderseitige Aufgabe innerhalb der im 8. 7 Absatz4
des Gesetzes bestimmten Frist erfolgt.

12. (95. 8 und 12 Absatz 2.)

Die Bestimmung des 8. 8 des Gesetzes steht der Ausslellung einer besonderen
Schlußnote mit dem Zusatze „in Tensasone über jedes Geschäft, für dessen weitere Ab-wickelung nach Maßgabe des F. 12 Absah 2 des Gesetzes Steuerfreiheit in Auspruch ge-nommen werden dars, nicht o: zu einer solchen Schlußnote ist der dem Werthe
des Gegenstandes des betreffenden Geschäfts entsprechende Stempel zu verwenden.

Greiz, am 7. November 1885.

— S

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung.
gaber.

C. Perthes.

21. i s Bekauntmach 10. November 1885,
Wt in Bezug auf die Vollstreckung uon- Gesammtstrafen bei Fest-

setzung der Einzelstrafen von Gerichten verschiedener Bundesstaaten betr.

In Bezug auf die Vollstreckung von Gesammtstrafen bei Feslsetzung der Einzel-
strafen von Gerichten verschiedener Bundesstaaten sind vom Bundesrath durch Beschluh
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vom 11. Juni dieses Jahres beftimmie Grundsätze angenommen, welche nachstehends
noch besonders zur öffentlichen Kennlnih gebracht werden.

Greiz, am 10. November 1885.

Furfl. Keuß · Plariche Landearegierung.
*. C. Perthes.

Grundsätze,
welche in Beklreff der Vollstreckung einer, auf Grund von §. 79 des Strasgesebbuchs oder
§. 492 der Strafprozeßordnung erkannten Gesammtstrafe, falls die Einzelstrafen von Ge-
richten verschieener Bundesstaaten festgesetzt finf, zur Anwendung zu kommen haben, unbe-

schadet anderweiler Vereinbarung der teheiligten Bundesftaaten im einzelnen Falle.
1.

*

r—

Die Vollftreckung der Cesammistrase ist von demjeuigen Bundesstoate zu

bewirken, deffen Gericht dieselbe, sei es in der rchelnßite Form, sei esin der horm einer sogenannten Zusatzstrase, feslgesetzt
Auf Ersuchen der zuständigen Behörde des in Nr. 1 karnuan Staates
ist die Vollstreckung von demjenigen Bundesstaate zu übernehmen, welcher
nach dem Gesammtbetrage der von seinen Gerichten erkannten oder für
verwirkt erachteten Einzelstrafen an der Gesammtstrafe am höchsten be-
theiligt ist. Bei Verechnung des Gesammtbetrages der Einzelstrafen sind
der Art nach verschiedene Strafen nach ihrem geseblichen Gellungsverhältniß
(5. 21 des Strafgesetzbuchs) in Anschlag zu briningen
 Sind mehrere Bundesslaaten mit einem gleichen Hächstbetrage an der Ge-

sammtstrafe betheiligt, so ist. falls einer derselben bereits eine in die Ge-
sammtstrafe einbezogenc, ihr gleichartige Einzelstrase vollstreckt, die Gesammt-
strafe von diesem zu vollftrecken. Anderenfalls werden die bezeichneten
Staaten sich darüber vereinigen, welcher von ihnen die Vollstreckung zu
übernehmen hat.

 In den Fällen der Nr. 8 werden dle Koflen der Strafvollstreckung, als
welche indeß nur baare Auslagen in Rechnung gestellt werden sollen, von

den mehreren höchsibetheiligten Slaaten zu gleichen Theilen getragen.
Im Uebrigen findet eine Erstattung von Kosten nicht slatt.

Unberührt bleibt die Vorschrist im §. 163 des Gerichtsverfassungsgesetes.
Der auf Grund dieser Vorschrift eine Gesammtstrase vollstreckende Staat
wird die nach S. 165 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu erstattenden Aus-
lagen von demjenigen Staale ersetzt erhalten, der nach obigen Grund-
säden die Vollstreckung zu übernehmen hätte.
Vorstehende Grundsätze finden entsprechende Anwendung, wenn die Ge-
sammtstrase oder eine in dieselbe einbezogene Einzelstrase vom Reichs-
gericht in erster Instanz festgeseht worden ist.
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22. Verordn#u#ng vom 15. Rovember 1885,
die Regelung der Gundsütze und Ausführung der allgemeinen Bertheilung

der Eingquartierung betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie sue Fürst Menß,Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. . 2c.
fügen hiermit zu wissen:

Nachdem durch die Vildung eines Landeßausschuffes eine Vertretung im Sinne
der Bestimmung in §. 7. al. 1 des Vundesgesetzes vom 25. Juni 1868, betreffend die
—— für die bewaffnete Macht während des Friedenszustandes, eingerichtet
worden ist,istdasMotiv für Erlaß der Landesherrlichen Verordnung vom 20. Dezember1869, in äes in Ausführung des bezeichneten Bundesgesetzes beflimmt worden ist,
daß das Landrathsamt die Grundsätze und Ausführung der allgemeinen Verthellung derEinquartierung für die Ortschaften des platten Landes zu regeln haben solle, binseul
geworden und es wird nunmehr das Folgende verordnet.

1.

Br den Bezirk Unseres Furftenthums regelt eine Kommission die Grundsäte und
Ausfhrung der allgemeinen Vertheilung der Einquartierung.

Diese Kommission hat aus dem Landrath und zwel Mitgliedern des Landesaus-
schufses zu bestehen, welch' letztere vom Landedausschufse auf die Dauer von 4 Jahren
durch Stlmmenmehrheit gewählt werden.

Den Vorsitz in der Kommission führt der Landrath.
2.

Die Landesherrliche Verordnung vom 20. Dezember 1869 wird außer Kraft
geseht.

Urtbodlih!zutet Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung UnseresFürstlichen JusiegeGegeben zantn. Burg zu Greiz, den 15. November 1885.

— Heinrich IIn.
- Faber.



Gesctzsammlung
das Fürstenthum euß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am *7 F. 1885.)

3. Regierungsverordnung vom 15. November 1885,
die mWie für gewisse geometrische Ärbeiten des Landesgeometers betr.

Nachdem sich eine Aedisien der mineist Nehierungoverordnung vom 30. Mai
1861 (Ges. S. S. 97) publieirten Gebührentaxe für die Behuso Erhaltung der Ueber-
einstimmung von Karten, Grundbüchern und Katastern mit der Wirklichkeit nothwendigen
technischen Arbeiten erforderlich gemacht hat und unter Brrücksichtigung der bei Anwendung
dieser Taxe gemachten Erfahrungen eine neue Taxe für die bezeichneten technischen Ar-

beiten aufgestellt worden ist, wird mit Höchster Genebmigung Serenissimi Folgendes ver-ordnet:

e der gegemwärtigen Verordnung unter 4&amp; beigedruckten Taxvorschriften treten
mit dem 1. Januar 1866 an die Stelle der mit der Verordnung vom 30. Mai1881
publicirten.

Die unter I und unter II u bis mit d, sowie s, g der Aulage A. bestimmten
Gebührensähe finden Anwendung, gleichviel ob die bezuglichen Arbeiten durch die gesetzlich
vorgeschriebene alljährliche Grenzrevision (ogl. Instruktion für die Feldgeschwornen F. 7Abs. 2 und 3) oder durch besonderen desfallsigen Antrag eines Betheiligten veranlaßt

worden le
Die Kosten sür Anschaffung der Grenzsteine fallen Kusshurih nicht unterden Begriff der in der Anlage &amp; unter III enthaltenen GebühreusäDie Festsetzung in Abschnikt 6 Abs. 2 der Nglerunsabroor#hen vom 16. März

1871 wegen Erläuterung und Abänderung einiger die Abschätzung von Grumdstücken, so-
wie die Fortführung der Flurbücher rc. betreffenden Vorschriften, wonach für die in Folge
von Cultur veränderungen vorzunehmenden Arbeiten den Grundstäckiden keine
Aosten zu berechnen sind, wird durch die gegenwärtige Verordnung nicht berü

Greiz, am 15. November 1885.

Furül. Neuß-Plenisge Landesregkerung.aber.
C. Perthes.

14
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4
Gebührentaxe

für die Behufs Erhaltung der Uebereinstimmung von Karten, Grundbüchern und Kataftern
mit der Wirklichkeit nothwendigen technischen Arbeiten.

I. Erhaltung der durch die Landesvermessung festgestellten Grenzen und deren
Bezeichnung:

a für Wiederherstellung eines unkenntlich gewordenen Grenzpunktes mit
einfacher Controle kommen in ?

1 Mark 50 Mg.;

b. für jede an sich nothwendige oder beantragte, weitere Controle eines
wiederbestimmten Grenzpunktes werden berechnet

7. 8;
c. für auf desfallsigen Antrag vorgenommene Prüfung der Richiigkeit

eines angeblich unrichtig Fsebrochtn Grengzeichen kommen in Ansatz
In dem Falle, daß der angrblich anmchnnn *l unkenntliche Grenzpunkt nach

dem Ergebniß der Controle sich noch in Ordnung befand und deshalb keine wirkliche
Srenalesisnuns sondern nur eine Untersuchung auf die Richtigkeit der Grenze nothwendig
war, hat derjenige Grundbesiter die entstandenen Kosten zu übertragen, von welchem der
Antrag auf Grenzfesistellung ausging. Wird über einen solchen Grenzmangel vom Feld-
geschworenen Anzeige erstattet, so sind Kosten für die Arbeit nicht in Ansatz zu bringen.

II. Aufnahme und Nachtragung neu entstandener Grenzen:
a. bei Verlaagung und Aufnahme einer neu entstandenen Eigenthums-

brenze, sowie
bei Verlaagung und Aufnahme einer durch Correktion einer unzweck-
mäßigen Grenze (z. B. Geradelegung einer verschlungenen Bachgrenze 2c.)
entstandenen neuen Grenze werden berechnet

2 Mark für die Siunde der bezüglichen Arbeitsausführung
im Freien;

5

c. für Aufnahme der Gebäude und Hofflächen eines Industrieetablissements
oder eines ländlichen Gutshofes mit 3 oder mehr Gebäuden kommen

2 Mark für die Stunde der bezüglichen Arbeitsausführung
im Freien in Ansatz;

d. für Aufnahme einer Hofraithe mit 2 Gebäuden kommen 1 M. 50 P.,
für Aufnahme einer solchen mit einem Gebäude — „ „

für Aufnahme zinete - odertdurchAnbau veränder-ten Gebäud — „ 75„

zur Berechnung;
 für die auf besonderen Antrag aus Anlaß von Grundstäckstheilungen,

Grundstückszusammenlegungen u. s. w. vorgenommenen Vermessungen
und Aufnahmen werden
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2 Mark für die Stunde der bezüglichen Arbeltsausführung im Freien

berechnet.
In den unter II. lit, a, b, c, c vorstehends bezeichneten Fällen sind
dann, wenn die Dauer der bezüglichen Arbeilsausführung im Freien
eine Stunde nicht erreicht, 2 Mark in Ansatz zu bringen.
Für die durch die unter lit a, b und e vorsiehends bezeichneten Ge-
schäfte bedingte Stubenarbeit wird

1 Mark pro Stunde

:

6

berechnet.
Kommen die unter a, b und c gedachten Arbeiten des Landesgeometers

auherhalb der Stadtflur Greiz vor, so werden der Zeitdauer der bezüg-
lichen Arbeit im Freien 1 bis 2Siunden als der durch behufige Wegeerforderte Zeitaufwand hinzugerechnet.
In den im Vorstehenden bemerkten Gebühren ist die volle Entschädigung
des Technikers (für Arbeit, Zeitaufwand und Reisekoslen), der Lohn für
Kettenzieher und die Vergütung kan Feldgeschworene, nicht aber die Ge-
bühr der letzteren für Setzen der Laagsteine inbegriffen.

III. Neuversteinung bereits aufgenommener und Versteinung neuentstandener Grenzen:

a. für Sehung eines öllrgrenssteies werdenPennigeerhoben, welche von den betresianoen Gemeinden zu gleichen Theilen zu
tragen und unter die betreffenden Feldgeschworenen zu vertheilen sind;
für Setzung eines Steines an Landes-, Kammer-, Parr., Schul= und
Gemeinde-Eigenthumsgrenzen werden, wenn derselbe vorschriftsmäßig
behauen ist,

5

r*v*

30 Pfennige
berechnet, wovon 28 aus der betreffenden Kasse, ½ von dem betreffen-
den Piivatangrenzer zu erheben sind, welchem letzteren außerdem noch
der Transport des zu setzenden Steines an den Ort seiner Bestimmung

beziehentch die Uebertragung des dadurch entstehenden Aufwandes ob-

"n Sehung eines Peivatgrenssteint sind
ennige

von den betreffenden * gemeinsam zu gleichen Antheilen zu
bezahleWenn zetr als 5 Steine zu gleicher Zeit zu setzen sind, so können
die vorstehends bemerkten Gebührensätze, je nachdem die Entfernung der
zu versteinenden Grenze kürzere oder weitere Wege verursacht, um
33½%bis 50% eermäßigt werden.

IV. Die Ladungen und Zustellungen werden unentgeltlich expedirt und sind nur
die Verläge für entstandenes Porlo in Ansat zu bringen.



A. Gesetz vom 2. Dezember 1865,
den Betrieb deseinea betreffend.

Wir Heiurich der Iwe. und„Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Meuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 2c.
verordnen mit Zustimmung des Landtags auf Grund des Artikel 8 §. 30abes Reichs-

Lesebes vom 1. Juli 1883, die Abänderung der Gewerbeordnung betreffend (R.-G.-Bl.S. 159), was folgt:
S. 1

Der selbstständige Betrieb des Orsteschlaggewerben ist von der Beibringung eines
Prüfungszeugnisses abhängig.

5. 2.
Zur Ertheilung des Prüfungszeugnisses sind nur die in einem Bundesstaate staat-

lich bestellten oder anerkannten Prüfungsstellen besugt.

S. 3.
Personen, welche das Hufbeschlaggewerbe bis zur Zeit des Inkrafltretens dieses

Gesebes selbstständig oder als Stellvertreter (I§. 45, 46 der Reichsgewerbeordnung) be-
trieben haben, bleiben auch ferner dazu berechtigt.

5. 4.

Wer — abgesehen von dem Falle des §. 3 — das Hufbeschlaggewere 1
ständig betreibt, ohne der zuständigen Behörde ein Prüfungezeugniß nach 5§.1und 2
vorgelegt zu haben, wird nach S. 147 Nr. 1 der helchewerberrgnung mit Geldlwase
bis zu 300 Mark, im Unvermögensfalle mit Haft bestraft

S. 5.
Unserer Regierung verbleibt das Recht, im Falle dringender Gründe von der Bei-

bringung *oe NnNums zu dispensiren.be ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt und hat den Zeitpunkt
des Inscaeleiben besselben im Berorbnungewege zu bestimmen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Neue Burg zu Greiz, den 2. December 1885.

(L. 8.) Heinrich XI.
Faber.



Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

W9.
(Ausgegeben am 24. Dezember 1885.)

28. Reglerungs-Verordn#ung vom 8. Dezember 1885,
die Abünderung von n9n 35 der Regierungsverordnung vom 10. Nov. 1871(Ges.-S. S. 149) betreffend.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird das Folgende verordnet:
l

§. 35 der Regierungsverordnung vom 10. November 1871, die Ausführung des
Gesepes über das bei polizeilicher Beaufsichtigung der Baue zu beobachtende Verfahren
betreffend, wird aufgehoben.

II.
An dessen Stelle tritt der neue F. 35 mit folgendem Inhalte:

5.8. 8
Steht für unbebaute Räumie städlischer Gebiete eine ausgedehntere Bebauungin Autsihcht, so isi von der Vaupolizeibehörde ein allgemeiner, die gesammte Bebauung

umfassender Sltuationsplan herzustellen und in diesen das Erforderliche über Vage, Rich-
tung und Breite von Straßen, Wegen resp. Brücken und Stegen, über die Anlage
öffentlicher Plätze, über die nöthig werdende Verlegung oder Corrigirung natürlicher
Masserläufe, beziehentlich über Verlegung von Wasserleitungen, Schleusen, Wasserdurch-
lässen und Rohrleitungen aller Artu.s. w., soweit alle diese natürlichen Wafsergerinne
oder künftlichen Vorrichtungen das zu behandelnde Vauterrain treffen oder berühren, auf-
zunehmen.

Auch sind nach Gehör der betheiligten Grundbesitzer und der Gemeindevertrelung
Grundsätee auszustellen, nach denen das Spezielle der Vebauung geregelt und der Auf-
wand für Benützung von Vachläufen, für Verlegung von solchen und von Wasser= oder
anderen Rohrleilungen, wenn dieselben nicht auoeschließlich ein einzelnes Grundstück be-
treffen, übertragen werden soll, insoweit nicht durch allgemeine Vorschriften oder Orts-
statuten über diese Frage bereits entschieden ist oder nicht eine bezügliche Einrichtung unter
oder mit den Interessenten vereinbart wird.

Dasselbe hat in gleichem Falle auch in Bezug auf nichtflädtische Bezirke, nament-
lich dann, wenn die Bebauung in mehr geschlofsener, dem städtischen Charakter sich nähernder
Weise beabsichtigt wird, durch die betreffende Baupolizeibehörde zu geschehen.
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2. An die zuständige Baupolizeibehörde sind auch diejenigen Pläne zur Prüfung
einzureichen, welche in Bezug auf die Bebauung größerer Grundstücke von deren zur
Parzellirung für Bauzwecke schreitenden Besitzern aufgestellt werden. Diese Pläne sind
ebensowohl in Bezug auf die Frage, ob sie sich einem vorhandenen generellen Be-
bauungsplane passend einfügen oder anschließen oder, falls ein solcher nicht in Betracht
kommt, auf die Frage ihrer Statthaftigkeit vom Gesichtspunkte bestehender Vorschriften
oder der sonstigen Angemessenheit vom Standpunkte des öffentlichen Interesses zu prüfen
und es ist in Bezug auf solche Baupläne weiterhin den sonstigen im Abs. 1 ausge-
drückten Vorschriften siungemäße Folge zu geben

3. Ebenso sind eintretendenfalls für bereits bebaute Stadt= oder Dorftheile, an
denen sich die Regelung und Verbreiterung der Straßen und öffentlichen Plätze oder
die Verlegung von Wasserläufen 2c. in Zukunft nothwendig macht, son der Bau-

polizeibehörde bezügliche Bebauungspläne aufzustellen oder doch vor Genehmigung von
Bauten in den betreffenden Ortstheilen allgemeine Baulinien festzusetzen und nöthigen-
falls besondere Grundsätze betreffs der Bebauung und der Behandlung des Bauterrains
herbeizuführen.

4. Alle obgedachten Pläne und die Entwürfe der baabsichtigten Grundsätze sind,
nöthigenfalls in Begleitung einschlägiger Nivellements und Specialpläne, in doppelten
Exemplaren von der zuständigen Baupolizeibehörde mit einem zur Erläuterung der Vor-
lage geeigneten, mit bestimmtem Antrag versehenen Berichte bei Fürstlicher Landesregierung
zu der dieser vorbehaltenen Prüfung und Entschließung einzureichen, wenn die eigenen
Bedenken der Baupolizeibehörde bezüglich des in Betracht kommenden Projekts durch die
stattgehabten Erörterungen und Verhandlungen thunlichste Erledigung gefunden haben.
Vgl. §.#2 al. 2 des Ges. vom 10. November 1871).

5. Alle Besitzer (Eigenthümer, Nutzuießer, Pichter) von Grundstücken sind ver-
bunden, denjenigen Beauftragten der zuständigen Baupolizeibehörde, welche zur Vor-
bereitung eines aufzustellenden Bebauungsplanes Vermessungs-, Aufnahme= oder
Nivellirungsarbeiten auf dem in Betracht kommenden Bauterrain vorzunehmen haben,
und deren Gehülfen das Betreten ihrer Grundstücke und die Aufstellung von Meß-
apparaten und anderen zweckdienlichen Instrumenten, sowie die Anbringung von Pfählen,
Stangen, Signalen und Marken aller Art unweigerlich zu verstatten, sobald sich die
gedachten Functionäre dem Grundbesitzer oder dessen Vertretung angemeldet und nöthigen-
falls in ihrer Eigenschaft legitimirt haben.

6. In Fällen, in denen durch das Umhergehen von Personen gedachter Kategorien
oder durch die Errichtung von Pfählen, Stangen, Signalen und Marken in Gärten
oder mit Frucht resp. Gras bestandenen landwirtschaftlichen Grundstücken eine nachweisliche
Beschädigung an diesen stattgefunden hat, ist der zu ermittelnde Werthbetrag derselben
aus der Kasse der betreffenden Baupolizeibehörde an den Beschädigten zu ersetzen. Ist
diese das Fürstliche Landrathsamt, so ist ein bestrittener Aufwand dieser Art an dasselbe
aus der Kasse der betreffenden Gemeinde resp. vom Besitzer des zu parzellirenden Bau-
grundstückes zu ersetzen. Der Rückgriff an diesen steht auch den städtischen Baupolizeibe-
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hörden, allen endie 5 Anspruch auf Ersatz für muthwillige Beschädigungen an diebetreffenden GunctionäreGreiz, am " Detember 1885.
Fürstl. Reuß-Plauische Landesregierung.

saber.
C. Verthes.

26. Regierungs Verordnung vom 11. December 1885,
eine Abänderung der Regierungsverordnung vom 17. September 1368 hin-
sichtlich einiger Modifikationen in der Verwaltung der Landkrankenhauskasse

betreffend.
Mit Höchster Genehmigung FSerenissimi wird in Abänderung der Regierungs-

ordnung vom 17. September 1868, einige Modifikationen in der Verwaltung derSsssrmlbn hausass betreffend, das Bolgende verordnet:
I.

Die Bestimmung unter 2 der bezeichneten Regierungsverordnung wird aufgehoben.

An die Stelle der aufgehobenen 1rt, solgende Vorschrift:
Vermächtnisse und Schenkungen, anlz: dem Landkrankenhause gewidmet werden

und über welche die Stifter nicht besondere Verfügungen getroffen haben, sind nicht zu
den laufenden Ausgaben zu verwenden, sondern nach Anordnung des mit der Aussicht
über die Landkraukenhausverwaltung betrauten Regierungskommissars verzinslich anzulegen.

EinVerzeichniß der Stifter und der von denselben der Anstalt gewidmeten Be-
träge ist alljährlich der Landkrankenhauskassenrechnung beizufügen.

Greiz, am 11. December 1885.

Fürsstl. Neuß-Plauisge Landesregierung.
*55 C. Perthes.

27. Regierungs-Verordnung vom 14. December 1885,
einen Nachtrag zur Regierungsverordnung vom 23. Mai 1885 über die

Verhütung der Gefährdung militärischer, Pulvertransporte betreffend.
Mit Höchster Genehmigung Sorenissimi wird in Ergänzung der Beslimmungen

in der Regierungeverordnung vom 23. Mai laufenden Jahres, die Verhütung der Ge-
fährdung militärischer Pulvertransporte betreffend, das Folgende verordnet:

Wagenführer, Neiter und andere Personen haben den an sie von den Begleit-
kommandos militkrischer Pulvertransporle behufs Verhütung der Gefährdung der Trans-

15°



porte gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder Unterlaffungen — insbefondere zum
langsamen Vorbeipasstren, zum Ausweichen, zum Unterlassen von Tabakrauchen, zum #us
löschen von Feuer — ungesäumt Folge . leisten.

Zuwiderhandlungen werden — unbeschadet des nöthigenfalls von den Heet
kommandos zur Anwendung zu bringenden unmittelbaren Zwanges — nach F.367Nr.
5 des Reichsstrafgesetzbuches bestraft.

Greiz, am 14. December 1885. " "

Fürstlich Neuf. #. Laudesregierung.aber.

C. Perthes.

N s-Bekanntu vom 16. December 1885,tenn die g der natrerchn 1t eingelieferte Deserteure und
mitgenommene Pferde.

Nachdem von den Regierungen der sämmtlichenhendeusschen Bundesstaaten auf Ge-
währung der in Art. 9 der Bundeskartell--Convention vom 10. Februar 1831 (Amtebl.
S. 45) für die Unterthanen, welche Deserteure und mitgenommene Pferde einliefern, fest-
gesetzten Fangprämie gegenseitig Verzicht geleistet worden ist, wird solches zur allgemeinen
Nachachtung hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Greiz, am 16. December 1885.

Furfl. Reuß. Plauish= Lanbesregierung.
C Perthes,
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum 8 Aelterer Linie.

(Ausgegeben am J1. 10. 1885)
i s.Bekaunt 119. Docenber 1885.

’n Ausstellung einer aitehderGache betreffend.
Folge Bundeorathöbeschlusses vom 29. Oliober laufenden Jahres sollen in

allen ## Bundesstaaten vom I. Januar 1886 ab Ermittelungen bezüglich der
Wirksamkeit der auf das Reichogesetz, betreffend Maßregeln gegen die Rinderpest, vom 7.
April 1869 und das Reichsgesey vom 23. Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unter-
drückung von Viehseuchen, begründeten Maßregeln stallfinden und für die Zwecke der

zihtraln Vierteljahresübersichten nach bestimmten Formularen angefertigt werden.
Die Augstelluns der gedachten Statistik im Staatsgebiete des Fürstenthums ReußAelterer biniei
*55 der Amtsgerichtsbezirke Greiz und Zeulenroda dem Fürstlichen Land-

rachtaae: in Greiz,
hinsichtlich des Amtsgerichlobezirkes Burgk dem Fürstlichen Amtsrichter in Burgk

aufgetragen; dem Landesthierarzte ist die Verpflichtung aufgelegt, dem Fürstlichen Land-
rathsamte beziehungsweise dem Amtsrichter zu Burgk die zu Ausstellung dieser Viertel-
jahresübersichten erforderlichen Nolizen spätlestens bis zum 20. des auf den Quartalschluß
folgenden Monats für das abgelaufene Quartal zu liefern.

Von dem Fürstlichen Landrathsamte beziehungsweise dem Amterichter in Burgk
lind die aufgestellten Urbersichten spätestens bis zum 1. des auf den Quartalschluß folgen-
den 2. MonatesbeiZürstlicher Landesregierung einzureichen, welche wegen der weiteren
Miltheilung an die zuständigen Reichsbehörden das Erforderliche veranlassen wird.

Greiz, am 19. December 1885.

Fürstl. Reuß. Plauische Landesregierung.
Faber

C. Perthes.
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30. Gesetz vom 20. December 1885,
die Verbesserung des Diensteinkommens der Volksschullegrer betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Iwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie soweräner Fürst Reuß, Graf und t von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 2c.
verordnen zur weiteren Verbesserung der äußeren Lage der Volksschullehrer mit Zustimm-
ung des Landtags was folgl:

I.
Die §5. 1 und 2 des Gesetzes vom 4. Januar 1874 (Ges. S. S. 14) werden

aufgehoben.
II.

An die Stelle der aufgehobenen treten die folgenden Beflimmungen:
18. 1.

Das zu Geldwerth angeschlagene Diensteinkommen eines ständigen Volksschullehrers
soll in den Städten und auf dem platten Lande neben angemessener freier Wohnung und
freier beu der Schulstube mindestens 840 M. jährlich betrageiudiesen Minimalgehalt sind jedoch bisher gewährte pahhnüze Zulagen —inso-
weit sie e M. nicht übersteigen — miteinzurechnen.

Wird in den Städten die freie Wohnung nicht gewährt, so ist dafür ein Aequi-
valent von 20%desjedesmaligen gesetzlichen Gehaltes (b. h. des Minimalgehaltes und

der bis zum Betrage von 300 M. in Greiz und von 240 M. in Zeulen-
roda zu gewähren.

Diejenigen Lehrer in Greiz und Zeulenroda, welche mit Oberlehrerfunktionen be-
traut sind, haben für Ausübung der lchteren eine Vergütung von mindestens 120 M.
jährlich neben ihrer Besoldung zu erhalteLehrern auf dem platten Lande, micche n Schulen mit 2 oder mehr Lehrern als
die ersten fungiren, sind zu ihrer Besoldung nach Absatz 1 diesesF.undelwaigen Alters-
zulagen (nach §. 2)noch 60 M. zu gewähren, falls sie nicht bereits eine gleich hohe
oder höhere persönliche Zulage genießen.

Den Direktoren städtischer Volksschulen ist neben angemessener freier Wohnung
oder einem Aequivalente von 20% der Besoldung ein Einkommen von nicht weniger als
2500 M. in Greiz und von 2000 M. in Zeulenroda zu gewähren.

Die Bezüge von dem mit einer Schulstelle verbundenen Kirchendienste dürfen nur
soweit, als sie die Summe von 240 M, übersteigen, die Holzdeputate nur soweit, als
sie den Bedarf für die, stets den Gemeinden obliegende Schulheizung übersteigen, in das
Einkommen des Lehrers eingerechnet werden.

Schulamtskandidaten, welche noch im Vorbereitungsdienfte stehen, d. h. die unter
Ziffer 10 der Confistorialbekanntmachung vom 29. März 1860 geordnete zweite (Wahl-
fähigkeits-) Prüfung noch nicht bestanden haben, erhalten

a. in den Städten neben dem in Abs. 2 vorstehends normirten Wohnungsäqui-
valent und neben freier Heizung der Schulstube 780 M.,



b. auf dem platten Lande neben freier Wohnung und freier Heizung der Schul-
siube 690 M. und sosern mit der einem Schulamtskandidaten provisorisch überkragenen
Stelle Kirchendienst verbunden ist, die Einkünfte des letzteren big zum Betrage von 150 M.

Die an Schuloikare zu leistende Vergütung bleibt in jedem einzelnen Falle der
Beflimmung Unseres Consiftoriums mit der Maßgabe überlassen, daß diese Vergütung in
der Regel den Gehalt eines provisorisch angestellten Lehrers nicht übersteigen soll.

5. 2.
Ständigen Volksschullehrern von würdigem Verhalten und treuer Amtsführung

stnd nach einer von definikiver Anstellung im Schuldienste, hinsichtlich akademisch gebildeter
Lehrer vom 20. Lebensjahr an zu berechnenden Dienstzeit Seiten der Schulgemeinde fol-
gende Alterszulagen zu gewähren:

a. in den Städten
nach 5jährlger Dienstzeit jäbrlich 210 M.

10 weitere 150 „“lo 7 u
156 „ » fernere 150 „

„ 20 „ "% weitere 150

b. auf dem platten Lande
nach öjähriger Dienstzeit 75 M.

„ 10 „ 9 weitere 75 „

" 15 „ 9 weitere 75 „

" 20 „ " fernere 75 „

und zwar ohne Unterschied der Zahl der Schulkinder.
Hierbei kommt weder die freie Wohnung noch das Aequivalent dafür noch auch

eine Vergütung nach Abs. 3. 4 des §F. 1 zur Anrechnung. 4
Der Anspruch auf eine Alterszulage geht durch die mit ausreichenden Gründen

nicht unterstützte Ablehnung einer angebotenen einträglicheren Stelle insoweit verloren, als
im Falle der Annahme der letzteren jener Anspruch ausgeschlossen sein würde.

Die Direktoren städtischer Volkeschulen haben die vorstehends normirten Alters-
zulagen nicht zu beanspruchen.

III.
Im Uebrigen bewendet es bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Jannar 1874.

IV.
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1886 in Kraft.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Hächsteigenhändig vollzogen und Unser Fürst.
liches Inslegel beifügen lassen.

Gegeben Neue Burg zu Greiz, den 20. December 1885.

(L. S) Hein#rich XXII.

16

Faber.
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31. Gesetz vom 21. December 1885,
eine Zusatzbestimmung zu §. 7 des auf das Verfahren wegen polizeilicher
Beaufsichtigung der Baue bezüglichen Gesetzes vom 10. November 1871

betreffend.

Wir Heinrich der JZwel und ZJwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleh und Lobenstein 2c. . 2c.verordnen, um einem zu Tage getretenen Bedürfnisse zu entsprechen, unter Zustimmung
des Landtages, was folgt:

Zu dem §F. 7 des Gesetzes vom 10. November 1871, das wegen polizeilicher
Beaussichtigung der Bauc zu beobachtende Verfahren betreffend, tritt die folgende Be-
stimmung hinzu:

Ueberdies ist jeder Bauunternehmer, welcher in einem slädlischen Gemeindebezirke
eine Abtritts-, Dünger= oder Jauchengrube, sei es in Verbindung mit der Errichtung
von Wohn= oder Wirhhschaftsgebäuden, sei es als selbstständiges Bauobjekt neu herstellt
oder umbaut, verpflichtet, die Vollendung dieser Anlage der zuständigen Baupolizeibe=
hörde vor irgend welcher Ingebrauchnahme behufs Prüfung des betreffenden Baues an-
zuzeigen.

Von dieser wird sodann die genaue Untersuchung der Abtritts-Dünger- oder
Jauchengrubenanlage in Bezug auf ihre den Vorschriften entsprechende Herstellung über-
haupt, insbesondere auch auf ihren wasserdichten Zustand und ihren vorschriftsmäßigen
Abstand von Nachbargrundstücken durch einen von ihr hierzu bestimmten Bautechniker un-
gesäumt, spätestens aber binaen einer Woche vorgenommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Neue Burg zu Greiz, den 21. Dezember 1885.
(L. S.) Keinrich II.

Faber.

32. Patent vom 23. December 1885,
die im Jahre 1886 zu entrichtenden Landesabgaben betreffend.

Höchstlandeeherrlicher Entschließung zufolge soll mit erklärter Zuslimmung des
Landtages die nach der Verordnung vom 30. December 1870 in Gemäßheit der Gesetze
vom 9. Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende allgemeine Grundstener mit
42 10 Pfennigen Reichswährung von der Stenereinheit erhoben werden, während die Er-
hebung weilerer 1/10 Pfennige von jeder Steuereinheit vorbehalten bleibt.

Bezüglich der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz
etwas geändert wird, bei den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.



Indem dies zur Nachachtung für — Hebeftellen und Einnehmer zur
r Kenntnih gebracht wird, werden für die an den 3erften Terminen mitPennig, am vierten Termine mit 1½% W von jeder Steuereinheit zu entrich-
—* Grundsteuer folgende * festgesetzt:

ie 15. Februar,det 15. Mai,
der 15. Juli und
der 15. Oktober.

Dabei wird bemerkt, daß bei Entichung des IV. Grundfteuertermins Beträge
unter ½ Plennig wegfallen, Beträge von und über ½/8 Pfennig für einen vollen Pfennig
gerechnet werden, sowie daß die erforderliche Insormation der Ortssteuereinnehmer wegen
Erhebung des IV. Termins durch das Fürstliche Katasterbüreau erfolgen wird.
behel Die Ausschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt z. Zt. noch vor-ehalten

Areh, am 28. Dezember 1885.
Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.

Regierungsbekanntmachung vom 24. December 1885,die * des Haushaltplanes für die Jahre 1886—1888betreffend.

Mitt Höchster eni wird nacstehen der1886 mit 842 238 M.
» „ 855 193 „

1888 845 732
in Einnahme wie in Ausgabe festgestellt Haushaliplan der Staats-Einnahmen und Aus-
haben im Zürstenthum Reuß Aelterer Linie auf die Jahre 1886, 1387, 1388 zur
öffentlichen Kennkniß gebracht.

Greiz, den 24. December 1885.
Fürstl. Reuß-Pl. Landesregierung.

v. Geldern-Crispendorf

C. Perthes.



Haupt-Etat
der Ausgaben und Einnahmen auf die Jahre 1886, 1887 und 1888.

1886. 1887. 1888.
#K. m. #.

Einnahme.
Cap. 1. Grundfteuer.3368728 p Il. Einkommonstener

20294 20294 20294 III. Andere direkte Abgaben.
13119631196 13119 IV. Anhheilig bezogene indirekte Steuern.

76 76 76 „ Va. Relchsstempelabgaben.
1540699540099 „ Vb. Gemeinschaftliche indirekte Steuern.

2150 2150 2150% VI. Bei den obern Landesbehaärden) erhoßene
13324 13324 13324 VII. Bei den mittlern und untern Ssenn.

Verwaltungs-Behörden r
1237723770 23779 „ VIII. Bei den Justizbehörden elnnahmen.
23645 23645 23641 IK. Von der Landftraßenverwaltung.

2356 2356 233, AX. Vom Grundeigenthum.
13394 13394 133944 Xl. Zinsen von Außenständen.

— — —»Xll.OingegangeneKapitalietr.

—- — „ XIII. Aufgenommene Kapitalien.

11100 11100 II1uoI XIV. Einnahme des Penslonssonds.
9795 9795 9795 XV. Insgemein.

— — —»XVlFxl-aokdinair.

842238I8551038457sgsxvekctauapms
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1886. 1887. 1888.
R. m. WM. .

—

Dusgabe.
26540 I. Hür Reichszwecke.

— 861 3800 II. Für die Landesvertretung.

88167 38167 36167 III. Auf bet lchästeführung der obern Landes-
11077 11077 1107]% IV. Auf th w und Erhaltung der

Grenzen
4077 4077 407 Auf die #nanzoerwaltung im Allgemeinen.

10863 10863 108606 VI. Auf Waeb der direkten Steuern undb
22100 22178 22174 VII. Auf gir der indirekten Steuern und

35322 35322 3532 1.. eusceng. * degbelallene Intraden
und Befreiun16085 15674 1524 X. Verzinfung der Sttissszuh

— — — „ K. Auzgeliehene Kapitalien.

21513 21968 2226 Xl. Zurückgezahlte Kapitalien.
38908 63833 33833 % AMlI. Auf dieGeschäftsführung der Mittel= und

Unterbehörden fürinnere Verwaltung.
24273 23623 2362,4 XlII. Auf die Gendarmerie.
47091 50050 50140 XIV. Auf den Straßen= und Wegebau.

9904 9674 967 „ XV. Auf das Medicinalwesen.
165211XVI. Auf die Justizverwaltung.
30287 50267 30287XVII. Für Kirchen- und Schuhweck.51702 51702 5170 -Xlll. Pensionen und Wartegelder
14643 145686 14564 XIX. Unterstützungen an gemeinnühige Anstalten

und Private.
755 755 755 XX. Zu Militärzwecken.

8563. 8563 8563 XXI. Aufs die fiskalischen und die für den Staats-
dienst gemietheten Gehäude.

12459 12459 12459 XXII. Insgemein.
18831 21900 15000 „XK. Extraordinair

84223884855193442 Sa. der Ausgahe.

Vergleichung.
6842238 8551999845732 nnahme.
84223861 855193 845732 Ausgabe.
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34. Neglerunhe ekemmmachung vom 29. December 1885,
die banderung der Arzneitare betreffend.

Unter Berücksichtigung der inindenEintaufopreisen mehrerer Droguen und Chemi-
kalien eingetretenen Veränderungen und der hierdurch nolhwendig gewordenen Aenderung.

in den Taxpreisen der betreffenden Arzneimittel hat eine Revision der auch für die hier-
ländischen Apotheken maßgebenden Koniglich Preußischen Arzneitarxe stattgefunden. Dem-
gemäß ist eine neue Auflage dieser Arzneitaxe ausgearbeitet worden, welche mit dem 1.
Januar 1886 in Kraft tritt und im Anhange wiederum die zur Vereitung einer Anzahl
gebräuchlicher, in die Phurmacopoca Germanica nicht aufgenommener Arzueimittel be-
stimmten Vorschriften entbalt, wie solche bei Gestsetzung der für diese Arzneimittel ausge-

worsenen Heis maßgebend gewesen sind.nter Bezugnahme auf F. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859 unddie maeieea vom 18. Februar 1875 sowie unter Verweisung auf die im

Verlage von Rudolph Gartner in * erschienene Königlich Preußische Arzneitxe wird
dies zur offentlichen Kenntniß gebrach

Greiz, am 29. December 1885.

Fürstlich Reuß--Pl. Landesreglerung.
v. Geldern -Crispendorf

C. Perthes.
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